
 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Spangenberg 
Tel. 05 61/7 87-12 25 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: Elisabeth.Spangenberg@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 15. August 2012 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 3. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr lade ich 
ein für 
 

Mittwoch, 22. August 2012, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Klimzug 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2012 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.334 - 

 
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/1 

"Trottstraße / Dag-Hammarskjöld-Straße" 
(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.521 -  

 
3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 "Museumspark Weinberg" 

(Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und Beschlussfassung als 
Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.522 -  

 
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 

"Sondergebiet-Läden-Fuldatalstraße" 
(Beschluss über den Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.523 -  
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5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/8 

"Am Donarbrunnen 18"  (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.524 -  

 
6. Fahrradboxen 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.414 -  

 
7. Sachstand Umbau Eissporthalle 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.415 -  

 
8. Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 
- 101.17.416 -  

 
9. Künftige Entwicklung des ehemaligen Kinderkrankenhauses Park Schönfeld 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.436 -  

 
10. Personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.437 -  

 
11. Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.443 -  

 
12. Radwegenutzungspflicht 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
- 101.17.455 -  

 
13. Altmarkt 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
- 101.17.497 -  

 
14. Fuldabrücke/Damaschkebrücke 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
- 101.17.498 -  
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15. Verkehrskonzept Niederzwehren 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
- 101.17.499 -  

 
16. Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
- 101.17.512 -  

 
17. Bike & Business 

Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
- 101.17.513 -  

 
18. Anflugplan Calden - Fluglärm über Kassel 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.525 -  

 
19. Fahrradfahren in der Karlsaue 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
- 101.17.527 -  

 
20. Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels Mobiltelefon 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.531 -  

 
21. Haltestelle Technikmuseum 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Hornemann 
- 101.17.532 -  

 
22. Vorstellung Verkehrsentwicklungsplan 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.533 -  

 
23. Zusätzliche Maßnahmen Langes Feld 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.534 -  

 
24. Umsetzung Kompetenzregion E-Mobilität 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.535 -  

 
25. Sachstand Lutherplatz 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.536 -  
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26. Kulturfabrik Salzmann - Mieter schützen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Norbert Domes 
- 101.17.553 -  
 
(gleichzeitig im Ausschuss für Kultur) 

 
27. Kurzzeitparken vor Finanzamt 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.555 -  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dominique Kalb 
Vorsitzender 
 
 



 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

(&) 
 
Kassel, 28. August 2012

 

Niederschrift 
über die 3. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 
am Mittwoch, 22. August 2012, 17:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 
 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Dominique Kalb, Vorsitzender, CDU 
Christian Knauf, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Dieter Beig, 2. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Ellen Lappöhn, Mitglied, SPD 
Wolfgang Rudolph, Mitglied, SPD 
Harry Völler, Mitglied, SPD 
Volker Zeidler, Mitglied, SPD 
Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Joachim Schleißing) 
Karin Müller MdL, Mitglied, B90/Grüne 
Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne 
Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 
Dr. Jörg Westerburg, Mitglied, CDU 
Norbert Domes, Mitglied, Kasseler Linke 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, parteilos 
Heinz Gunter Drubel, Mitglied, FDP 

 
Magistrat 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 
Schriftführung 
Nicole Schmidt, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Heinz Spangenberg, Amt Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Cornelia Engelhardt-Fröhlich, -VI R- 
Dr. Jürgen Drewitz, Umwelt- und Gartenamt 
Heiko Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Volker Ballhausen, Umwelt- und Gartenamt 
Prof. Sommer, Universität Kassel 
Kristina Schneider, KLIMZUG 
Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 
Karin Schöps, Seniorenbeirat 
Gerd Walter, Behindertenbeirat 
Helmut Ernst, Behindertenbeirat 
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Tagesordnung: 
 
 
 

1. Klimzug                                                                                                            101.17.334 
 

 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/1 
"Trottstraße / Dag-Hammarskjöld-Straße" 
(Offenlegungsbeschluss) 

101.17.521 

 
 

3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 "Museumspark Weinberg" 
(Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und Beschlussfassung 
als Satzung) 

101.17.522 

 

 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 
"Sondergebiet-Läden-Fuldatalstraße" 
(Beschluss über den Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen 
aus der Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 

101.17.523 

 

 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/8 
"Am Donarbrunnen 18"  (Aufstellungsbeschluss) 

101.17.524 

 
 

6. Fahrradboxen 101.17.414 
 

 

7. Sachstand Umbau Eissporthalle 101.17.415 
 

 

8. Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 101.17.416 
 
 

9. Künftige Entwicklung des ehemaligen Kinderkrankenhauses Park 
Schönfeld 

101.17.436 

 
 

10. Personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde 101.17.437 
 

 

11. Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 101.17.443 
 
 

12. Radwegenutzungspflicht 101.17.455 
 

 

13. Altmarkt 101.17.497 
 
 

14. Fuldabrücke/Damaschkebrücke 101.17.498 
 

 

15. Verkehrskonzept Niederzwehren 101.17.499 
 

 

16. Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 101.17.512 
 
 

17. Bike & Business 101.17.513 
 

 

18. Anflugplan Calden - Fluglärm über Kassel 101.17.525 
 
 

19. Fahrradfahren in der Karlsaue 101.17.527 
 

 

20. Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels Mobiltelefon 101.17.531 
 
 

21. Haltestelle Technikmuseum 101.17.532 
 

 

22. Vorstellung Verkehrsentwicklungsplan 101.17.533 
 

 

23. Zusätzliche Maßnahmen Langes Feld 101.17.534 
 
 

24. Umsetzung Kompetenzregion E-Mobilität 101.17.535 
 

 

25. Sachstand Lutherplatz 101.17.536 
 
 

26. Kulturfabrik Salzmann - Mieter schützen 101.17.553 
 

 

27. Kurzzeitparken vor Finanzamt 101.17.555 
 

 
 
Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 15. August 2012 ordnungsgemäß 
einberufene 3. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, 
begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 



 
 

 

Niederschrift zur 3. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vom 22. August 
2012 Seite 3 

 
Zur Tagesordnung 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, stellt den Geschäftsordnungsantrag den 
Tagesordnungspunkt 
 
26. Kulturfabrik Salzmann – Mieter schützen 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.553 – 
 
auf jeden Fall noch heute in der Sitzung zu behandeln. 
Weiterhin beantragt er das Rederecht für Herrn Frank Weißenborn, Freies Radio Kassel und 
Herrn Oliver Leuer, Kulturfabrik Salzmann e. V. als Vertreter der Mieter der Kulturfabrik Salzmann. 
Stadtverordneter Zeidler, SPD-Fraktion, spricht aus Zeitgründen gegen die Erteilung des 
Rederechts. 
Vorsitzender Kalb lässt über die Geschäftsordnungsanträge abstimmen. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke 
Ablehnung: FDP 
Enthaltung: -- 
Abwesend: Piraten 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Kasseler Linke auf heutige Behandlung des 
Tagesordnungspunktes betr. Kulturfabrik Salzmann – Mieter schützen, 101.17.553, wird 
zugestimmt. 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD (4), B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, FDP 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: SPD (1) 
Abwesend: Piraten 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Kasseler Linke auf Erteilung des Rederechts 
an zwei Mitglieder der Kulturfabrik Salzmann e. V. betr. Kulturfabrik Salzmann – Mieter 
schützen, 101.17.553, wird zugestimmt. 

 
 
Vorsitzender Kalb stellt die so geänderte Tagesordnung fest. 
 
 
1. Klimzug 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2012 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.334 - 

 
Beschluss 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in einem der nächsten Ausschüsse für Stadtentwicklung, 
Mobilität und Verkehr die Ergebnisse des Verbundprojektes KLIMZUG-Nordhessen aus 
dem Bereich Mobilität und Verkehr vorzustellen und insbesondere darzulegen, welche 
Konsequenzen und Handlungsempfehlungen sich daraus für die Stadt Kassel in Bezug auf 
Emissionsminderung ergeben. 
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Vorsitzender Kalb begrüßt Herrn Prof. Sommer, Universität Kassel, und übergibt an Ihn das Wort. 
Herr Prof. Sommer berichtet anhand einer Powerpoint-Präsentation und beantwortet im Anschluss 
die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Bericht von Prof. Sommer, Universität Kassel, wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/1 
"Trottstraße / Dag-Hammarskjöld-Straße" 
(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.521 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. II/1 ‚Trottstraße / 
Dag-Hammarskjöld-Straße‘ wird zugestimmt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Trottstraße, Ecke Dag-Hammarskjöld-
Straße, im Osten grenzt der Bereich an den Aschrottpark und im Süden an die Fläche der 
bestehenden Hochhausbebauung Dag-Hammarskjöld-Straße Nr. 9 an. Im 
Geltungsbereich befindet sich ein zweigeschossiges Garagenbauwerk, das teilweise 
überbaut werden soll. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung einer städtebaulich geordneten Weiter-
entwicklung des Wohnstandortes unter Berücksichtigung der als Denkmalensemble 
geschützten benachbarten Wohnbebauung und des Gartendenkmals Aschrottpark“ 

 
Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtbaurat Nolda und Herrn Spangenberg, 
Amtsleiter Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, beantwortet. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. II/1 "Trottstraße / Dag-Hammarskjöld-Straße" 
(Offenlegungsbeschluss), 101.17.521, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Volker Zeidler 
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3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 "Museumspark Weinberg" 
(Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und Beschlussfassung als 
Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.522 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“, einschließlich 
der Behandlung der Anregungen der Öffentlichkeit zu den Ziffern 1 bis 48 gemäß der 
Anlage 2 und der Anregungen der Träger öffentlicher Belange zu den Ziffern 1 und 2 
gemäß Anlage 2 a, wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
Im Rahmen der Diskussion beantwortet Stadtbaurat Nolda die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Ablehnung: Kasseler Linke 
Enthaltung: Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 
"Museumspark Weinberg" (Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und 
Beschlussfassung als Satzung), 101.17.522, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dieter Beig 
 
 
 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 
"Sondergebiet-Läden-Fuldatalstraße" 
(Beschluss über den Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.523 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
1. „Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) zur 

Vorhaben- und Erschließungsplanung auf den Grundstücken Wolfsangerstraße 100 
und Fuldatalstraße 83 zwischen dem Vorhabenträger Fa. Edeka und der Stadt Kassel 
wird zugestimmt. 
 

2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB der Stadt Kassel Nr. 
VI/12 ‚Sondergebiet-Läden - Fuldatalstraße‘ wird zugestimmt. 
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Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt. 
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 ‚Sondergebiet-Läden -Fuldatalstraße‘ 
wird nach § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“ 

 
 
Stadtbaurat Nolda und Herr Spangenberg, Amtsleiter Stadtplanung, Bauaufsicht und 
Denkmalschutz, beantworten im Rahmen der Diskussion die Fragen der Mitglieder. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. VI/12 "Sondergebiet-Läden-Fuldatalstraße" 
(Beschluss über den Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen aus der 
Offenlage und Beschlussfassung als Satzung), 101.17.523, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Wolfram Kieselbach 
 
 
 

5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/8 
"Am Donarbrunnen 18"  (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.524 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. VIII/8 
„Am Donarbrunnen 18“ gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) wird zuge-stimmt. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13 a BauGB durchgeführt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines Einfamilienwohngebäudes im 
rückwärtigen Bereich des Grundstücks Am Donarbrunnen 18. 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Straße ‚Am Donarbrunnen‘, die östliche und 
westliche Grundstücksgrenze und eine gedachte nördliche Linie im Abstand von ca. 85 m 
zur Straßenbegrenzungslinie.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. VIII/8 "Am Donarbrunnen 18"  (Aufstellungsbeschluss), 101.17.524, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Gunter Drubel 
 
 
 

6. Fahrradboxen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.414 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gab es in Kassel bereits Überlegungen, solche Fahrradboxen zu installieren? 
 

2. Gab es Gespräche mit potentiellen Betreibern solcher Fahrradboxen? 
 

3. Welche Standorte kämen aus Sicht des Magistrats infrage? 
 

4. Wie hoch schätzt der Magistrat den Bedarf in Kassel ein? 
 
Die schriftliche Antwort wurde mit der Einladung übersandt. 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 

7. Sachstand Umbau Eissporthalle 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.415 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie ist der Sachstand bezüglich des angekündigten Eishallen-Umbaus? 
 

2. Welche Gespräche gab es seit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung zur 
Realisierung des Technischen Rathauses  diesbezüglich zwischen Stadt, Salzmann-
Investor und Eishallen-Eigentümer? 

 
3. Liegen dem Magistrat außer den bekannten Absichtserklärungen mittlerweile konkrete 

Umbauplanungen vor? 
 

4. Mit welchem Zeitraum rechnet der Magistrat bis zu einem Umbau der Eissporthalle in eine 
Multifunktionsarena? 
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Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden Nachfragen. Er sagt die 
schriftliche Beantwortung der Anfrage zu. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
 
 

8. Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.416 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt die Fußgängerunterführung unter der Tulpenallee am 
Eingang des Schloßparks Wilhelmshöhe zu erhalten, unabhängig von den 
Umbauplanungen für einen Aufgang von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 zum 
Parkplatz und Bushalt für den Bergparkbus. 

 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. Es schließt sich eine 
Diskussion an. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP 
Enthaltung: Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sichere Unterführung zum Schlosspark 
erhalten, 101.17.416, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 

9. Künftige Entwicklung des ehemaligen Kinderkrankenhauses Park Schönfeld 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.436 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Informationen hat die Stadt über die künftige Entwicklung des ehemaligen 
Kinderkrankenhaus Park Schönfeld? 

2. Ist die Stadt bei den Überlegungen bzw. Planungen zur künftigen Nutzung von Grundstück 
und Gebäude beteiligt? 

3. Welche Erwartungen hat die Stadt gegenüber einem Käufer des Areals? 
 
Die schriftliche Antwort wurde mit der Einladung übersandt. 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
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10. Personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.437 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie beurteilt der Magistrat die personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde? 
2. Wann wird die Leitungsposition der Behörde wieder besetzt? 
3. Welche fachlichen Qualifikationen wird die Stadt im Bewerbungsverfahren bevorzugt 

voraussetzen? 
 
Stadtverordneter Westerburg, CDU-Fraktion, begründet die Anfrage. Stadtbaurat Nolda 
beantwortet die Anfrage und die Nachfragen. Die schriftliche Beantwortung wird zugesagt. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 

11. Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.443 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Am Kasseler Rathaus werden so bald wie möglich im Jahr 2012 weitere überdachte 
Fahrradstellplätze mit Abschließmöglichkeit geschaffen. 

 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. Im Rahmen der 
Diskussion beantwortet Stadtbaurat Nolda die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Verbesserung der Radmobilität am 
Rathaus schaffen, 101.17.443, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 
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12. Radwegenutzungspflicht 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.17.455 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Hat die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kassel nach der jüngsten Klarstellung des 
Bundesverwaltungsgerichts, dass „eine Radwegenutzungspflicht […] nur angeordnet 
werden [darf], wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage 
besteht, die das allgemeine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt“ 
(Leitsatz zum Urteil BverwG 3 C 42.09), und der Mitteilung der Landesregierung darüber 
bereits im Juni 2010 die Benutzungspflichten auf Radwegen systematisch überprüft? 

2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis und welche Maßnahmen leitet der Magistrat daraus ab? 
3. Wie ermittelt der Magistrat die Häufigkeit der Nutzung von bestimmten Radrouten? 
4. Wie wird gewährleistet, dass die ausgewiesenen Radwege im Sommer von Dreck und im 

Winter von Schnee befreit werden? 
 
Die schriftlich Antwort wurde mit der Einladung übersandt. 
Stadtverordnete Müller, Fraktion B90/Grüne, begründet die Anfrage. Zur Beantwortung der 
Anfrage übergibt Stadtbaurat Nolda das Wort an Herrn Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt. 
 
Nach Beantwortung durch Herrn Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, erklärt 
Vorsitzender Kalb die Anfrage für erledigt. 
 
 
 

13. Altmarkt 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.497 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie weit sind die Planungen für einen Umbau der Altmarktkreuzung? 
 

2. Wann werden die Stadtverordneten über die Gesamt- und Detailplanungen 
informiert? 

 
3. Ist für die vorgenommene Planung eine Abstimmung mit dem Land Hessen 

darüber erfolgt, ob dafür Landeszuschüsse zur Verfügung stehen? 
 

4. Wie hoch werden die Kosten für den Umbau kalkuliert? 
 

a.) Für die Stadt Kassel? 
 

b.) Wie hoch wird die Beteiligung des Landes sein? 
 

5. Wann soll mit dem Umbau begonnen werden? 
 

6. Wie lange wird für die Umbauzeit veranschlagt? 
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7. Besteht während der Umbauzeit die Möglichkeit einer Umleitung, um eine 
Stausituation zu entschärfen? 

 
8. Wird sich nach einem Umbau eine Verschlechterung für einen der 

Verkehrsteilnehmer ergeben? 
 

a.)Wenn ja, für wen und wie sieht diese Verschlechterung aus? 
 
 
Stadtverordneter Drubel, FDP-Fraktion, begründet die Anfrage. Stadtbaurat Nolda beantwortet die 
Anfrage. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 

14. Fuldabrücke/Damaschkebrücke 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.498 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. In welchem baulichen Zustand befinden sich 

 
a.) die Fuldabrücke? 

 
b.) die Damaschkebrücke? 

 
2. Ist bei beiden Brücken die Sicherheit der Statik gewährleistet? 

 
3. Hat die jahrzehntelange Belastung durch Schwerlastverkehr, ÖPNV und 

Individualverkehr, insbesondere bei der Fuldabrücke, zu einer Beeinträchtigung der 
Bausubstanz geführt? 

 
4. Muss eine oder müssen beide Brücken saniert werden? 

 
a.) Wenn ja, welche? 

 
b.) In welchem Ausmaß? 

 
c.)Wenn nein, wie lange werden die Brücken noch als sicher eingeschätzt? 

 
d.) In welchem Intervall finden dort Sicherheitsüberprüfungen statt? 

 
Stadtverordneter Drubel, FDP-Fraktion, begründet die Anfrage. Stadtbaurat Nolda beantwortet die 
Anfrage. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 
erledigt. 
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26. Kulturfabrik Salzmann - Mieter schützen 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.553 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, den Vertragsabschluss zur Anmietung 
von Büroraum im Salzmann-Gebäude davon abhängig zu machen, dass der Vermieter mit 
allen bisherigen derzeitigen Mietern Vereinbarungen ausgehandelt haben wird, wo und wie 
lange und zu welchen finanziellen Bedingungen sie während der Umbauphase 
untergebracht werden und zu welchen für die Mieter tragbaren Bedingungen sie zukünftig 
in die Salzmann-Fabrik wieder zurückkehren können. Voraussetzung für derartige 
Verhandlungen muss sein, dass der Vermieter zunächst zusichert, auf jedwedes 
Räumungsverlangen nach Ablauf der Kündigungsfristen für die bisher ausgesprochenen 
Kündigungen zu verzichten. 

 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, ändert den Antrag für seine Fraktion wie folgt. 
 
 Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass für alle 
derzeitigen Mieter der Salzmannfabrik bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Ende September 
angemessene und bezahlbare neue Räumlichkeiten gefunden werden. Außerdem möge 
der Magistrat – ggf. auch durch die kurzfristige Vermittlung materieller Unterstützung – 
dafür Sorge tragen, dass die notwendigen Umzugs- und Einrichtungsmaßnahmen innerhalb 
des zeitlichen Rahmens durchgeführt werden können. 
 
Für diejenigen Mieter, die nach der Sanierung wieder Räume in der Fabrik beziehen wollen, 
sollte geklärt werden, wo und wie lange und zu welchen finanziellen Bedingungen sie 
während der Umbauphase untergebracht werden und zu welchen für die Mieter tragbaren 
Bedingungen sie zukünftig in die Salzmann-Fabrik wieder zurückkehren können. 
Voraussetzung für derartige Verhandlungen muss sein, dass der Vermieter zunächst 
zusichert, auf jedwedes Räumungsverlangen nach Ablauf der Kündigungsfristen für die 
bisher ausgesprochenen Kündigungen zu verzichten. 
 
Bis zur Klärung der Belange der Mieter ist der Vertragsabschluss zur Anmietung im 
Salzmanngebäude durch die Stadt auszusetzen. 

 
Es schließt sich eine rege Diskussion an. Im Rahmen der Diskussion übergibt Vorsitzender Kalb 
das Wort an Herrn Frank Weißenborn, Freies Radio Kassel, und an Herrn Oliver Leuer, 
Kulturfabrik Salzmann e. V., Vertreter der Mieter der Kulturfabrik Salzmann. Beide beziehen 
Stellung zur derzeitigen Situation und beantworten Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die Abschnittsweise Abstimmung des 
geänderten Antrages. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Absatz 1 des geänderten Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Kulturfabrik 
Salzmann - Mieter schützen, 101.17.553, wird abgelehnt. 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Piraten, FDP 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Absatz 2 des geänderten Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Kulturfabrik 
Salzmann - Mieter schützen, 101.17.553, wird abgelehnt. 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: Piraten 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Absatz 3 des geänderten Antrages der Fraktion Kasseler Linke betr. Kulturfabrik 
Salzmann - Mieter schützen, 101.17.553, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Rudolph 
 
 

15. Verkehrskonzept Niederzwehren 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.499 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

16. Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.512 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

17. Bike & Business 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.17.513 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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18. Anflugplan Calden - Fluglärm über Kassel 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.525 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

19. Fahrradfahren in der Karlsaue 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.17.527 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

20. Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels Mobiltelefon 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.531 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

21. Haltestelle Technikmuseum 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.532 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

22. Vorstellung Verkehrsentwicklungsplan 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.533 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

23. Zusätzliche Maßnahmen Langes Feld 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.534 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

24. Umsetzung Kompetenzregion E-Mobilität 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.535 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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25. Sachstand Lutherplatz 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.536 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 

27. Kurzzeitparken vor Finanzamt 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.555 - 

 
 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:25 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Kalb Nicole Schmidt 
Vorsitzender Schriftführerin 
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Städtischer Wirtschaftsverkehr 
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Anpassung des Wirtschaftsverkehrs
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Klimawandel

Folgen für Nordhessen

• weniger Luftaustausch-
prozesse

• höhere Luftschadstoff-
immissionen

rechtliche Vorgaben
EU / Bund / Land

Verschärfung der 
Immissionsgrenzwerte 

für Luftschadstoffe
PM10, PM2,5, NOx etc.

restriktive Maßnahmen 
im Kfz-Verkehr

• Umweltzone
• Fahrverbote für best.

Kfz-Klassen

Anpassung des 
Wirtschaftsverkehrs 

notwendig



Entwicklung der NO x-Emissionen und NO 2-Immissionen
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Mögliche Anpassungsmaßnahmen
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straßengebundener

städtischer

Wirtschaftsverkehr

öffentl. Güterverkehr / 
Wirtschaftsverkehr mit Fahrrad

reduzierte Fahrleistung

straßengebundener städtischer 
Wirtschaftsverkehr

City-Logistik

City-Logistik

öffentl. Güterverkehr

Fahrradkuriere

Fahrzeugpool

flankierende preis-, 
ordnungspolitische und 
Marketing-Maßnahmen

Verkehr vermeiden

Verkehr verlagern

Verkehr verträglich 
gestalten

City-Logistik

Fahrradkuriere

Fahrzeugpool

City-Logistik
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Methodisches Vorgehen – Berechnungsablauf

Szenario 1
„wirtschaftlicher

Aufschwung“

Szenario 2
„Trend“

Szenario 3
„Rückgang“

Daten, Modelle, 
begründete 
Annahmen

Fahrleistung im 
Wirtschaftsverkehr 
nach Verkehrsart

Fzkm (Sz1, Art) Fzkm (Sz2, Art) Fzkm (Sz3, Art)

PM10, NOx
(Sz1)

PM10, NOx
(Sz2)

PM10, NOx
(Sz3)

HBEFA
Emissionsfaktoren

Luftschadstoff-
emissionen des 
Wirtschaftsverkehr

…, Fahrzeugklasse
und Antriebsart

Fzkm
(Sz1, Art, Fz.-

Klasse, Antrieb)

Fzkm
(Sz2, Art, Fz.-

Klasse, Antrieb)

HBEFA
Fahrzeugklassen

Fzkm
(Sz3, Art, Fz.-

Klasse, Antrieb)



Status Quo 2010

Luftschadstoffemissionen nach

Szenario und Prognosehorizont

für den Prognose-Nullfall (Ohne-Fall)

P0-Fall 2015

P0-Fall 2020

P0-Fall 2030

Szenario 1
„wirtschaftlicher

Aufschwung“

Szenario 2
„Trend“

Szenario 3
„Rückgang“

Methodisches Vorgehen – Planfälle (Maßnahmenbündel)
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Methodisches Vorgehen – Planfälle (Maßnahmenbündel)
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Luftschadstoffemissionen nach

Szenario und Prognosehorizont

bei Umsetzung der City-Logistik

Luftschadstoffemissionen nach

Szenario und Prognosehorizont

bei Umsetzung der City-Logistik

Szenario 1
„wirtschaftlicher

Aufschwung“

Szenario 2
„Trend“

Szenario 3
„Rückgang“

Status Quo 2010

City-Logistik 2015

City-Logistik 2020

City-Logistik 2030



Luftschadstoffemissionen nach

Szenario und Prognosehorizont

bei Förderung von Fahrradkurieren

Luftschadstoffemissionen nach

Szenario und Prognosehorizont

bei Förderung von Fahrradkurieren
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Methodisches Vorgehen – Planfälle (Maßnahmenbündel)

Szenario 1
„wirtschaftlicher

Aufschwung“

Szenario 2
„Trend“

Szenario 3
„Rückgang“

Status Quo 2010

Fahrradkuriere 2015

Fahrradkuriere 2020

Fahrradkuriere 2030



Zukünftige Entwicklung der NO x-Emissionen im P0-Fall 
(Innenstadt Kassel, Trendszenario)
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Wirkungen der City-Logistik für die Kasseler Innens tadt
NOx-Emissionen bzw. relative Änderungen im Güterverkeh r
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Wirkungen einer Förderung von Fahrradkurieren für d ie 
Kasseler Innenstadt
NOx-Emissionen bzw. relative Änderungen im Güterverkeh r
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Fazit
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• City-Logistik und Förderung von Fahrradkurieren sin d 
geeignete Maßnahmen

– zur Klimaanpassung (durch Klimawandel steigende 
Luftschadstoffimmissionen werden reduziert)

– zum Klimaschutz (Reduktion von CO2-Emissionen)

– zu einem nachhaltigen Verkehr 

• Umsetzungsprozess

– Moderator für Umsetzung der City-Logistik notwendig (Stadt Kassel, 
bekanntes Unternehmen, MoWin.net)

– Aufgeschlossenheit vieler Speditionen zur Einführung einer City-
Logistik vorhanden

– Kommunen : Unterstützung durch ordnungspolitische Maßnahmen und 
Vorbildcharakter
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• Entwicklung von Maßnahmen im städtischen Wirtschaftsverkehr

– zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen vor dem Hintergrund verkehrlicher Restriktionen 
(Klimaanpassung)

– vor dem Hintergrund der Endlichkeit des (billigen) Öls 

– unter Berücksichtigung der generellen Zielvorstellung der Stadt-, 
Regional- und Verkehrsplanung (nachhaltige Mobilität)

• Abschätzung der Auswirkungen bei Maßnahmenumsetzung

– Verkehrsnachfrage

– Immissionen von Luftschadstoffen (Feinstaub, NO2 etc.)

Ziele des Teilprojektes

15



Fahrradkuriere – Maßnahmen

• Kooperationen mit KEP-Diensten, Verkehrsunternehmen  u.ä.

– Feinverteilung in City-Bereichen (Beispiele Bielefeld, Köln)

– Optimierung der Fahrtrouten des KEP-Dienstleisters durch 
Übernahme von Fahrten durch Fahrradkuriere 

• Marketing-Maßnahmen

– Image-Kampagne

– „Individualisiertes Marketing“

16
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Klimafunktionskarte ZRK 2010 (links) und 2020 (rech ts)
Quelle: Katzschner, L. et. al.: „Klimafunktionskarte Zweckverband Raum Kassel 2009 mit Zukunftsprognosen“, 2010.

Veränderung des Stadtklimas



Vergleich der Immissionsbelastung bei vorhandener u nd 
ausbleibender Durchlüftung
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Methodisches Vorgehen – Definition von Szenarien

Entwicklung der Fahrleistung 
im Güterverkehr bis 2030

Quelle: Shell Lkw-Studie, 2010

Pkw-Neuzulassungen nach 
Antriebsarten im Trend-Szenario 

Quelle: Shell Pkw-Studie, 2009
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Wirkungen einer Förderung von Fahrradkurieren für d ie 
Kasseler City
PM10-Emissionen bzw. relative Änderungen im Güterverkeh r
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Wirkungen der City-Logistik für die Kasseler City
PM10-Emissionen bzw. relative Änderungen im Güterverkeh r
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Entwicklung der PM 10-Emissionen und -Immissionen
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Zukünftige Entwicklung der PM 10-Emissionen im P0-Fall 
(Innenstadt Kassel, Trendszenario)

Jahr
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Vorlage Nr. 101.17.521  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/1  
"Trottstraße / Dag-Hammarskjöld-Straße" 
(Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. II/1 ‚Trottstraße / 
Dag-Hammarskjöld-Straße‘ wird zugestimmt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Trottstraße, Ecke Dag-Hammarskjöld-Straße, im 
Osten grenzt der Bereich an den Aschrottpark und im Süden an die Fläche der bestehenden 
Hochhausbebauung Dag-Hammarskjöld-Straße Nr. 9 an. Im Geltungsbereich befindet sich ein 
zweigeschossiges Garagenbauwerk, das teilweise überbaut werden soll. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung einer städtebaulich geordneten Weiter-
entwicklung des Wohnstandortes unter Berücksichtigung der als Denkmalensemble 
geschützten benachbarten Wohnbebauung und des Gartendenkmals Aschrottpark“ 

 
 
 
Der Ortsbeirat Vorderer Westen hat dem Vorhaben, welches dort am 8. Dezember 2011 vorgestellt 
wurde, zugestimmt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 14. Juni 2012 und 
18. Juni 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung des Bebauungsplanes (Anlage 2), die 
Textlichen Festsetzungen (Anlage 3) und die Planfassung (Anlage 4) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.522  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 "Museumspark Weinberg" 
(Behandlung der Anregungen aus der Offenlage und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“, einschließlich der 
Behandlung der Anregungen der Öffentlichkeit zu den Ziffern 1 bis 48 gemäß der Anlage 2 und 
der Anregungen der Träger öffentlicher Belange zu den Ziffern 1 und 2 gemäß Anlage 2 a, 
wird zugestimmt. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ wird nach § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Mitte wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 22. Mai 2012 zur Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 14. Juni 2012 und 
18. Juni 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlagen 2 und 2a), die 
Begründung (Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4) sowie ein verkleinerter Ausschnitt 
des Bebauungsplanentwurfs einschließlich Legende (Anlage 5) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ 

Offenlegung vom 12.09-14.10.2011 - Stellungnahmen der Öffentlichkeit:  

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

1 Privatperson, 05.10.2011  

1.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädti-
sche Grünfläche eine wichtige Naher-
holungsfunktion für Berufstätige in der 
Mittagspause, Schüler, Rentner auch 
des benachbarten Wohnstiftes sowie 
Patienten des Elisabeth-
Krankenhauses. Er darf nicht zu Guns-
ten der geplanten Museen aufgegeben 
werden. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

1.2 Parkplatzmangel  

Museen sollten an zentraleren Orten, 
wo auch Parkmöglichkeiten vorhanden 
sind, gebaut werden. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen.  

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 

Anlage 2 
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- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

1.3 Barrierefreiheit 

Statt einer Bebauung durch Museen 
sollte der Henschelgarten rollstuhlge-
recht für Senioren und Kranke umge-
staltet werden, so dass diese auch den 
unteren, sonnigeren Teil des Parks 
nutzen können. 

Mit dem „unteren Teil“ dürfte der Bereich an der Hangkante oberhalb des Zugangs zu den kürzlich 
instand gesetzten Terrassen und Treppenanlagen gemeint sein. Im Zielkonzeptplan und Grünord-
nungsplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt ist die geplante Entwicklung eines Panoramaweges ent-
lang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg gezeigt. Danach wird der 
Henschelgarten auch im unteren Teil auf Wegen ohne Treppenstufen begehbar sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

1.4 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung  

Als Bürger fühle ich mich völlig über-
gangen, weil nirgendwo in Parknähe 

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 3 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

ein Informationsplakat über die ge-
plante Bebauung informiert. 

Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

2 2 Privatpersonen, 09.10.2011  

2.1 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Die Stadt Kassel ist mit ca. 71 Mio. 
Euro verschuldet und hat ausreichend 
Museen in der näheren Umgebung.  

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

2.2 Naherholungsfunktion Henschel- Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
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garten lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

2.3 Henschelgarten als Gartendenkmal 

Der Weinberg ist als Gartendenkmal 
der Karlsaue und dem Bergpark Wil-
helmshöhe gleichwertig. Der Henschel-
garten als Teil des Gartendenkmals 
Weinberg ist erhaltungswürdig. 

Der Weinberg ist in seiner Bedeutung als Gartendenkmal sicher nicht mit Karlsaue und Bergpark zu 
vergleichen. Davon abgesehen ist gerade die Reminiszenz an die historische Nutzung als Villengarten 
ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist 
lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so bestehende historische Schicht.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

3 2 Privatpersonen, 09.10.2011  

3.1 Naherholungsfunktion Fürstengar-
ten 

Gemeint ist der Henschelgarten. Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine 
Funktion für die unmittelbaren Anwohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von 
der Stadtverordnetenversammlung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funkti-
on als Grünfläche Standort für Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten 
erarbeitete Museums- und Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

3.2 Verlust von Grünflächen 

Durch den Neubau der Museen würde 
der wunderschöne kleine Freiraum zer-
stört. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
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nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

3.3 Verlust Baumbestand 

Durch den Neubau der Museen würden 
alte und gesunde Bäume gefällt. Die 
Fällung der Bäume widerspricht zudem 
der Baumschutzsatzung der Stadt Kas-
sel. 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

4 Privatperson, 06.10.2011  

4.1 Verlust von Grünflächen 

Es ist unverständlich, wie man ein sol-
ches Kleinod durch Bebauung vernich-
ten kann. Aufgrund des prognostizier-
ten Bevölkerungsrückganges um die 
Hälfte in den nächsten 100 Jahren soll-
ten keine hochwertigen Freiflächen wie 
der Henschelgarten mehr überbaut 
werden. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Eine Prognose für die kommenden 100 Jahre kann nicht als Planungsgrundlage angenommen werden. 
Typische Zeithorizonte in der Stadtplanung sind 20-30 Jahre. 
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Ein Zusammenhang zwischen Rückgang der Bevölkerung und dem Verzicht auf die Bebauung bzw. 
dem Ausschluss von Grünflächenreduzierung besteht nicht. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

4.2 Alternativstandorte Museen 

Die Museen sollten an anderen Stand-
orten gebaut werden, an denen unat-
traktive Bebauung abgerissen werden 
oder Umnutzungen (altes Polizeipräsi-
dium, Salzmann u. a.) stattfinden 
könnte. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
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qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

4.3 Henschelgarten als Touristenmag-
net 

Der Henschelgarten ist für Kassel-
Besucher ein beliebtes und herausra-
gendes touristisches Ziel. Er darf nicht 
durch eine Bebauung zerstört werden. 

Mit dem Bau der beiden Museen wird die touristische Bedeutung des Henschelgartens um ein Vielfa-
ches größer sein als bisher.  

Die herausragende touristische Qualität des Henschelgartens heute ist unbestritten die Aussichtslage. 
Wie dem Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt zu ent-
nehmen ist, bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätzlich ist die Entwicklung eines 
Panoramaweges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg ge-
plant, so dass nun auch der untere Teil des Gartens besser zugänglich ist. Zudem ist es ein wesentli-
cher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, son-
dern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten bleibt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

4.4 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

4.5 Beleuchtung Grimmdenkmal 

Der wichtigste Ort in Kassel für alle 
osteuropäischen und asiatischen Tou-
risten ist das Grimmdenkmal und das 
Grimmwohnhaus am Brüder-Grimm-
Platz. Abends wird das Denkmal von 

Der Hinweis betrifft den vorliegenden Bebauungsplan nicht. Der Hinweis wird an die zuständigen Stel-
len weitergeleitet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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einem Scheinwerfer beleuchtet, der an 
einem Mast für die Straßenbeleuchtung 
befestigt ist. Dieser Scheinwerfer ist 
jetzt zugerankt. Ist es möglich, den 
Wein am oberen Ende des Mastes zu-
rück zu schneiden? 

4.6 Beleuchtung Hinweisschild 

Das Hinweisschild auf die Brüder 
Grimm am Torhaus des Verwaltungs-
gerichtshofes ist abends unbeleuchtet. 
Für die Abendführung wäre hier ein 
kleiner Scheinwerfer hilfreich. 

Der Hinweis betrifft den vorliegenden Bebauungsplan nicht. Der Hinweis wird an die zuständigen Stel-
len weitergeleitet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

4.7 Reinigung Brüder-Grimm-Platz 

In den Nächten von Freitag auf Sams-
tag und von Samstag auf Sonntag 
werden auf dem Brüder-Grimm-Platz 
regelmäßig von Besuchern der umlie-
genden Diskotheken Gelage abgehal-
ten. Morgens befindet sich der Platz 
um das Denkmal häufig in einem 
schlimmen Zustand und ist stark ver-
schmutzt. Der Müll bleibt dann liegen, 
bis montags morgens die Mitarbeiter 
des Stadtgartenamtes den Unrat besei-
tigen. Besucher, die an den Wochen-
enden vor dem Grimmdenkmal für ihre 
Urlaubsfotos posieren, räumen 
manchmal erst den Müll aus dem 
Sichtbereich ihres Fotos. Vielleicht ist 
es möglich, dass die Mitarbeiter der 
Stadtreiniger, die an den betreffenden 
Tagen (vielleicht im Auftrag der Disko-
thekenbesitzer?) die umliegenden 
Straßenabschnitte reinigen, in Amtshil-

Der Hinweis betrifft den vorliegenden Bebauungsplan nicht. Der Hinweis wird an die zuständigen Stel-
len weitergeleitet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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fe ihre Reinigungstätigkeit auf die Flä-
chen des Brüder-Grimm-Platzes aus-
weiten? 

5 Privatperson, 10.10.2011  

5.1 Henschelgarten als Touristenmag-
net 

Mit dem Bau der beiden Museen wird die touristische Bedeutung des Henschelgartens um ein Vielfa-
ches größer sein als bisher.  

Die herausragende touristische Qualität des Henschelgartens heute ist unbestritten die Aussichtslage. 
Wie dem Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt zu ent-
nehmen ist, bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätzlich ist die Entwicklung eines 
Panoramaweges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg ge-
plant, so dass nun auch der untere Teil des Gartens besser zugänglich ist. Zudem ist es ein wesentli-
cher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, son-
dern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten bleibt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

5.2 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

5.3 Bebauung zerstört Henschelgarten 

Der Reiz der Stadt Kassel liegt in der 
Verbindung von Historie und Moderne. 
Eine Bebauung des Henschelparks wi-
derspricht diesem Verbindungsprinzip, 
ein wichtiges urtümlich erhaltenes, 
zauberhaftes Plätzchen in dieser Stadt 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
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würde unwiederbringlich zerstört und 
zweckentfremdet werden zugunsten 
überflüssiger neuer Gebäude. 

zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003). 

Der Henschelgarten ist keineswegs eine urtümlich erhaltene Freifläche. Der heutige, gebäudelose 
Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so bestehende historische Schicht auf 
vielen vorangehenden Nutzungsschichten, die teilweise mit Bebauung verbunden waren. Durch die 
Bebauung mit modernen Museen in Reminiszenz an die historische Nutzung als Villengarten wird ge-
rade die geforderte Verbindung von Historie und Moderne geschaffen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

5.4 Alternativstandorte Museen 

Das Brüder-Grimm-Museum könnte in 
den jetzigen Verwaltungsgerichtshof 
verlegt werden, der hessische Verwal-
tungsgerichtshof in die Räumlichkeiten 
des ehemaligen Finanzamtes in der 
Goethestraße. Das Tapetenmuseum 
könnte in die Räumlichkeiten des ehe-
maligen Polizeipräsidiums im Königstor 
umziehen. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 
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Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

6 Privatperson, 11.10.2011 u. 
01.11.2011 

 

6.1 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung 

Die Behandlung der Vorschläge, die 
interessierte Bürger eingereicht haben, 
ist unverbindlich und nichts sagend. 
Die Bewertung der Anregungen erfolgt 
einseitig, ohne Angaben von Gründen 
und nicht nachvollziehbar.  

Ich bin mit der Behandlung der Ein-
wände und Anregungen unzufrieden. 
Es entsteht der Eindruck, dass das 
Bürgerinteresse nur pro forma „ge-
wollt“ ist; von Zusammenarbeit wie sie 
neuerdings immer wieder auch von der 
Verwaltung gewünscht wird, kann kei-
ne Rede sein. 

Die o. g. Gutachten lagen nicht aus, so 
dass hier gegen die gesetzlich vorge-

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 12 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

schriebene Informationspflicht versto-
ßen wurde. Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

6.3 Alternative Form und Anordnung 
der Baukörper 

Eine quadratische Grundfläche gemäß 
beiliegender Skizze wäre günstiger für 
das Brüder-Grimm-Museum insbeson-
dere hinsichtlich der Topografie des 
Standortes und der Absicht, möglichst 
viel Parkfläche zusammenhängend zu 
erhalten. Darüber hinaus wäre ein di-
rekter Zugang zum Aussichtspunkt 
„Oberes Rondell“ möglich. Die muse-
umstechnisch ungünstige Südwand 
wäre kleiner und das Kellergeschoss 
vielfältiger nutzbar, z. B. als Büroräu-
me und Tiefgarage. 

Es wurden im Vorfeld auch verschiedenste Anordnungen und Formen der Bebauung im Plangebiet 
untersucht, unter anderem in der „Gutachterlichen Stellungnahme zu den geplanten Museumsstand-
orten auf dem Weinberg in Kassel“, die im Internet veröffentlicht war. Ein quadratischer Grundriss für 
die Grimm-Welt wurde nicht weiter verfolgt, um Abstand zu der Brunnen- und Treppenanlage der 
historischen Henschelvilla sowie zur Hangkante des Weinbergs einzuhalten. Weiter sollte eine rück-
wärtige Bauflucht mit dem Museum für Sepulkralkultur gebildet werden.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

6.4 Vorgaben für Wettbewerbe 

Durch die Festlegung von Form und 
Anordnung der Baukörper auf dem 
Grundstück werden die Rahmenbedin-
gungen der Realisierungswettbewerbe 
unnötig eingeengt. Besser wären ver-
schiedene Anregungen in überwiegend 
sprachlicher Form für solche Wettbe-
werbe. 

Die Standortentscheidung für die Baukörper auf dem Grundstück wurde durch die Stadtverordneten-
versammlung am 07.02.2011 auf Grundlage der „Gutachterlichen Stellungnahme zu den geplanten 
Museumsstandorten auf dem Weinberg in Kassel“ getroffen und ist entsprechend in die Vorgaben der 
Wettbewerbe eingeflossen.  

Die Realisierungswettbewerbe werden durch die Vorgaben des Bebauungsplans nicht eingeengt. Ganz 
im Gegenteil ist es erforderlich, klare Rahmenbedingungen für derartige Wettbewerbe zu schaffen, 
um Ergebnisse zu erhalten, die die Aufgabenstellung adäquat bewältigen. Ohne klare Beurteilungskri-
terien neigen Wettbewerbsergebnisse zur Beliebigkeit und werden damit zum Misserfolg. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

6.5 Alternativstandorte 

Meine Alternativvorschläge bzgl. ande-
rer Standorte (Einwendungen vom 
27.01.2011) wurden mit Verweis auf 
Gutachten abgelehnt. Das Planungs-
amt wird aufgefordert, die Ablehnung 
der vorgeschlagenen alternativen 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
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Standorte (Gelände gegenüber Höl-
keschem Haus, Polizeipräsidium Kö-
nigstor, Landeszentralbank neben 
Stadtmuseum, Aufstockung Parkhaus 
Garde-du-Corps) durch entsprechende 
Prüfberichte zu begründen. Diese 
Standorte wurden als geprüft abgetan 
mit Verweis auf völlig untaugliche Lite-
raturangaben. 

resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Es kann nicht ernsthaft verlangt werden, die 
Realisierbarkeit der Aufstockung eines Parkhauses für die Grimm-Welt zu untersuchen. Zudem wer-
den derartige Umnutzungskonzepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

7 Privatperson, 11.10.2011  

7.1 Verlust Baumbestand 

Warum soll ein so schöner alter Baum-

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 
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bestand wegen zwei Betonbauten fal-
len? 
 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

7.2 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

7.3 Kein Bedarf an Museumsneubauten 

Warum muss man die schöne Natur 
zerstören? Wem dient denn der Bau 
der beiden Museen? Reicht denn das 
jetzige Grimm- und Tapetenmuseum 
nicht aus? Ganz zu schweigen von den 
Kosten, die diese Bauten verursachen, 
denn die Stadt Kassel schwimmt ja 
nicht gerade in Geld. 

Die Verpflichtung aus dem Kulturvertrag zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen zur Ent-
wicklung der Museumslandschaft Kassel ist die Basis der Vorhaben. Der Bedarf für die beiden Muse-
umsneubauten wurde im Vorfeld in umfangreichen Gutachten ermittelt, die in der Begründung Nr. 2.4 
dargestellt sind. Unter anderem wurde das Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Es besteht kein Anlass, die Gutachten-Ergebnisse anzuzweifeln.  

Die Grimm-Welt beispielsweise benötigt dringend das im Gutachten vorgestellte moderne Museums-
konzept, um die Potenziale des Themas adäquat und mit positiven Auswirkungen auf den Kassel-
Tourismus ausschöpfen zu können. Dies lässt sich in der vorhandenen Bausubstanz an der Schönen 
Aussicht keinesfalls umsetzen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

7.4 Mangelhafte Bürgerbeteiligung 

Warum haben hier die Bürger kein Mit-
spracherecht? 

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
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wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

8 Privatperson, 10.10.2011  

8.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Park wird als nahe gelegener Erho-
lungsraum und wegen seiner unver-
gleichlichen Aussicht auf die Südstadt 
aufgesucht. 

Erholung vom Alltagsstress sind auch 
die Begegnungen mit Kaninchen, die 
sich im Park ein Domizil geschaffen 
haben, das in der Stadt unvergleichlich 
ist und vermutlich durch die Bebauung 
zerstört wird. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde. Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren 
Flächenanteil und schließt die Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau 
der Museen bleiben Grünflächen, Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. 
Zusätzlich wird auch der südliche Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Die herausragende Qualität des Henschelgartens heute ist unbestritten die Aussichtslage. Wie dem 
Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt zu entnehmen ist, 
bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätzlich ist die Entwicklung eines Panorama-
weges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg geplant, so dass 
nun auch der untere Teil des Gartens besser zugänglich ist. Zudem ist es ein wesentlicher Bestandteil 
des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung 
an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten bleibt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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8.2 Überreste Henschel-Villa 

Auch die letzten Überreste der ehema-
ligen Henschelvilla bewundern zu kön-
nen, ist ein immer wiederkehrendes 
schönes Erlebnis bei einem Spazier-
gang. 

Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Aus die-
sem Grund wurde das Baufenster „Museum A“ in nördlicher Richtung abgerückt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

8.3 Parksuchverkehr, Parkplatzmangel 

Schon heute gibt es einen erheblichen 
Parksuchverkehr um die Weinbergstra-
ße herum durch Besucher des Elisa-
beth-Krankenhauses, der Murhardt-
schen Bibliothek, des Landesmuseums, 
der Innenstadt und der umliegenden 
Gastronomie.  

Die Parkplätze entlang der Weinberg-
straße werden nicht für die autoorien-
tierten Besucher der Museen ausrei-
chen. Wie soll der Bedarf gedeckt wer-
den? 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 

- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 
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- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Einen zusätzlichen wesentlichen Parksuchverkehr in Zusammenhang mit den Museumsneubauten 
wird es nicht geben, sobald allgemein bekannt ist, dass an den Museen keine zusätzlichen Parkplätze 
angeboten werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

8.4 Verkehrsbelastung 

Der Abbiegeverkehr von der Rathaus-
kreuzung kommend zum Königstor und 
zur Weinbergstraße ist bereits jetzt 
von kurzzeitigen Rückstaus gekenn-
zeichnet. Steigt die Verkehrsmenge 
und der Abbiegeverkehr zur Weinberg-
straße, ist Rückstaugefahr Richtung 
Trompete zu befürchten. In die andere 
Richtung von der Wilhelmshöher Allee 
stadteinwärts wird sich zusätzlicher 
Verkehr ebenfalls negativ auswirken. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 
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- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

8.5 Mehrkosten Gründung 

Es werden höhere Gründungskosten 
aufgrund der Lage auf dem Weinberg 
befürchtet. 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Grundlagen für eine Baukalkulation bezüglich des Baugrundes liegen demnach 
vor. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

8.6 Alternativstandorte 

Altes Polizeipräsidium am Königstor. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
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fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

9 Wohnstift Am Weinberg gGmbH, 
10.10.2011 

 

9.1 Verkehrsbelastung 

Die Weinbergstraße scheint nicht ge-
eignet, um dauerhaft ein höheres Ver-
kehrsaufkommen zu bewältigen. Schon 
jetzt ist es schwierig, wenn zwei Fahr-

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 
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zeuge sich dort begegnen, aneinander 
vorbeizukommen. Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 

und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

9.2 Verkehrsbehinderungen in der 
Bauphase 

Es wird befürchtet, dass gerade in der 
Bauphase Einsatzfahrzeuge und Liefe-
ranten durch den Baustellenbetrieb 

Verkehrsbehinderungen durch Baustellenbetrieb zu vermeiden ist Aufgabe der Baustellen- und damit 
der Bauplanung. Diese wird von den zuständigen Fachbehörden genehmigt und überwacht. Der Be-
bauungsplan kann eine derartige Detailplanung nicht zum Gegenstand haben, zumal eine konkrete 
Bauplanung erst in Anschluss an die Durchführung der Wettbewerbe erfolgen kann. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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behindert werden. Es wird befürchtet, 
dass Bewohner des Wohnstiftes im 
Ernstfall zu Schaden kommen, weil ein 
Krankenwagen an einem Baufahrzeug 
nicht schnell genug vorbeikommt. Ge-
rade das Wohnstift hat eine erhöhte 
Einsatzwahrscheinlichkeit von Ret-
tungskräften. Es wird gebeten zu er-
läutern, wie dies in der Planung be-
rücksichtigt werden soll.  

9.3 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Die Bewohnerschaft des Stiftes nutzt 
den Henschelgarten regelmäßig zum 
Spazierengehen und befürchtet, dass 
es durch die Bebauung zukünftig keine 
Spaziermöglichkeit mehr geben wird. 
Es wird gebeten zu erläutern, wie die 
zukünftige Nutzung der Parkanlage 
geplant und mit welchem Besucherauf-
kommen zu rechnen ist. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Die künftige Nutzung ist als Konzept im Fachbeitrag Grün+Umwelt der Stadt Kassel zu sehen, der 
zusammen mit dem Bebauungsplan ausgelegen hat. Das für die Museen erwartete Besucheraufkom-
men ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ dargestellt, das der Öffentlichkeit 
2010 vorgestellt wurde.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10 9 Privatpersonen, 11.10.2011  

10.1 Verlust Baumbestand 

Es wird befürchtet, dass die geplante 
Bebauung den schönen alten Baumbe-
stand beeinträchtigt und vorgeschla-
gen, die Bäume in die Neubauten zu 
integrieren. 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
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standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.2 Belästigungen in der Bauphase 

Es wird befürchtet, dass Schutt und 
Baulärm die gesamte Umgebung jahre-
lang belasten werden, zumal die bei-
den Bauten in zeitlichem Abstand er-
richtet werden sollen. Als Erholungsge-
biet würde der Park dann sehr lange 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Eine Belastung der direkten Umgebung mit Baustellenlärm etc. ist während der Bauphase nicht zu 
vermeiden. Es sollte im Rahmen der Baustellenplanung darauf geachtet werden, dass der Baustellen-
bereich möglichst auf die Baufenster beschränkt bleibt bzw. nicht unnötig ausgedehnt wird. Allerdings 
werden voraussichtlich auch Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Freifläche durchgeführt werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.3 Verkehrsbelastung 

Bei Umsetzung des Vorhabens wird 
sich das Verkehrsaufkommen extrem 
erhöhen. Schon jetzt entstehen immer 
wieder chaotische Zustände bei Be-
gegnungsverkehr in der Weinbergstra-
ße, wenn beide Seiten beparkt sind. 
Wer verantwortet eine Behinderung 
der Feuerwehr durch zu enge Straßen-
führung? Im Winter verschärft sich die 
Situation zusätzlich durch Schneeräu-
mungen, weil parkende Pkw den Geh-
wegrand nicht mehr anfahren können.  

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 
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- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.4 Kürzlich entdeckte Bunkerhohl-
räume 

Es ist vollkommen ungeklärt, welche 
baulichen und finanziellen Probleme 
durch die kürzlich entdeckten Bunker-
hohlräume entstehen. 

Die neuen Hohlräume wurden Mitte September 2011 entdeckt und konnten daher nicht in den Be-
bauungsplan vom 31.05.2011 aufgenommen werden. Die neu entdeckten Hohlräume werden zurzeit 
gutachterlich untersucht.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.5 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Erholungswert des Parks wird 
durch das befürchtete Getümmel von 
Museumsbesuchern beeinträchtigt. 
Patienten aus dem Elisabeth-
Krankenhaus können sich dort nicht 
erholen. Es trifft heute nicht mehr zu, 
dass der Park nicht angenommen wird. 
Im Übrigen ermisst sich die Attraktivi-
tät nicht in der Besucherdichte, son-
dern Schönheit und Erholungswert 
sprechen für sich. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.6 Erhalt Henschelgarten 

Es wird gefordert, dass der Henschel-

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
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garten als einzigartiger Sonnenbalkon 
in Kassel, als einziger Park in Stadtmit-
te und eine der letzten verbliebenen 
Grünflächen mit Gartencharakter in 
vollem Umfang erhalten bleibt. 

Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.7 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Zusätzlich werden Kostenüberschrei-
tungen bei der Umsetzung befürchtet. 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Kostenüberschreitungen bei der Bauausführung sollen durch eine sorgfältige Kostenplanung vermie-
den werden, sind jedoch nie ganz auszuschließen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

10.8 Alternativstandort 

Es sollten schon vorhandene Leerstän-
de ins Auge gefasst bzw. das Grimm-
Museum an seinem schönen bekannten 
Standort belassen werden. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
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te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

11 11 Privatpersonen, 10.10.2011  

11.1 Historische und kulturelle Bedeu- Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
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tung 

Kassel verdankt einen großen Teil sei-
ner Bedeutung als Industriestadt der 
Industriellen-Familie Henschel. Insbe-
sondere Sophie Henschel hat sich für 
Kassels Bürger sozial stark engagiert. 
Ziel sollte es sein, historische Bebau-
ung, Gärten etc. grundsätzlich zu er-
halten, weil Kassels historischer Stadt-
kern bis auf wenige Ausnahmen im 2. 
Weltkrieg vernichtet wurde. Es ist eine 
Unart unserer Zeit, in Kassel histori-
sche Gebäude und Anlagen als letzte 
Zeitzeugen unwiederbringlich aus dem 
Stadtbild zu löschen. 

zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Der 
heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so bestehende 
historische Schicht.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

11.2 Erhalt der Aussicht 

Der Henschelgarten soll jetzt Muse-
umsbauten weichen, wo doch dieses 
historische Kleinod ein wunderbarer 
Platz für eine herrliche Aussicht auf die 
Stadt ist. 

Die herausragende Qualität des Henschelgartens heute ist unbestritten die Aussichtslage. Wie dem 
Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt zu entnehmen ist, 
bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätzlich ist die Entwicklung eines Panorama-
weges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg geplant, so dass 
nun auch der untere Teil des Gartens besser zugänglich ist. Zudem ist es ein wesentlicher Bestandteil 
des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung 
an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten bleibt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

11.3 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten  

Der Erfolg der Museen ist fragwürdig 
und bedeutet einen Zuschussfaktor für 
die Stadt Kassel bzw. die anderen Trä-
ger. Statt neue Museen zu bauen soll-
ten die vorhandenen wunderbaren und 
sehenswürdigen Museen erhalten wer-
den. 
 
 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
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anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

12 2 Privatpersonen, 11.10.2011  

12.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Park bzw. der Status quo sollte 
erhalten werden, weil der Weinberg 
mit seinem „Henschelgarten“ ein ein-
maliges Erholungsgebiet in der Innen-
stadt von Kassel ist. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Kassel besitzt zahlreiche innenstadtnahe Grünflächen. Von der Einmaligkeit des Henschelgartens als 
Erholungsgebiet zu sprechen ist weniger zutreffend. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

12.2 Verkehrsbelastung 

Die Weinbergstraße ist gegenwärtig 
nur für Anliegerverkehr zugänglich. Es 
wird befürchtet, dass mit der Errich-
tung der Museen durch den zusätzli-
chen Verkehr die Ruhe im umliegenden 
Wohngebiet und am Elisabeth-
Krankenhaus verloren geht. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
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über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Die Weinbergstraße ist nur zur Nachtzeit zwischen 22 und 6 Uhr dem Anliegerverkehr vorbehalten. 
Zur Tagzeit zwischen 6 und 22 Uhr bestehen keine Einschränkungen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

12.3 Geschützte Vegetation an der Hen-
schelvilla 

Johanniskraut und andere unter Natur-
schutz stehende Kräuter wachsen auf 
den wenigen sichtbaren Ruinenresten 
der Henschelvilla. Der Reiz liegt in der 
halb verwilderten Natur des Henschel-
gartens. 

Der Erhalt der geschützten Vegetation ist im Zielkatalog der Begründung Nr. 4.4. enthalten. Gemäß 
Fachbeitrag Grün+Umwelt sollen die geschützten Arten an den Ruinenresten der Henschelvilla im 
Bedarfsfall umgesetzt werden. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla 
soll erhalten bleiben.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

12.4 Historische und kulturelle Bedeu-
tung 

Der Henschelgarten und die Reste der 
Henschelvilla sind eine bleibende Erin-
nerung an die wechselvolle Geschichte 
der Kasseler Industriellen-Dynastie 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Der 
Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering gehal-
ten. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so be-
stehende historische Schicht. 
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und sollten erhalten werden. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

13 Privatperson, 10.10.2011  

13.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Im Gegensatz zu Aussagen der Stadt 
Kassel wird der Henschelgarten von 
der Bevölkerung der umliegenden 
Wohnquartiere sehr gut angenommen. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

13.2 Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft 

Durch die beiden Museumsneubauten 
wird der Bestand „in seinen ökologi-
schen Grundzügen“ eben nicht beibe-
halten. Die beiden Museumsneubauten 
sind aufgrund der negativen Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft ab-
zulehnen. Die im Bebauungsplan ge-
nannten anzustrebenden Ziele sind 
Wunschvorstellungen, die sich mit den 
Museumsneubauten nicht vereinbaren 
lassen. Die genannte nette Umschrei-
bung dieses zukünftigen Zustandes als 
„Gebäude im Park“ veranschaulicht 
deutlich die Hilflosigkeit, mit der die 
Bebauung schön geredet werden soll.  

Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind im Fachbeitrag Grün+Umwelt der Stadt Kassel un-
tersucht und dargelegt. Es wurden eine Reihe von Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigungen 
geplant (siehe Begründung Nr. 4.4) und im Bebauungsplan festgesetzt. Der Begriff „Gebäude im 
Park“ ist dem o. g. Fachbeitrag des Umwelt- und Gartenamtes (S. 23) entnommen, dem sicherlich 
nicht die Fachkompetenz abgesprochen werden soll. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.   

13.3 Verkehrsbelastung Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
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Die touristische Erschließung der bei-
den Museen wird dramatische verkehr-
liche Auswirkungen haben. Die Muse-
umsneubauten sind wegen der negati-
ven Auswirkungen auf die Quartiers-
bewohner durch die starke Zunahme 
des Verkehrs abzulehnen.  

chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

13.4 Straßenquerschnitt Weinbergstra-
ße unzureichend 

In dem „Integrierten Gesamtkonzept Erschließung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel , 
das seit dem 25.10.2011 vorliegt und in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden 
soll, wird die geplante Anfahrtroute für Reisebusse erläutert. Danach sollen die Reisebusse nicht die 



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 31 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

Die genannten Routen der Anfahrt mit 
Reisebussen sind vom Ausbauzustand 
der Straßen vollkommen ungeeignet. 
Die Weinbergstraße zwischen Hum-
boldtstraße und Museum für Sepulkral-
kultur ist für eine Durchfahrt von Rei-
sebussen viel zu schmal. Die Fahr-
bahnbreite beträgt dort lediglich 6,50 
m bis 7 m. Schon heute wird teilweise 
auf den ohnehin schmalen Gehwegen 
geparkt. Insbesondere die Bewohner 
des nahen Altenheims werden zukünf-
tig keine Möglichkeit mehr haben, sich 
mit Rollatoren auf den Gehwegen be-
gegnen zu können. 

Weinbergstraße im Abschnitt westlich des Henschelgartens befahren, sondern vom Brüder-Grimm-
Platz aus kommend östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße zum Ein- und Aussteigen 
anhalten und über die Obere Karlsstraße zum zentralen Busparkplatz am Ottoneum abfahren. Für 
diese Bushaltestelle müssen einige Längsparkplätze an der Weinbergstraße umgestaltet werden. 

Dem Einwand wird gefolgt. 

13.5 Parksuchverkehr 

Es ist vollkommen weltfremd zu glau-
ben, Museumsbesucher würden ihr 
Auto in der Tiefgarage am Friedrichs-
platz abstellen. Es ist davon auszuge-
hen, dass das bisher ruhige innen-
stadtnahe Wohnquartier vom Park-
suchverkehr überrollt werden wird. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 
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- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Einen zusätzlichen wesentlichen Parksuchverkehr in Zusammenhang mit den Museumsneubauten 
wird es nicht geben, sobald allgemein bekannt ist, dass an den Museen keine zusätzlichen Parkplätze 
angeboten werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

13.6 Alternativstandorte 

Wirklich schlüssige Alternativkonzepte 
wie z. B. das alte Polizeipräsidium am 
Königstor sind nicht ausreichend be-
wertet worden, obwohl sie viele Vortei-
le gegenüber dem jetzigen Konzept 
aufweisen. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 
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Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

14 Privatpersonen, 10.10.2011  

14.1 Erhalt Henschelgarten 

Der Henschelgarten ist, wie der Name 
schon sagt, ein Garten und kein Muse-
um. Hier kann man spazieren gehen 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
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und Geschichte fühlen. Freiräume noch 
dazu mit historischer Bedeutung sind 
in der Stadt Kassel sowieso spärlich 
vorhanden und sollten nicht weiter 
verkleinert werden. 

Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

14.2 Fauna 

Es ist durchaus möglich, Spezies von 
Leben (Vogelarten bzw. Fledermäuse) 
zu sehen. 

Der Bestand und die Auswirkungen auf die Fauna sind im Fachbeitrag Grün+Umwelt der Stadt Kassel 
(S. 9ff) untersucht und dargelegt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

14.3 Historische und kulturelle Bedeu-
tung 

In einer Stadt wie Kassel mit so weni-
gen verbliebenen historischen Gebäu-
den und Anlagen sollte keine histori-
sche Substanz vernichtet werden. His-
torische Freiräume in dieser Größe sind 
schützenswert. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Der 
Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering gehal-
ten. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so be-
stehende historische Schicht. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

15 Privatperson, 10.10.2011  

15.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Warum sollte die Stadt auf eine barrie-
refreie innerstädtische Ruhezone mit 
historischer Bedeutung verzichten? 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

15.2 Kostenbelastung durch Museums- Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
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neubauten 

Wie sollen die Museumsneubauten fi-
nanziert werden? Auf welchen Prämis-
sen basiert die Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung und zu welchen Ergebnissen 
kommt die Analyse? Wer finanziert auf 
welche Art Überschreitungen der ge-
planten Kosten? 

Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

15.3 Risikoanalyse 

Was sind die Ergebnisse einer im Rah-
men eines solchen Projektes durchzu-
führenden Risikoanalyse? 

Es ist unklar, was mit „Risikoanalyse“ gemeint ist. Auf konzeptioneller Ebene wurden alle mit den Mu-
seen verbundenen Aspekte durch die vorbereitenden Gutachten untersucht, wie in der Begründung 
Nr. 2.4 dargestellt. Das Risiko der Kostenentwicklung entspricht der üblichen Bandbreite bei Projek-
ten solcher Größenordnung. Zum Baugrund liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung 
vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 hingewiesen wird. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

15.4 Ausgleichsflächen 

Wo und welche Ausgleichsflächen sol-
len für den Fall einer Bebauung ge-
schaffen werden? 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB handelt, sind keine 
Ausgleichsflächen erforderlich. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

15.5 Verkehrsbelastung 

Welche verkehrsseitigen Auswirkungen 
ergeben sich durch das Vorhaben für 
die Anwohner im Bereich Humboldt-
straße, Amalienstraße und Terrasse? 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
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und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

16 Privatperson, 13.10.2011  

16.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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16.2 Parkplatzmangel 

Die Parkplatzsituaton in der Weinberg-
straße ist teilweise sehr eng, viele Be-
sucher der Stadt, des Seniorenheims 
oder des Krankenhauses parken in der 
Nähe des Henschelgartens. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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16.3 Kein Bedarf an Museumsneubauten 

Warum sollen im Henschelgarten zwei 
Museen entstehen? Die Neue Galerie 
ist so schön geworden, da müssen 
nicht noch zwei nebendran stehen. 

Die Verpflichtung aus dem Kulturvertrag zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen zur Ent-
wicklung der Museumslandschaft Kassel ist die Basis der Vorhaben. Der Bedarf für die beiden Muse-
umsneubauten wurde im Vorfeld in umfangreichen Gutachten ermittelt, die in der Begründung Nr. 2.4 
dargestellt sind. Unter anderem wurde das Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Es besteht kein Anlass, die Gutachten-Ergebnisse anzuzweifeln.  

Die Grimm-Welt beispielsweise benötigt dringend das im Gutachten vorgestellte moderne Museums-
konzept, um die Potenziale des Themas adäquat und mit positiven Auswirkungen auf den Kassel-
Tourismus ausschöpfen zu können. Dies lässt sich in der vorhandenen Bausubstanz an der Schönen 
Aussicht keinesfalls umsetzen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

16.4 Alternativstandorte 

Im Königstor verfällt das alte Polizei-
gebäude, da passen gleich zwei Muse-
en rein, es liegt zentral etc. Was ist mit 
Standorten, die eine kulturelle Bele-
bung und eine Verbesserung des 
Images bitter nötig hätten, z. B. Nord-
stadt, Bettenhausen, Weserspitze? Ich 
bitte, die geplante Bebauung auf eine 
andere Stelle zu verlegen und den 
Henschelgarten unverändert zu erhal-
ten. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 
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Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

16.5 Verlust Baumbestand 

Es wird der Verlust von Baumbestand 
befürchtet. Leider hat man als Bürger 
immer das Gefühl, dass Aufmucken 
nichts bringt, die Entscheidungen wur-
den längst gefällt und somit auch die 
Bäume. 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungsverfahren statt (7.-18.09.2009 und 10.-28.01.2011) 
sowie die Offenlegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Beteiligungsmöglichkeiten wurden jeweils recht-
zeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf 
am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher Sitzung vorgestellt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

17 Privatperson, 12.10.2011  

17.1 Risiko Baugrund 

Die Substanz des Weinbergs wird die 
Bebauung nicht verkraften. Es wird 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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angesichts der Hohlräume befürchtet, 
dass der Berg in Folge der Bebauung 
wegsacken könnte. 

17.2 Alternativstandorte  

Es gibt so viele öde leer stehende Ge-
bäude, die gewiss zu Museen umge-
staltet werden könnten, z. B. im Be-
reich des Hauptbahnhofes. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
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möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

17.3 Verlust Baumbestand 

Es wird der Verlust von Baumbestand 
und Naturraum befürchtet und der Er-
halt des Henschelgartens gefordert. 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

17.4 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Man kann im Henschelgarten in der 
Natur und doch in der Stadt sein. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

18 Privatperson, 14.10.2011  



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 42 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

18.1 Risiko Baugrund 

Es wird befürchtet, dass durch die Er-
richtung zweier Museumsneubauten 
der Weinberg unter der Last einstürzt. 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

18.2 Historische Bedeutung 

Mit der Bebauung würde ein kulturel-
ler, geschichtlich bekannter Platz ver-
nichtet werden. Kassel würde den 
„grünen Berg“ mitten in der Stadt ver-
lieren. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Der 
Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering gehal-
ten. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so be-
stehende historische Schicht. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

18.3 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Park ist für die im Umkreis und in 
ganz Kassel wohnenden Senioren als 
Anlaufpunkt zur Ruhe besonders wich-
tig. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Kassel besitzt zahlreiche Grünflächen und Parks, die Ruhe und Erholung bieten können. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19 Privatperson, 14.10.2011  

19.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten ist eine notwendi-
ge barrierefreie Ruhezone und Grünoa-
se. Eine Verschlechterung der Lebens-
qualität ist zu befürchten. Die ge-
schützte Lage abseits von großen 
Straßen und der private Charakter des 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
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Parks sind ideal für Senioren, Men-
schen mit Handicap und kleine Kinder.  

Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Die Barrierefreiheit ist kein besonderes Merkmal des Henschelgartens, zumal Teile für Rollstuhlfahrer 
nur schwer zugänglich sind. Kassel besitzt zahlreiche Grünflächen und Parks, die barrierefrei zugäng-
lich sind. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.2 Verlust von Grünflächen 

In Kassel-Mitte wurde bereits viel Grün 
reduziert, weitere Bebauung in Grün-
flächen hinein ist geplant. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003). 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.3 Verkehrs- und Lärmbelastung 

Verkehrsführung und Besucherströme 
bedeuten ein Gefahrenpotenzial durch 
Touristenbusse auf schmalen An-
fahrtswegen, Parkplatzproblem und 
Lärmbelästigung. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 
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- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

In dem „Integrierten Gesamtkonzept Erschließung Museumslandschaft Weinberg“ wird die geplante 
Anfahrtroute für Reisebusse erläutert. Danach sollen die Reisebusse nicht die Weinbergstraße im Ab-
schnitt westlich des Henschelgartens befahren, sondern vom Brüder-Grimm-Platz aus kommend öst-
lich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße zum Ein- und Aussteigen anhalten und über die 
Obere Karlsstraße zum zentralen Busparkplatz am Ottoneum abfahren. Für diese Bushaltestelle müs-
sen einige Längsparkplätze an der Weinbergstraße umgestaltet werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.4 Henschelgarten als Ort der Kom-
munikation 

Im Henschelgarten als Forum der Be-
gegnung wird moderner generations-
übergreifender Dialog gelebt. 

Im Henschelgarten wird auch zukünftig moderner generationsübergreifender Dialog möglich sein. Es 
ist wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht zerstört werden 
soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten bleibt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.5 Henschelgarten als Gartendenkmal Der Weinberg ist in seiner Bedeutung als Gartendenkmal sicher nicht mit Karlsaue und Bergpark zu 
vergleichen. Davon abgesehen ist gerade die Reminiszenz an die historische Nutzung als Villengarten 
ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist 
lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so bestehende historische Schicht.  
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Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.6 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.7 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung  

Es gibt Kommunikationsdefizite gegen-
über den Bürgern. Zu Beginn der Of-
fenlegung wusste so gut wie kein Nut-
zer des Henschelgartens, dass dieser 
bebaut werden sollte. Die Bürger wa-
ren nicht informiert. Dem Verfahren 
mangelt es an Transparenz: Der Hin-
weis auf die Offenlegung erfolgte zur 
besten Ferienzeit am 21.07. Auf der 
Internetseite der Stadtverwaltung war 
kein Hinweis auf die Offenlegung.  

Der Planname „Museumspark Wein-
berg“ ist intransparent. Der Gutachten-
titel „Masterplan Museen“ verschleiert 
die geplante Bebauung des Stadtteil-
parks, von dem Gutachten ist nur Teil 

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  
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II im Internet einsehbar.  

Ich finde nicht gut, dass Bürger Angst 
haben, dass ihnen durch die bloße 
Meinungsäußerungen bei der Offenle-
gung ein beruflicher Nachteil subjektiv 
oder tatsächlich drohen könnte. Diese 
Bürger konnten ihr Recht auf aktive 
Bürgerbeteiligung trotz Wunsches nicht 
wahrnehmen. 

Der Planname „Museumspark Weinberg“ ist nicht intransparent, sondern umschreibt genau, was ge-
plant ist. Das Gutachten „Masterplan Museen“ beschäftigt sich mit den vorhandenen und geplanten 
Museen im weiteren Umfeld und nicht speziell mit der Bebauung des Weinbergs. 

Es besteht keinerlei Anlass für Bürger, Befürchtungen in Zusammenhang mit ihrer Meinungsäußerung 
zu haben. Die Unterstellung, es seien Bürger bei der Beteiligung behindert worden, ist reine Spekula-
tion und wird entschieden zurückgewiesen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.8 Tourismuskonzept 

Die Annahmen zu den jährlich erwarte-
ten Besucherzahlen, zu den außereu-
ropäischen Besucherzielgruppen und 
zu den touristischen Auswirkungen des 
Museumskonzeptes sind fragwürdig 
bzw. unrealistisch. Kassel wird touris-
tisch und als Museumsstandort nicht 
mit Städten wie Berlin konkurrieren 
können. Das Brüder-Grimm-Museum 
wird für fernöstliche Besucher 
Deutschlands nachrangig bleiben. Die 
Zahl der fernöstlichen Besucher in 
Deutschland wird zukünftig zurückge-
hen. 

Das Museums- und Tourismuskonzept sowie die Besucherprognose wurden sehr detailliert im Gutach-
ten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 erarbeitet. Die Untersuchung der Zielgruppen, 
Besucherpotenziale und der kulturtouristischen Wettbewerber gehört zu einer detaillierten Standort-
analyse. Das Gutachten wurde von Fachbüros für Tourismus- und Kulturkonzepte erstellt. Es besteht 
kein Anlass, die Analyse und Ergebnisse zu bezweifeln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.9 Belästigungen in der Bauphase Eine Belastung der direkten Umgebung mit Baustellenlärm etc. ist während der Bauphase nicht zu 
vermeiden. Es sollte im Rahmen der Baustellenplanung darauf geachtet werden, dass der Baustellen-
bereich möglichst auf die Baufenster beschränkt bleibt bzw. nicht unnötig ausgedehnt wird. Allerdings 
werden voraussichtlich auch Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Freifläche durchgeführt werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.10 Alternativstandorte  

Die Suche nach alternativen Standor-
ten war nicht umfassend genug. Ich 
fordere Einsicht in die Prozesse der 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
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Standortsuche. Die Karlsaue würde 
sich besonders als Bauplatz eignen. 
Dann würde man die als „Kifferwiese“ 
bezeichnete Problemwiese in einen 
Museumspark aufwerten und den Dea-
lerschwerpunkt in der Karlsaue erfolg-
reich wegzementieren. 

deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Die Prozesse der Standortsuche sind in den verschiedenen Gutachten dokumentiert (siehe Begrün-
dung Nr. 2.4). Auf den Vorschlag zur Bebauung der Karlsaue erübrigt sich eine ernsthafte Antwort. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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19.11 Beschleunigtes Verfahren und 
Umweltprüfung 

Aus dem beschleunigten Verfahren 
sollte ein nicht beschleunigtes gemacht 
werden. Eine Umweltprüfung ist erfor-
derlich. 

In der Begründung Nr. 1.2 wird ausführlich dargelegt, dass die Voraussetzungen für ein (beschleunig-
tes) Planverfahren der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB gegeben sind und damit eine Umwelt-
prüfung nicht erforderlich ist. 

Die erste frühzeitige Beteiligung im Planverfahren fand 2009 statt, es kann also nicht behauptet wer-
den, dass das Verfahren zu „beschleunigt“ für eine ausführliche Bürgerbeteiligung war. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.12 Barrierefreiheit Die Barrierefreiheit ist kein besonderes Merkmal des Henschelgartens, zumal Teile für Rollstuhlfahrer 
nur schwer zugänglich sind. Kassel besitzt zahlreiche Grünflächen und Parks, die barrierefrei zugäng-
lich sind. 

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.13 Historische Bedeutung 

Angesichts der Rolle der Firma Hen-
schel als Waffenschmiede zur Zeit der 
Nazi-Diktatur sollte man zurückhaltend 
damit sein, die Museumsstandorte auf 
ehemaligem Henschelboden mit der 
„Wiederbelebung historischer Schich-
ten“ zu promoten, bei aller positiven 
Bedeutung, die Henschel für Kassel 
auch hat. 

Der Begriff „Wiederbelebung historischer Schichten“ ist historisch wertfrei gemeint. Die Rolle der Fir-
ma Henschel zur Zeit der Nazi-Diktatur soll hierdurch weder „promotet“ noch verschwiegen werden. 
Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so beste-
hende historische Schicht. Der Henschelgarten soll in Anlehnung an seine historische Nutzung als Vil-
lengarten ebenso wie die Brunnen- und Gartentreppenanlage erhalten bleiben.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

19.14 Bombenabwurfgebiet 

Der Weinberg ist Bombenabwurfgebiet. 
Wir können nicht genau abschätzen, 
was dieser Boden noch für Überra-
schungen bereithält. 

Große Teile der Stadt Kassel sind Bombenabwurfgebiet. Auf dem Plan und in der Begründung Nr. 
2.7.2 befinden sich ausführliche Hinweise auf das Bombenabwurfgebiet und wie bei Baumaßnahmen 
zu verfahren ist. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

19.15 Risiko Baugrund Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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20 Privatperson, 14.10.2011  

20.1 Bebauung zerstört Henschelgarten 

Der Weinberg-Park ist ein einmaliges 
historisches Gelände, das erhalten 
werden sollte. Die Kombination von 
Kunst und Natur ist einzigartig für Kas-
sel. Durch die Bebauung würde ein Teil 
dieses Juwels Natur zerstört. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003). Dem stehen 2.485 m2 überbaubare 
Fläche für die Grimm-Welt an gleicher Stelle gegenüber. Hinzu kommt das Tapetenmuseum am ehe-
maligen Standort der östlichen Villen mit ca. 2.000 m2 überbaubarer Fläche. 

Die Verringerung der Grünflächen ist in Abwägung mit den herausragenden Qualitäten des Standortes 
für die Museumsneubauten vertretbar. 

Der Henschelgarten ist keineswegs eine urtümlich erhaltene Freifläche. Der heutige, gebäudelose 
Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so bestehende historische Schicht auf 
vielen vorangehenden Nutzungsschichten, die teilweise mit Bebauung verbunden waren. Durch die 
Bebauung mit modernen Museen in Reminiszenz an die historische Nutzung als Villengarten wird ge-
rade die geforderte Verbindung von Historie und Moderne geschaffen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

20.2 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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20.3 Verlust Baumbestand 

Gewachsene alte Bäume sind für die 
Erholung der Menschen durch nichts zu 
ersetzen. 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

20.4 Henschelgarten als Touristenmag-
net 

Mit dem Bau der beiden Museen wird die touristische Bedeutung des Henschelgartens um ein Vielfa-
ches größer sein als bisher. Wie dem Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbei-
trages Grün+Umwelt zu entnehmen ist, bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätz-
lich ist die Entwicklung eines Panoramaweges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Stra-
ßenrampe am Weinberg geplant, so dass nun auch der untere Teil des Gartens besser zugänglich ist. 
Zudem ist es ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

20.5 Alternativstandorte  

Warum werden nicht leer stehende 
Gebäude, wie z. B. das alte Polizeige-
bäude im Königstor genutzt? 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
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alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

20.6 Bebauung nicht mit Henschelvillen 
vergleichbar 

Die früheren Henschel-Villen sind vom 
Ausmaß nicht mit den geplanten Bau-
ten zu vergleichen. 

Der Weinberg war Anfang des 20. Jahrhunderts mit 2 Henschelvillen und 2 weiteren Villen im östli-
chen Teil bebaut. Die Grundfläche dieser Gebäude betrug zusammen über 2.400 m2, ohne die sonsti-
gen umfangreich versiegelten Flächen wie Zufahrtsrampen etc. Seit 2003 sind 4.706 m2 des Hen-
schelgartens als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechtsverbindlichem 
Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003). Dem stehen 2.485 m2 überbaubare Fläche für die 
Grimm-Welt an gleicher Stelle gegenüber. Hinzu kommt das Tapetenmuseum am ehemaligen Stand-
ort der östlichen Villen mit ca. 2.000 m2 überbaubarer Fläche. 

Die Anordnung der Baufenster orientiert sich ungefähr an den Standorten der ehemaligen Henschel-
villa von 1871 und den östlichen Villen (siehe Begründung S. 15). Zwar ist die überbaubare Grundflä-
che größer als in der historischen Situation, maßgeblich für das Bebauungskonzept war jedoch die 
Weiterführung des historischen Themas „Villengarten“. Bezüglich der Höhenentwicklung ist die ge-
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plante mit der historischen Bebauung vergleichbar. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

21 2 Privatpersonen, 13.10.2011  

21.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Nein zur Bebauung! Der Henschelgar-
ten muss als Ruhe- und Erholungszone 
erhalten bleiben. Das dringend von 
Erholungsbedürftigen benötigte Gar-
tengelände darf nicht zwei Museums-
neubauten geopfert werden. Die Nut-
zer des Gartens freuen sich an der Na-
tur, dem Panorama und den wunder-
baren Begegnungen. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

21.2 Barrierefreiheit 

Der Henschelgarten ist in großen Tei-
len barrierefrei, was den Wert des Ge-
ländes steigert. Viele Nutzer, Senioren 
und Gehbehinderte sind nicht in der 
Lage, den weiten Weg in die Aue zu 
gehen (40 m Höhenunterschied, Trep-
penanlagen). In diesem Quartier leben 
auch wegen der Nähe des Henschel-
gartens viele Senioren. Die verkehrs-
beruhigte Zone lädt ein, hier seinen 
Altersruhesitz einzurichten. 

Die Barrierefreiheit ist kein besonderes Merkmal des Henschelgartens, zumal Teile für Rollstuhlfahrer 
nur schwer zugänglich sind. Kassel besitzt zahlreiche Grünflächen und Parks, die barrierefrei zugäng-
lich sind. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

21.3 Verlust von Grünflächen 

Das Gelände ist für zwei Museumsneu-
bauten zu eng. Es werden kein Baum, 
kein Strauch, keine Blumenbeete mehr 
bleiben, sondern versiegelte Flächen 
mit Parkplätzen für Behinderte, Feuer-

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
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wehrzufahrt und Versorgungswege. nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

21.4 Risiko Baugrund Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

21.5 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Wo kommt das Geld her? Haben Stadt 
und Land im Lotto gewonnen? Es sind 
keine Mittel für wichtige Aufgaben wie 
Kindergärten, Schulen und Universitä-
ten vorhanden. 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

21.6 Alternativstandorte  

In Kassel stehen große denkmalge-
schützte Gebäude wie z. B. das Fi-
nanzamt Goethestraße oder das alte 
Polizeigebäude im Königstor leer. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 
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Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

22 Privatperson, 13.10.2011  

22.1 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung 

Die Stadt Kassel hat die Bürger/innen 
nicht ausreichend beteiligt. Das Vor-
stellen der Pläne in der örtlichen Zei-

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 55 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

tung oder der Hinweis, dass die Pläne 
beim Planungsamt ausliegen und ein-
sehbar sind, ist nicht hinreichend. Eine 
echte Diskussion mit den Bürgern und 
Bürgerinnen, die zum Abwägen der 
Pläne geführt hätten, hat es nicht ge-
geben. Die mehrheitliche Zustimmung 
der Stadtverordnetenversammlung 
kann keine Rechtfertigung für man-
gelnde Bürgerbeteiligung sein. Die Lo-
kale Agenda 21 ist nicht berücksichtigt 
worden. 

Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  

Der Bebauungsplan und das Beteiligungsverfahren stehen nicht in Widerspruch zur lokalen Agenda 
21: Danach erfolgte die Bürgerbeteiligung auf der Ebene der „rechtlich verankerten Beteiligungsfor-
men und –strukturen, z. B. in der Bauleitplanung und bei den Ortsbeiräten“ ebenso wie durch zusätz-
liche Informationsveranstaltungen wie z. B. die öffentliche Vorstellungen der Gutachten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

22.2 Alternativstandorte  

Es sollen wertvolle Grünflächen zur 
Bebauung genutzt werden, statt leer 
stehende Gebäude, Autoparkplätze 
und Gewerbe- bzw. Industriebrachen 
zu verwenden. Die Prüfung von Alter-
nativstandorten durch die Stadt wurde 
voreingenommen durchgeführt. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
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gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

22.3 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Da auch die Murhardtsche Bibliothek 
und das Landesmuseum Erweiterungs-
bedarf anmelden werden, ist das ganze 
Erholungsgebiet gefährdet. Es ist un-
verantwortbar, eine so wertvolle Grün-
anlage zu bebauen, weil damit eine 
barrierefreie innerstädtische Ruhezone 
mit Ausblick verloren ginge. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
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halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

22.4 Verlust Baumbestand Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

22.5 Flächenrecycling 

Die geplanten Museumsneubauten 
werden abgelehnt und die Stadt Kassel 
aufgefordert, zielgerichtet vorhandene 
Gebäude und Brachflächen unter dem 
Gebot des Flächenrecyclings in An-
spruch zu nehmen. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
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tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

23 Privatperson, 14.10.2011  

23.1 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung 

Zu dem ausgelegten Plan sind mir die 
erforderlichen aussagefähigen Unterla-
gen und Informationen nicht ausrei-
chend zur Verfügung gestellt bzw. eine 
ergänzende Akteneinsicht verweigert 
worden. Die Prüfung und Bewertung 
der Unterlagen waren deshalb nicht 
innerhalb der Offenlegungsfrist mög-

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
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lich. 31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert.  

Die Unterstellung, die Akteneinsicht im Rahmen der Offenlegung sei nicht ausreichend gewährt wor-
den, wird entschieden zurückgewiesen. Alle für die Beteiligung gemäß §3 BauGB erforderlichen Unter-
lagen standen zur Verfügung. Die Bürgerbeteiligung fand ordnungsgemäß statt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

24 Privatperson, 14.10.2011  

24.1 Einzigartigkeit der Lage 

Kassel hat mit dem Weinbergpark ei-
nen freien innerstädtischen grünen 
Platz, der bundesweit in seiner Größe 
und Blickweite einzigartig ist. 

Kassel besitzt zahlreiche innenstadtnahe Grünflächen und Parks. Von einem bundesweit einzigartigen 
Park zu sprechen, mag in Zusammenhang mit dem Bergpark Wilhelmshöhe gerechtfertigt sein, ist für 
den Henschelgarten jedoch sicherlich nicht zutreffend. Es sind in vielen kleinen und großen Städten 
Deutschlands Grünflächen mit exponierter Blickweite bekannt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

24.2 Nachnutzungskonzepte 

Welche Nutzungskonzepte liegen für 
die frei werdenden Gebäude des Brü-
der-Grimm-Museums und des Tape-
tenmuseums vor? Wie hoch sind die 
Umnutzungs- und Unterhaltskosten? 

Die Sammlung des Tapetenmuseums befindet sich zurzeit im Depot, da das Hessische Landesmuse-
um in der Trägerschaft der MHK umgebaut und danach anderweitig genutzt wird.  

Das Palais Bellevue wird nach der Wiedereröffnung zunächst interimsmäßig als Brüder Grimm-
Museum dienen und nach der Eröffnung des Standortes am Weinberg einer anderen öffentlichen Nut-
zung zugeführt werden.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

24.3 Besucherzahlen und -struktur 

Wie viele Besucher hatten die beiden 
Museen bisher? Es wird erwartet, dass 
sich die Besucherzahlen in den neuen 
Museen nicht verringern. Sind Maß-
nahmen und finanzielle Mittel dafür 
vorgesehen, zusätzliche Touristen für 
einen Kassel-Besuch zu gewinnen? 

Das Museums- und Tourismuskonzept sowie die Besucherprognose wurden sehr detailliert im Gutach-
ten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 erarbeitet. Die Untersuchung der Zielgruppen, 
Besucherpotenziale und der kulturtouristischen Wettbewerber gehört zu einer detaillierten Standort-
analyse. Das Gutachten wurde von Fachbüros für Tourismus- und Kulturkonzepte erstellt. Es besteht 
kein Anlass, die Analyse und Ergebnisse zu bezweifeln. 

Die Fragen wurden im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 detailliert unter-
sucht und beantwortet. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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Welches ist die Zielgruppenstruktur für 
die geplanten Museen?  

25 Privatperson, 14.10.2011  

25.1 Verlust von Grünflächen 

Eine Stadt, die in einem Talkessel liegt, 
benötigt bebauungsfreie Grünflächen 
an den höher gelegenen Orten. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Die stadtökologische Relevanz des Henschelgartens ist eher begrenzt (siehe Fachbeitrag 
Grün+Umwelt, S. 25). 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

25.2 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Henschelgarten hat als barriere-
freie innerstädtische Ruhezone hohe 
Bedeutung für Senioren aus dem Quar-
tier und Patienten des Elisabeth-
Krankenhauses. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Die Barrierefreiheit ist kein besonderes Merkmal des Henschelgartens, zumal Teile für Rollstuhlfahrer 
nur schwer zugänglich sind. Kassel besitzt zahlreiche Grünflächen und Parks, die barrierefrei zugäng-
lich sind. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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25.3 Alternativstandorte  

In Kassel stehen ausreichend denk-
malgeschützte Gebäude wie z. B. das 
Finanzamt Goethestraße oder das alte 
Polizeigebäude im Königstor leer, die 
für die Einrichtung von Museen geeig-
net erscheinen. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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25.4 Parkplatzmangel 

In der Weinbergstraße ist die verkehrs-
technische Infrastruktur für die geplan-
ten Museen ungeeignet, da keine aus-
reichenden Parkplätze vorhanden sind. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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26 Privatperson, 14.10.2011  

26.1 Naturzerstörung 

Die Erstellung von Museumsbauten im 
Henschelgarten wird abgelehnt, weil 
dadurch die ganze Natur zunichte ge-
macht wird. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

26.2 Verkehrs- und Lärmbelastung 

Die Lärmbelästigung durch Parkplatz 
suchende Autos und Busse wird stei-
gen. Das ist eine große Belastung für 
das angrenzende Seniorenheim. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 64 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

26.3 Historische und kulturelle Bedeu-
tung 

Der Weinberg mit seiner jahrelangen 
kulturellen Tradition wird zerstört. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes, dass der Henschelgarten nicht 
zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als Villengarten erhalten 
bleibt. Die Brunnen- und Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschelvilla soll erhalten bleiben. Der 
Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering gehal-
ten. Der heutige, gebäudelose Henschelgarten ist lediglich eine oberste, seit dem 2. Weltkrieg so be-
stehende historische Schicht. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

26.4 Alternativstandorte  

Es gibt bestimmt auch andere Standor-
te für Museumsbauten in Kassel, die 
für Besucher leichter zu erreichen sind. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
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alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

27 Privatperson, 14.10.2011  

27.1 Naturzerstörung Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
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ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28 5 Privatpersonen, 12.10.2011  

28.1 Vorplanung mangelhaft 

Viele Problemstellungen und Faktoren 
in Zusammenhang mit den Museums-
neubauten wurden seitens der Stadt-
planung nicht ausreichend erkannt, 
erfasst oder geklärt. Die Vorplanung 
weist erhebliche Mängel und Lücken 
auf. Trotzdem treibt man eine Baupla-
nung voran. 

Es wird nicht konkreter erläutert, um welche Mängel und Lücken es sich handeln soll. Die Vorplanung 
ist tatsächlich ausführlich und fundiert durchgeführt worden, wie sich anhand der Gutachten und Vor-
untersuchungen sowie der zweimaligen Überarbeitung des Plans auf Grundlage der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung belegen lässt (siehe u. a. in der Begründung Nr. 2.4) 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.2 Mangelhafte Information und Bür-
gerbeteiligung 

Eine Beteiligung der anwohnenden 
Bürger an der Planung hat bis heute 
nicht stattgefunden, Anmerkungen und 
Anregungen blieben unberücksichtigt 
oder wurden mit unbegründeten Ar-
gumenten zurückgewiesen. Es liegt der 
Verdacht nahe, dass man die Bürger 
über den Planungsstand bewusst im 
Unklaren gelassen hat. 

Es fanden zwei frühzeitige Bürgerbeteiligungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens statt (7.-
18.09.2009 und 10.-28.01.2011) sowie die öffentliche Auslegung vom 12.09.-14.10.2011. Die Betei-
ligungsmöglichkeiten wurden jeweils rechtzeitig in der Zeitung angekündigt. Das Bebauungskonzept 
wurde am 17.02.2011 und der Planentwurf am 14.06.2011 jeweils im Ortsbeirat Mitte in öffentlicher 
Sitzung vorgestellt. Der Bebauungsplan wurde auf Grundlage der Anregungen aus der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung für die Offenlage überarbeitet. 

Die Grundlagengutachten wurden öffentlich vorgestellt und sind im Internet seither verfügbar (siehe 
Begründung S. 4 Quellenangaben sowie auf www.kassel.de/kultur/grimm/). Zusätzlich waren die 
Gutachten in der Stadtverwaltung einsehbar.  

In der Presse wurde unter anderem am 24.11.2009, 20.01.2010, 27.02., 10.05., 18. und 19.05., 
31.08.2010, 13.01.2011, 21.07.2011 über die Museumspläne am Weinberg und danach forlaufend 
über die Wettbewerbsauslobung bis zu dessen Ergebnis Anfang 2012 berichtet. 

Das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs Grimm - Welt wurde öffentlich vorgestellt und im Rah-
men einer Ausstellung von Stadt Kassel und BDA im Kulturbahnhof über mehrere Wochen präsentiert. 
Über die konkrete Bebauung wird rechtzeitig vor Baubeginn informiert werden. 

Die Vorhaben wurden demnach frühzeitig und wiederholt vorgestellt und diskutiert. Die Bürgerbeteili-
gung fand ordnungsgemäß statt.  

Die Unterstellung, die Bürger seien bewusst über den Planungsstand im Unklaren gelassen worden, 
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wird entschieden zurückgewiesen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.3 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Es trifft heute nicht mehr zu, dass der 
Park nicht angenommen wird. Für alle 
Nutzer des Henschelgartens würde die 
Errichtung der Museen eine deutliche 
Einschränkung ihrer Nutzfläche und 
Zerstörung der Parklandschaft bedeu-
ten. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.4 Verkehrs- und Lärmbelastung 

Ein Verkehrskonzept scheint völlig au-
ßer Acht gelassen zu sein. Die ohnehin 
schon schlechte Verkehrssituation in 
der Weinbergstraße würde sich weiter 
verschlechtern, ein höheres Verkehrs-
aufkommen erzeugt und zu einer hö-
heren Lärmbelastung für Anwohner 
führen. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 
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- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.5 Verlust von Grünflächen 

Die Parks sind in ihrem jetzigen Zu-
stand zu erhalten und zu schützen. In 
den letzten Jahrzehnten wurden im 
Bereich des Fürsten- und des Hen-
schelgartens ohnehin viel zubetoniert 
(Erweiterungen des Friedrichsgymnasi-
ums, des Elisabeth-Krankenhauses, 
der Anbau des Museums für Sepulkral-
kultur. Anders als in anderen Städten 
bemüht man sich in Kassel am Wein-
berg, natürlich gewachsene Grünflä-
chen zu zerstören. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.6 Vergleich mit Berlin unzulässig 

Vergleiche zu einer angestrebten und 
angesehenen Museumsmeile wie in 
Berlin sind nicht statthaft, da dort alter 
gewachsener Baubestand vorherrscht. 

Im Bebauungsplan und seiner Begründung ist keine Rede von diesem Vergleich. Davon abgesehen, 
ist unklar, was mit „gewachsenem Baubestand“ gemeint ist. Auch die aus früheren Bauperioden 
stammenden Gebäude in Berlin wurden zu ihrer Zeit neu auf Freiflächen errichtet und waren dem-
nach mit ähnlichen Eingriffen verbunden wie die geplanten Museen in Kassel. Richtig ist, dass in Kas-
sel kein mit der Museumsinsel in Berlin vergleichbares Ensemble existiert. Dies dürfte aber kein Ar-
gument gegen die Errichtung neuer Museen sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.7 Erhalt der Aussicht Hier liegt ein Missverständnis vor: Mit der Anordnung der Museen soll Rücksicht auf vorhandene 
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Die Argumentation, mit dem Bau der 
Museen Sichtachsen auf die Landschaft 
zu schaffen, ist schlimm. Statt 
Sichtachsen sollte man den Blick auf 
die Aueebene und deren Umgebung als 
Ganzes genießen können. 

Sichtachsen genommen werden. Im Gegensatz zur Hangkante mit Pergola, die voll erhalten bleibt 
und einen breiten Panoramaausblick zulässt, ist der Blick von der Weinbergstraße und vom Fürsten-
garten in die Landschaft wegen des vorhandenen Baumbestandes auf wenige Sichtachsen beschränkt, 
die jedoch ebenfalls erhalten bleiben. 

Die herausragende Qualität des Henschelgartens heute ist unbestritten die Aussichtslage. Wie dem 
Bebauungsplan ebenso wie dem Zielkonzeptplan des Fachbeitrages Grün+Umwelt zu entnehmen ist, 
bleibt der Zugang zur Hangkante weiterhin bestehen. Zusätzlich ist die Entwicklung eines Panorama-
weges entlang der Hangkante von den Pergolen bis zur Straßenrampe am Weinberg geplant.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.8 Risiko Baugrund 

Es werden Museen ohne ein aktuelles, 
fundiertes und exaktes geologisches 
Gutachten auf einem Untergrund ge-
plant, der möglicherweise Bunkerzu-
gänge und –anlagen aufweist. 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.9 Alternativstandorte  

Alternativer Baugrund oder bereits 
bestehende leerstehende Gebäude wie 
die Polizeigebäude im Königstor oder 
das ehemalige Finanzamt werden nicht 
ernsthaft als Standort geprüft. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
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präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

28.10 Stadtverordnete uninformiert 

Wenn die Stadtverordneten nicht wis-
sen, was ihre Bürger wollen oder dar-
über nicht richtig informiert werden, 
kann keine wohlüberlegte und solide 
Entscheidung getroffen werden bzw. 
wird u. U. am Willen der Bürger vorbei 
gefällt. Bitte um Mitteilung, wann und 
in welchem Gremium über das Projekt 
entschieden wird. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Aufstellung des Bebauungsplans am 03.11.2008 und seine 
Offenlegung am 29.08.2011 beschlossen. Die Grundsatzentscheidung über das Museumskonzept 
wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2011 getroffen. 

Der Bebauungsplan-Entwurf wurde bereits auf Grundlage der Anregungen der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung überarbeitet. Die Anregungen aus den beiden frühzeitigen Beteiligungsverfahren sind der 
Stadtverordnetenversammlung bekannt.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

29 Privatperson, 13.10.2011  

29.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Warum soll mitten in Kassel ein Park 
als wichtige Grünfläche und innerstäd-

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  
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tische barrierefreie Ruhezone ver-
schwinden? Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 

Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

29.2 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Kann sich Kassel und das Land Hessen 
die Vorhaben leisten, wie teuer werden 
die Vorhaben für die Stadt und deren 
Bürger, wird es bei den genannten 
Kosten bleiben? 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

29.3 Risiko Baugrund 

Eignet sich der Untergrund für eine 
solche Bebauung (Schäden und Risse 
in der alten Weinbergbebauung)? 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

29.4 Alternativstandorte  Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 
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Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

29.5 Parkplatzmangel 

Wie soll die jetzt schon schwierige 
Parkplatzsituation durch den dann zu-
sätzlichen Verkehr in der Weinberg-
straße gelöst werden? 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
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ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

30-
33 

4 Privatpersonen, 13.10.2011 Wortgleich mit Stellungnahme Nr. 29 

Den Einwänden wird nicht gefolgt. 

34 Privatperson, 13.10.2011  

34.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Hiermit möchte ich für den Erhalt des 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 



Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“ Behandlung der Stellungnahmen Stand 30.04.2012 
 

                   Seite 74 von 101 

Nr.  Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

Henschelgartens plädieren. Er ist ein 
wichtiger Erholungsort mit vielen alten 
Bäumen. Auch das Krankenhaus 
braucht den Henschelgarten in seiner 
ganzen Größe, da er zur Heilung der 
Patienten beiträgt. 

Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

34.2 Verlust von Grünflächen 

Es wird befürchtet, dass die Grünflä-
chen versiegelt werden. Wir möchten 
so viel Natur wie möglich um uns ha-
ben. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

34.3 Alternativstandorte  

Für die Museumsbesucher ist der Park 
als Außenbereich uninteressant, da sie 
sich mit den Exponaten im Gebäudein-
neren beschäftigen. Entsprechend 
könnte man andere Standorte mit an-
spruchsloseren Außenbereichen finden. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
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galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. Insofern ist die Freifläche auch für die Museumsnutzung von Bedeutung. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

35 Privatperson, 13.10.2011  

35.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Ich bin gegen den geplanten Standort 
der Museen. Der Weinberg-Park ist vor 
allem in den letzten Jahren zur Insel 
der Erholung geworden.  

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
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Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

35.2 Lebensqualität durch Henschelgar-
ten 

Wird der Henschelgarten auch noch 
bebaut, ist die Lebensqualität für die 
Bewohner in der Humboldt- und Wein-
bergstraße in hohem Maße gemindert, 
für alte Menschen, die nicht mehr in 
die Aue gehen können, sogar zerstört. 
In den letzten Jahren ist der Park ein 
Ort der Begegnung von Jung und Alt 
geworden. Es dürfen nicht am Bürger 
vorbei seine Lebensgrundlagen zerstört 
werden. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

35.3 Verlust von Grünflächen 

Die Bodenverdichtung durch die Be-
tonbauten und die Zerstörung von He-
cken, Bäumen und Wiesen machen den 
Sommer in der Hitze unerträglich. 

Der Fachbeitrag Grün+Umwelt zum Bebauungsplan stellt dazu fest: „Als innerstädtischer Grünfläche 
kommt dem Weinberg im klimatischen Gesamtzusammenhang des Kasseler Stadtgebietes lediglich 
eine lokalklimatische Bedeutung zu. Relevante klimatische Ausgleichsfunktionen für angrenzende 
Siedlungsbereiche sind jedoch aufgrund der Kleinräumigkeit der Grünfläche nicht gegeben“ (S. 15). 
Die Freiflächenversiegelung und damit mögliche Auswirkungen auf das Mikroklima wird durch ver-
schiedene Festsetzungen des Bebauungsplans begrenzt (Festsetzungen Nr. 2.1, 4, 10.2, 10.3). Die 
Festsetzung von Dachbegrünung (Nr. 8.1) hat positive Auswirkungen auf das Mikroklima. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
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ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

35.4 Alternativstandorte  

Das Museumskonzept ist überholt. 
Kassel hat sich seither sehr verändert 
und es sollte eine erweiterte Konzepti-
on unter Einbeziehung historischer 
Bauten wie z. B. des Polizei-Präsidiums 
am Königstor oder des Renthofes er-
stellt werden. 

Das „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ wurde im Mai 2010 vorgelegt. Es ist nicht nachzuvoll-
ziehen, dass das Konzept seither bereits überholt sein sollte. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 
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Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

36 Privatperson, 13.10.2011  

36.1 Verlust von Grünflächen 

Die wichtigste Grünfläche in Kassel 
muss unbedingt erhalten werden. Fürs-
tengarten und Henschelpark mit ihrem 
wertvollen Baumbestand bilden eine 
einheitliche Parklandschaft in der In-
nenstadt. Bei einer Bebauung würden 
große Flächen unter Beton und Versie-
gelung verschwinden. Eine Einengung 
des Lebensraumes der Anwohner und 
Spaziergänger wäre die Folge.  

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

36.2 Verlust Baumbestand 

Der Bebauung würden die Bäume ge-

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Kassel §3 Abs. 2 Nr. 2 fallen Bäume in öffentlichen Grünanla-
gen wie z. B. dem Henschelgarten nicht unter den Schutz der Satzung. 
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opfert, durch den Wegfall der Bäume 
würde die Sauerstoffversorgung des 
Weinbergs eingeschränkt. 

Bei der Anordnung der Baufenster wurde jedoch größtmögliche Rücksicht auf die vorhandenen Baum-
bestände genommen. Den Realisierungswettbewerben wurde vorgegeben, dass wertvolle Baum-
standorte innerhalb der überbaubaren Flächen (Baufenster) wenn irgend möglich berücksichtigt, er-
halten und in die Entwurfslösung einbezogen werden sollen. 

In der Begründung Nr. 6.4 ist dargestellt, dass bei maximaler Überbauung der Baufenster 19 Baum-
standorte entfallen und 2 Bäume neu gepflanzt werden. Bei insgesamt über 80 im Plangebiet vorhan-
denen Baumstandorten ist dies ein zu vertretender Verlust in Abwägung mit den herausragenden 
Qualitäten des Standortes für die Museumsneubauten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

36.3 Alternativstandorte  

Polizeipräsidium am Königstor, Finanz-
amt Goethestraße. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
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Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

36.4 Parkplatzmangel 

Eine weitere Zunahme des Verkehrs in 
der Weinbergstraße ist unmöglich, da 
zumindest in der Woche eine lückenlo-
se Beparkung die Regel ist. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
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sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

36.5 Ergänzende Bebauung 

Es würde nicht bei der Bebauung durch 
Museen bleiben, sondern auch Gastro-
nomie und ausreichend Parkplätze ge-
schaffen werden, um den auswärtigen 
Besuchern gerecht zu werden. 

Flächen für die Gastronomie gehören zu einem modernen Museumskonzept und sind im Flächenan-
satz enthalten. Es werden keine Parkplätze geschaffen.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

37 Privatperson, 13.10.2011  

37.1 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Die Schulden der Stadt Kassel lassen 
keinen Museumsneubau zu, die Finan-
zierung ist nicht gesichert, das Geld 
sollte für Kindergärten und Schulen 
verwendet werden. 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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37.2 Auswirkung auf Stadtbild 

Die Museumsneubauten würden Wein-
berg und Henschelgarten verschan-
deln. 

Die Baufenster wurden bewusst mit Abstand von der Hangkante angeordnet, um eine zurückhaltende 
Fernwirkung der Museumsbauten im Stadtbild zu gewährleisten. Die geplanten Realisierungswettbe-
werbe haben das Ziel, architektonisch qualitätvolle Entwürfe zu erzielen, die ein Gewinn für das 
Stadtbild sind. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

37.3 Alternativstandorte  

Das Tapetenmuseum kann im Salz-
mann-Gebäude untergebracht werden, 
damit dieses nicht auch noch abgeris-
sen werden muss. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 
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Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

37.4 Besucherzahlen und -struktur 

Die Besucherzahlen rechtfertigen keine 
Museumsneubauten. 

Das Museums- und Tourismuskonzept sowie die Besucherprognose wurden sehr detailliert im Gutach-
ten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 erarbeitet. Die Untersuchung der Zielgruppen, 
Besucherpotenziale und der kulturtouristischen Wettbewerber gehört zu einer detaillierten Standort-
analyse. Das Gutachten wurde von Fachbüros für Tourismus- und Kulturkonzepte erstellt. Es besteht 
kein Anlass, die Analyse und Ergebnisse zu bezweifeln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

38 Privatperson, 13.10.2011 Größtenteils wortgleich mit Stellungnahme Nr. 37 

38.1 Naherholungsfunktion Henschel-
garten 

Der Weinberg sollte auf keinen Fall 
bebaut werden und eine Oase der Ru-
he bleiben.  

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

39 Privatperson, 12.10.2011  

39.1 Kein Bedarf an Museumsneubauten 

Es besteht kein Bedarf für diese beiden 
Museen. Das alte Grimm-Museum an 
der Schönen Aussicht hat in der Ver-
gangenheit die Besucherströme bes-

Die Verpflichtung aus dem Kulturvertrag zwischen der Stadt Kassel und dem Land Hessen zur Ent-
wicklung der Museumslandschaft Kassel ist die Basis der Vorhaben. Der Bedarf für die beiden Muse-
umsneubauten wurde im Vorfeld in umfangreichen Gutachten ermittelt, die in der Begründung Nr. 2.4 
dargestellt sind. Unter anderem wurde das Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ 2010 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Es besteht kein Anlass, die Gutachten-Ergebnisse anzuzweifeln.  
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tens bewältigen können. Das Tape-
tenmuseum ist seit zwei Jahren nicht 
mehr zugänglich. Die Nachfrage nach 
dem Tapetenmuseum hält sich vermut-
lich in engen Grenzen. 

Die Grimm-Welt beispielsweise benötigt dringend das im Gutachten vorgestellte moderne Museums-
konzept, um die Potenziale des Themas adäquat und mit positiven Auswirkungen auf den Kassel-
Tourismus ausschöpfen zu können. Dies lässt sich in der vorhandenen Bausubstanz an der Schönen 
Aussicht keinesfalls umsetzen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

39.2 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Die Stadt Kassel hat kein Geld [...] 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

40 Elisabeth-Krankenhaus, Geschäfts-
führung, 12.10.2011 

 

40.1 Verkehrsbelastung 

Es bestehen erhebliche Bedenken hin-
sichtlich der zu erwartenden Verkehrs-
situation im Zusammenhang mit den 
geplanten Museumsneubauten. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
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Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

40.2 Parkplatzmangel 

Es stellt sich die Frage, wo die erwar-
teten 100.000 Besucher pro Jahr sowie 
die Mitarbeiter der Museen parken sol-
len, wenn dieses Thema in den auslie-
genden Plänen in keiner Weise behan-
delt wird? Bereits jetzt sind die Park-
plätze am Weinberg bei weitem nicht 
ausreichend. Hinzu kommt, dass der 
bereits bestehende Parkraum durch 
notwendige Liefer- und Feuerwehrzu-
fahrten sicherlich noch eingeschränkt 

In den Plänen sind keine Parkplätze zu sehen, weil diese entsprechend dem Verkehrskonzept nicht im 
Plangebiet vorgesehen sind. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
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werden wird. städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 

- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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40.3 Belästigungen in der Bauphase 

Es werden Beeinträchtigungen durch 
die bevorstehenden Bauarbeiten be-
fürchtet. 

Eine Belastung der direkten Umgebung mit Baustellenlärm etc. ist während der Bauphase nicht zu 
vermeiden. Es sollte im Rahmen der Baustellenplanung darauf geachtet werden, dass der Baustellen-
bereich möglichst auf die Baufenster beschränkt bleibt bzw. nicht unnötig ausgedehnt wird. Allerdings 
werden voraussichtlich auch Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Freifläche durchgeführt werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

41 Privatperson, 11.10.2011  

41.1 Requalifizierung 

Ich bin gegen eine Bebauung des 
Weinbergs. Die Philosophie, die immer 
wieder Neubauten will, ist veraltet. 
Unsere Städte brauchen keinen Neu-
bau, sie brauchen Requalifizierung. Der 
Weinberg ist die einzige Grünfläche, 
die unmittelbar vom Stadtzentrum er-
reichbar ist. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003). 

Kassel besitzt zahlreiche innenstadtnahe Grünflächen und Parks.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

41.2 Alternativstandorte Museen 

Charme hat das Polizeigebäude am 
Königstor. Es liegt fünf Minuten zu Fuß 
weiter entfernt als der Weinberg. Dort 
würden die geplanten Museen ihr wür-
digstes Zuhause finden. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
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alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

42 2 Privatpersonen, 11.10.2011  

42.1 Einzigartigkeit der Lage 

Dieses historisch wertvolle Gelände, 
das einen einmaligen Ausblick bietet, 
ist ein Juwel. Jede Stadt in Deutsch-
land wäre glücklich, einen so schönen 
innerstädtischen Park zu haben. Dieser 
einmalige Park darf nicht durch Muse-
umsneubauten zerstört werden. 

Kassel besitzt zahlreiche innenstadtnahe Grünflächen und Parks. Von einem bundesweit einzigartigen 
Park zu sprechen, mag in Zusammenhang mit dem Bergpark gerechtfertigt sein, ist für den Hen-
schelgarten jedoch sicherlich nicht zutreffend. Es sind in vielen kleinen und großen Städten Deutsch-
lands Grünflächen mit exponierter Blickweite bekannt. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
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zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

42.2 Naherholungsfunktion Henschel-
garten  

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

42.3 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Angesichts leerer öffentlicher Kassen 
ist es umso unverständlicher, dass 
derartige Neubauten überhaupt Ein-
gang in die öffentliche Planung finden. 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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43 Privatperson, 14.10.2011  

43.1 Erhalt Henschelgarten 

Ich dafür, dass der Henschelgarten in 
seiner jetzigen Schönheit erhalten 
bleibt. Er ist ein charmantes grünes 
Stückchen Erde und für Kassel ein ab-
soluter Gewinn. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

43.2 Kostenbelastung durch Museums-
neubauten 

Das Thema Investitions- und Betriebskosten ist im Gutachten „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kas-
sel“ ausführlich in Kapitel 4 dargestellt. Träger des Tapetenmuseums ist das Land Hessen, die Stadt 
Kassel ist insoweit nicht von Kosten betroffen. Für die Grimm-Welt stehen neben den städtischen Mit-
teln die Fördermittel des Europäischen Strukturfonds (EFRE) bereit.  

Der Finanzierungsrahmen der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumslandschaft in Höhe von 
20 Mio. Euro, darunter die Grimm-Welt, wurde der Stadt vom Regierungspräsidium als Finanzauf-
sichtsbehörde ausdrücklich zugestanden. 

Davon abgesehen waren die bisherigen Gebäude bezüglich Raumstruktur und Bausubstanz in keiner 
Weise mehr für die wertvollen, weltweit einmaligen Sammlungen geeignet oder hätten auch nur an-
nähernd an moderne, auch touristisch attraktive Museumskonzepte angepasst werden können. Es 
bestand insoweit dringender Handlungsbedarf. Die Frage, ob die Finanzmittel nicht eingespart oder 
anderweitig verwendet werden könnten, stellt sich aus diesem Grund ebenso wenig wie in Zusam-
menhang mit den (zweckgebundenen) Fördermitteln. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

44 Privatperson, 14.10.2011 u. 
24.11.2011 

 

44.1 Naherholungsfunktion Henschel- Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
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garten 

Eine der schönsten Erholungsflächen 
der Stadt soll nun mit zwei Bauklötzen 
zerstört werden. Alles, was dann noch 
übrig bleibt, wäre nur noch von weni-
gen Besuchern zu begehen sein. Der 
Ausblick wäre dahin. Wo sollen dann 
die betagten Leute des Seniorenheimes 
und die Rollstuhlfahrer noch Naherho-
lung suchen? Die Zuwege zum Fürs-
tengarten sind mit Treppen versehen 
worden. 

lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

44.2 Verkehrskonzept, Parkplatzmangel 

Die Verkehrssituation scheint nicht 
durchdacht zu sein. Im bebauten Teil 
der Weinbergstraße ist die Fahrbahn 
nur 6,90 m breit. Hier parken viele 
Anwohner, weil sie keine Garagen in 
Anspruch nehmen können. Alles ein 
richtiges Nadelöhr. Ungelöst scheint 
auch die Einrichtung von Parkplätzen 
zu sein. Schon jetzt können größere 
Fahrzeuge bei Gegenverkehr nicht 
mehr aneinander vorbei. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
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Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 

- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Einen zusätzlichen wesentlichen Parksuchverkehr in Zusammenhang mit den Museumsneubauten 
wird es nicht geben, sobald allgemein bekannt ist, dass an den Museen keine zusätzlichen Parkplätze 
angeboten werden. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

44.3 Alternative Anordnung der Bau- Es wurden im Vorfeld auch verschiedenste Anordnungen und Formen der Bebauung im Plangebiet 
untersucht, unter anderem in der „Gutachterlichen Stellungnahme zu den geplanten Museumsstand-
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körper 

Es wird ein alternativer Standort der 
Museen auf dem Grundstück (mit Skiz-
ze) vorgeschlagen. Das Tapetenmuse-
um soll in der äußersten östlichen Ecke 
des Plangebiets, das Brüder-Grimm-
Museum als länglicher Baukörper ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze 
angeordnet werden. Dort könnten 
dann auch Busparkplätze angelegt 
werden und der Zugang zu den Wein-
bergstollen wäre vom Gebäude aus 
möglich. 

orten auf dem Weinberg in Kassel“, die im Internet veröffentlicht war. Ein quadratischer Grundriss für 
die Grimm-Welt wurde nicht weiter verfolgt, um Abstand zu der Brunnen- und Treppenanlage der 
historischen Henschelvilla sowie zur Hangkante des Weinbergs einzuhalten. Weiter sollte eine rück-
wärtige Bauflucht mit dem Museum für Sepulkralkultur gebildet werden.  

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Die Anordnung von Busparkplätzen auf dem Grundstück oder im Nahbereich ist verkehrlich und städ-
tebaulich unverträglich. Die Reisebusse werden nach dem zu 1.2 beschriebenen „Integrierten Ge-
samtkonzept Erschließung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 östlich 
des Landesmuseums zum Aus- und Einsteigen lediglich anhalten und auf dem zentralen Busparkplatz 
am Ottoneum parken. 

Die Einbeziehung der Weinbergstollen ist gemäß „Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel“ nicht vor-
gesehen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

44.4 Alternativstandort Grimm-Museum 

Man sollte die Torwache als ehemalige 
Wohnung der Grimms in Ehren halten 
und das anschließende Gebäude als 
Grimm-Museum ausbauen. Hier wür-
den keine Parkplatzprobleme auftre-
ten, auch für Busse nicht, und man 
müsste hier keine Bäume fällen wie im 
Henschelgarten. Auch immense Kosten 
könnte man sparen. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung oder über eine 
ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch weitere Anforderungen (Klima, 
Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heutigem Standard praktisch nur in 
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einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung des ehemaligen Polizeipräsidi-
ums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Umbau zum Museumsgebäude würde 
erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizeipräsidium auf absehbare Zeit als 
Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landesmuseum sowie als Depot für die 
Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im Stadtraum spricht auch gegen eine 
Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultureinrichtungen besitzt und fußläufig 
ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf absehbare Zeit für eine neue Nut-
zung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

45 Privatperson, 14.10.2011  

45.1 Erhalt Henschelgarten  

Ich bin gegen die Bebauung des wun-
derschönen Henschelgartens. Was 
musste da das Elisabeth-Krankenhaus 
alles verkraften. Sie haben nach dem 
Krieg schon so viel Restliches zerstört. 

Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  
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Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

46 2 Privatpersonen, 13.10.2011  

46.1 Erhalt Henschelgarten 

Wir stellen uns vehement gegen die 
geplante Bebauung des Henschelgar-
tens auf dem Weinberg. Eine Bebau-
ung würde die Einzigartigkeit dieses 
Parks zerstören. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

47 Privatperson, 13.10.2011  

47.1 Erhalt Henschelgarten  

Lasst das Kleinod auf dem Weinberg in 
Ruhe, es wird mit soviel Liebe und 
Aufwand auch seitens des Denkmal-
schutzes hergerichtet und gepflegt. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
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zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

47.2 Risiko Baugrund 

Wie es im Inneren des Berges aussieht 
weiß niemand. Es wird Einsturzgefahr 
befürchtet. 

Es liegt seit 2009 eine ausführliche Baugrunduntersuchung vor, auf die in der Begründung Nr. 2.4.5 
hingewiesen wird. Die Gefahr eines Bergbruchs ist nicht zu befürchten. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

47.3 Gefälligkeitsgutachten 

Die Gutachter erstellen Ihnen Gutach-
ten nach Ihren Wünschen für viel 
rausgeschmissenes Geld und lachen 
sich ins Fäustchen. 

Die Unterstellung, dem Bebauungsplan lägen Gefälligkeitsgutachten zugrunde, wird entschieden zu-
rückgewiesen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

47.4 Alternativstandorte  

Ehemaliges Polizeipräsidium im Kö-
nigstor. 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
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präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

48 Privatperson, 17.10.2011  

48.1 Verlust von Grünflächen 

Es sollten keine weiteren Grünflächen 
in der Innenstadt versiegelt werden. 
Der Henschelgarten ist nicht nur eine 
kulturell begrünte Fläche, sondern 
auch durch Wildwuchs gekennzeichnet. 

Es ist gerade ein wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes aus dem Standortgutachten, dass 
der Henschelgarten nicht zerstört werden soll, sondern in Anlehnung an seine historische Nutzung als 
Villengarten erhalten bleibt.  

Der Eingriff in das Gartendenkmal wird durch verschiedene Festsetzungen verträglich und gering ge-
halten (siehe Begründung Nr. 4.4, S. 31f). Dazu gehört die Anordnung der Baufenster, die Begren-
zung der Überbaubarkeit, die Rücksichtnahme auf Baumstandorte, Erhalt und Sanierung von Brun-
nen- und Treppenanlagen, Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung 
zusätzlicher Fußwege.  

Von den rund 1,8 ha Plangebiet (entspricht dem zurzeit zugänglichen Teil des Henschelgartens) wa-
ren bereits bisher 4.706 m2 als Mischgebiet festgesetzt, davon 2.824 m2 überbaubar (gem. rechts-
verbindlichem Bebauungsplan Nr. I/32, 1. Änderung von 2003).  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

48.2 Naherholungsfunktion Henschel- Der Henschelgarten hat als innerstädtische Grünfläche über seine Funktion für die unmittelbaren An-
wohner hinaus eine gesamtstädtische Bedeutung und Aufgabe. Von der Stadtverordnetenversamm-
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garten 

Im Sommer findet Schulsport im Hen-
schelgarten statt. 

lung wurde entschieden, dass der Henschelgarten neben seiner Funktion als Grünfläche Standort für 
Museumsneubauten sein soll. Dieser Entscheidung liegen in Gutachten erarbeitete Museums- und 
Standortkonzepte zugrunde.  

Die Museumsnutzung des Henschelgartens betrifft nur einen kleineren Flächenanteil und schließt die 
Naherholungsfunktion zukünftig keinesfalls aus. Auch nach dem Bau der Museen bleiben Grünflächen, 
Spazierwege, Bäume, Aussichtsterrassen und Orte zum Verweilen. Zusätzlich wird auch der südliche 
Terrassenteil des Weinberges zugänglich sein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

48.3 Alternativstandorte  

Es wäre begrüßenswert, wenn alterna-
tive Flächen bzw. schon vorhandene 
Gebäude genutzt werden könnten. Wie 
sieht es z. B. mit der Ruine des ehe-
maligen Gewächshauses aus? 

Für die Grimm-Welt wurden ausgehend von den historischen Wohn- und Arbeitsorten der Brüder 
Grimm (Torwache und Bellevue-Schlösschen) verschiedene ober- und unterirdische Erweiterungen 
des Bellevue-Schlösschens untersucht, ein Neubaustandort an der Fünffensterstraße Ecke Frankfurter 
Straße sowie verschiedenste Standorte im Henschel- und Fürstengarten sowie am Weinberghang. Es 
galt einen Standort zu finden, der die musealen und touristischen Ansprüche aus der weltweiten Be-
deutung der Marke „Brüder Grimm“ erfüllen kann. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Standor-
te waren der Bezug zu den Wohn- und Wirkungsorten der Brüder Grimm, die Einbindung in die Muse-
umslandschaft der Stadt Kassel insgesamt sowie die herausragende Qualität der städtebaulichen Ad-
resse. 

Für das Tapetenmuseum wurden die Standorte Orangerie in der Karlsaue, das ehemalige Polizeipräsi-
dium im Königstor, das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofes, die ehemalige Arnoldsche Tapeten-
fabrik, der Marstall am Schloss Wilhelmshöhe und weitere Liegenschaften untersucht. Aufgrund der 
Anforderungen, die sich durch die spezifischen Eigenarten der Sammlung ergeben, scheiden beinahe 
alle denkbaren Bestandsgebäude aus, da sie nicht über die nötige Netto-Geschoßhöhe von mindes-
tens 4 Metern oder über eine ausreichende innere Flexibilität in der Raumaufteilung verfügen. Auch 
weitere Anforderungen (Klima, Licht, Betriebskosten, Besucherführung etc.) lassen sich nach heuti-
gem Standard praktisch nur in einem Neubau wirtschaftlich erfüllen. Eine vollständige Instandsetzung 
des ehemaligen Polizeipräsidiums oder des Verwaltungsgerichtshofs mit dem notwendigen Um-
bau zum Museumsgebäude würde erhebliche Kosten verursachen. Zudem wird das ehemalige Polizei-
präsidium auf absehbare Zeit als Standort für Büros und die Bibliothek aus dem Hessischen Landes-
museum sowie als Depot für die Vor- und Frühgeschichtliche Sammlung benötigt. Seine Lage im 
Stadtraum spricht auch gegen eine Nutzung als Museum, da es keine Anbindung an weitere Kultur-
einrichtungen besitzt und fußläufig ungünstig zu erreichen ist. Der Verwaltungsgerichtshof steht auf 
absehbare Zeit für eine neue Nutzung nicht zur Verfügung. 

Die Untersuchungen und Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass der Weinberg der optimale 
Standort für die beiden Museen ist, unter anderem auch in Hinblick auf die „Bindewirkung“ zu den 
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benachbarten Museen, der Außenwirkung der Museumslandschaft und der zusammenhängenden Be-
gehbarkeit und Erlebbarkeit der Kasseler Museen im Verlauf der Schönen Aussicht und des Wein-
bergs. 

Für beide Museen bestehen sehr spezielle Anforderungen an Raumgrößen, Raumfolgen und –
qualitäten, die in Bestandsgebäuden wie z. B. dem Polizeipräsidium nicht vorhanden oder umsetzbar 
sind. Die Realisierung der ambitionierten Museumskonzepte in derartigen Bestandsgebäuden ist nicht 
möglich bzw. würde zu einem sicheren Misserfolg führen und damit eine Fehlinvestition sein. Solche 
Standorte wurden daher nicht weitergehend untersucht. Zudem werden derartige Umnutzungskon-
zepte von keinem der Museumsträger verfolgt oder unterstützt. 

Das ehemalige Gewächshaus wurde 2010 im Rahmen eines Workshops des Umwelt- und Gartenam-
tes als möglicher Teil eines Museumskonzeptes untersucht. Es eignet sich aus verschiedenen Gründen 
nicht als Museumsstandort, unter anderem wegen der beengten Lage, der vorhandenen Bausubstanz 
und der denkmalschützerischen Einschränkungen, der Hangtopografie, der eingeschränkten und nicht 
barrierefreien Zugänglichkeit etc.  

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

48.4 Parkplatzmangel 

Wurden die Parkplatzmöglichkeiten 
bedacht, auch für Busse? 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Auf eine Tiefgarage an den 
Museumsstandorten muss aus folgenden Gründen verzichtet werden:  

- Aufgrund der strikten Begrenzungen der Bebauung in der Höhenentwicklung und der Gründungstie-
fe würde den Museen wertvolle, belichtete Nutzfläche im Souterrain verloren gehen; 

- die Realisierung der Tiefgarage würde in den Quartiersstraßen ein unverträgliches Verkehrsauf-
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kommen auslösen. Andererseits stehen in fußläufiger Entfernung ausreichend Stellplätze in öffentli-
chen Tiefgaragen zur Verfügung; 

- der Finanzierungsrahmen lässt den Bau einer Tiefgarage nicht zu und wird auch vom Land Hessen 
nicht unterstützt. 

Das Erschließungskonzept stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

48.5 Verkehrs- und Lärmbelastung 

Ein höheres Verkehrsaufkommen ist 
für Anwohner und Krankenhauspatien-
ten störend. 

Das Thema Parkplätze wird in der Begründung Nr. 4.3.2 ausführlich behandelt. Dort ist begründet, 
dass Parkplätze auf dem Grundstück oder auf angrenzenden Flächen nicht vorgesehen sind. Entspre-
chend ist nicht davon auszugehen, dass die Verkehrsbelastung der Weinbergstraße durch Ziel- und 
Quellverkehr wesentlich steigen wird. Ohne zuwachsenden Ziel- und Quellverkehr kann die Verkehrs-
lärmbelastung nicht weiter zunehmen. 

Um die Fragen in Zusammenhang mit der Verkehrserschließung der Museumsstandorte umfassender 
und tiefgreifender zu erläutern, wird die Begründung um ein „Integriertes Gesamtkonzept Erschlie-
ßung Museumslandschaft Weinberg“ der Stadt Kassel vom 25.10.2011 ergänzt. Der zentrale Grund-
gedanke des Verkehrskonzeptes besteht darin, dass der Standort am Weinberg durch seine inner-
städtische Lage einerseits verkehrlich-infrastrukturell hervorragend erschlossen ist und andererseits 
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durch die besondere Sensibilität des Standorts (Park, Wohngebiet) keine zusätzlichen verkehrlichen 
Infrastrukturen und Belastungen verträgt. Dem Konzept liegen eine Jahresbesucherzahl von 125.000 
und ein Stellplatzbedarf von 150 Stellplätzen zugrunde. Diese können weder auf dem Grundstück 
noch im angrenzenden Quartier hergestellt oder nachgewiesen werden. Das Erschließungskonzept 
stützt sich auf folgende Komponenten: 

- Die Museumsstandorte verfügen über exzellente ÖPNV-Erschließung in fußläufiger Entfernung. Dar-
über hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltestelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen 
den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus einzufügen; 

- die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längsparkplätze werden auf 
einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse umgestaltet; zentraler Parkplatz ist 
der Busparkplatz am Ottoneum; 

- anders als z. B. bei Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete sollen Museen und Stadt als touristi-
sches Ziel verbunden werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auswärtige Museumsbesucher die 
Stadt besuchen, wahrnehmen und dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt an das Mu-
seum mit dem Pkw ist nicht erwünscht; 

- die Nutzung der nahe gelegenen öffentlichen Tiefgarage (insbesondere Tiefgarage Friedrichsplatz) 
soll durch das Museumsmarketing unterstützt werden, z. B. durch das Angebot eines gemeinsamen 
Tickets für Museumsbesuch und Parken. 

In Auslastungszählungen zeigt sich, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attraktiver 
Lage zum Museum bereits vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und 
finanziert werden muss. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

 



                   Seite 1 von 3 

Bebauungsplan Nr. I/31 „Museumspark Weinberg“  
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Nr. Stellungnahme                                            Abwägungsvorschlag 

1 Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt, Untere Denkmal-
schutzbehörde für Gartendenkmale, Naturschutzbehörde, Un-
tere Wasserbehörde, Bosestraße 15, 34121 Kassel 

 

1.1 Museumsbauten als Inseln im Park 

Um den Charakter eines Museumsparks zu erreichen, ist es erforder-
lich, die Museumsbauten als „lnseln" in den Park zu integrieren und 
diesen Parkcharakter störende Nebenanlagen und Stellplätze in die 
Gebäude zu integrieren bzw. im Straßenraum unterzubringen. Dies 
betrifft weiterhin auch die erforderlichen Behindertenstellplätze. Er-
forderliche Zugänge und Zufahrten zu den Gebäuden sollen in der 
öffentlichen Grünfläche belassen werden. Dass die westliche Fläche 
für Gemeinbedarf nur noch an die Weinbergstraße angrenzt, genügt 
den fachlichen Anforderungen der Gartendenkmalpflege nicht. 

Mit der Änderung der Baufenster im Entwurf des Bebauungsplans wurde 
bereits weitgehend auf die Bedenken der Fachbehörde eingegangen 
(siehe Behandlung der Stellungnahmen zur Beteiligung vom 22.02.-
25.03.2011 unter Nr. 22.2). Zwischen den Baufenstern und der Wein-
bergstraße verbleibt lediglich ein 5 m bzw. 8,5 m breiter Streifen „Flä-
che für den Gemeinbedarf“, der Rest ist als Grünfläche festgesetzt. In-
nerhalb dieses Streifens sind zusätzlich mehrere Bäume durch Planzei-
chen gesichert. Der Streifen dient der Aufnahme der Flächen, die für 
Eingangssituationen von Museen typisch sind. Diesen Streifen als Grün-
fläche festzusetzen und dann im Einzelnen Ausnahmen zu formulieren, 
ist nicht erforderlich und zu unflexibel für die Ergebnisse der Realisie-
rungswettbewerbe. Die vorgeschlagene Formulierung zu „erforderlichen 
Zugängen und Zufahrten“ ist problematisch bei der Auslegung, was er-
forderlich ist und was nicht. Die Berufung auf eine denkmalhistorische 
Situation ist unzutreffend, da die Eingangssituationen der Henschelvillen 
von breiten Vorfahrten und Eingangstreppen gekennzeichnet war. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

1.2 Festbrennstoffe 

Der vorgenommenen Abwägung fehlt die ernsthafte Auseinanderset-
zung mit der Problematik. Die Festsetzung durch Text Nr. 6 ist, wie 
in unserer Stellungnahme vom 24.3.2011 schon dargestellt, ohne 
jede Sinnhaftigkeit. Die ausgeschlossenen Brennstoffe werden ohne-
hin nicht verwendet. Eine derartige Festsetzung ist also überflüssig 
und ohne jeden Effekt für die Luftreinhaltung. Die von uns vorge-
schlagene Formulierung beschränkt die Verwendung luftverunreini-
gender Stoffe nach § 9 (1) Nr. 23a BauGB und lässt Ausnahmen zu, 
alles was nicht zugelassen ist, darf nicht verwendet werden. Die 1. 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den Ballungsraum Kassel 

Die Festsetzung durch Text Nr. 6 entspricht wortgleich dem Festset-
zungsvorschlag aus dem Fachbeitrag Grün+Umwelt vom 18.02.2011 
der Stellung nehmenden Behörde (S. 24, „Grünordnerische Festsetzun-
gen“). 

Da die Fachbehörde von ihrem eigenen ursprünglichen Formulierungs-
vorschlag Abstand nimmt und die nebenstehende Formulierung rechtlich 
nicht belastbar ist (wie in der Behandlung der Stellungnahmen zur Be-
teiligung vom 22.02.-25.03.2011 unter Nr. 22.10 ausführlich erläutert), 
wird auf die Festsetzung verzichtet.  

Die Festsetzung durch Text Nr. 6 entfällt. 

Anlage 2a 
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schreibt im Maßnahmenplan eine entsprechende Festsetzung vor. 
Aus fachlicher Sicht ist die vorgenommene Abwagung nicht nachvoll-
ziehbar. Wir bitten daher um Übernahme der von uns vorgeschlage-
nen Festsetzung: "Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind für 
Neubauvorhaben und Ersatzinvestitionen nur mit Erdgas oder Heizöl 
EL betriebene Feuerungsanlagen mit Brennwertnutzung zugelassen, 
die den aktuellen Forderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" 
genügen." Alternativ ist auch folgende Formulierung denkbar, die im 
Kern den gleichen Regelungsinhalt hat: "Im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist für Neubauvorhaben und Ersatzinvestitionen die 
Verwendung von festen Brennstoffen nicht zulässig.“ Hiermit sollen 
die besonders stark emittierenden festen Brennstoffe, insbesondere 
das Verbrennen von Holz, ausgeschlossen werden, da aus physikali-
schen Gründen eine Gleichwertigkeit im Abgasverhalten nicht zu er-
reichen ist. Die Nutzung von regenerativen Energien wie Solarener-
gie und Erdwarme bleibt möglich. 

Dem Einwand wird teilweise gefolgt. 

1.3 Wegeverbindung Terrassen 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die in der Begründung 
genannte Wegeverbindung zur Straßenbahnhaltestelle "Am Wein-
berg" erst nach der öffentlichen Zugänglichkeit durch umfängliche 
Sanierungsmaßnahmen im Bereich des unteren Weinbergs funktions-
fähig werden kann. Auch nach Sanierung wird der untere Weinberg 
allerdings nur temporär zugänglich sein, da eine normgerechte Be-
leuchtung nicht vorgesehen ist. 

Betrifft den Bebauungsplan nicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.4 Anpassung der Gebäude an Geländeverlauf 

Da ein maßgebliches Planungsziel die möglichst weitgehende gestal-
terische Integration der Museen in das Gartendenkmal ist, haben 
sich die Gebäude - wie bereits angeregt - an den umgebenden Ge-
ländeverlauf anzupassen. 

Die beiden Baufenster verfügen über unterschiedliche Höhenbegrenzun-
gen (192,0 und 199,0 m ü. NHN.) und bilden damit den umgebenden 
Geländeverlauf ab. Damit sind an beiden Standorten Gebäude von ca. 
12-14 m Höhe möglich. Innerhalb der Baufenster sind Höhenunterschie-
de von max. 2 m auf Strecken von 30-40 m; es ist damit nicht erforder-
lich, innerhalb der Baufenster die Höhen in unterschiedlichen Staffelun-
gen festzusetzen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
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2 Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG 
Königstor 3-13, 34117 Kassel 

 

 Neubau Haltestelle Torwache 

In der Begründung auf S. 18 werden die sehr langen Wege zu der 
nächsten ÖPNV Haltestelle beschrieben. Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass durch den Neubau einer Haltestelle im Bereich der Torwa-
che die Zugänglichkeit zu den Museen deutlich verbessert werden 
könnte. 

Betrifft den Bebauungsplan nicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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te+Küneke GbR Landschaftsarchitekten, Göttingen 2011 
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1 Allgemein  

1.1 Anlass und Ziele des Bebauungsplans 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 03.11.2008 die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes für das Parkgelände am Weinberg zwischen der 
Weinbergstraße im Norden, der Frankfurter Straße im Süden, der Straße Am 
Weinberg im Westen und dem Elisabethkrankenhaus im Osten beschlossen. 

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung der 
Neubaumaßnahmen Brüder-Grimm-Museum und Tapetenmuseum am Standort 
Weinberg entsprechend der Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem 
Land Hessen zu schaffen. 

1.2 Planverfahren 

Der Bebauungsplan Nr. I/31 "Museumspark Weinberg" dient der Innenentwick-
lung und soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt 
werden.  

Mit einem Geltungsbereich von ca. 1,79 ha wird der Schwellenwert gemäß § 13a 
Abs. 1 BauGB für die zulässige Grundfläche von 20.000 m2 nicht erreicht. Es 
werden keine Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB beeinträchtigt. Es 
wird durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer UVP-Pflicht unterliegen. 

Der Geltungsbereich liegt teilweise im Bereich des qualifizierten Bebauungsplans 
Nr. I/32. Die Fläche des Henschelgartens ist zwar teilweise Außenbereich im Sin-
ne der städtischen Satzung, gehört jedoch der Innenentwicklung an, da die 
Fläche eindeutig und inmitten des Siedlungsbereiches liegt, von baulichen Nut-
zungen umgeben ist und baulich vorgeprägt ist. 

Das Plangebiet war bereits historisch mit mehreren Villen bebaut. Mit der Pla-
nung wird die städtebauliche Situation weniger villenartiger Baukörper in einer 
Parkanlage wieder aufgenommen. Im Planbereich sind zahlreiche Baudenkmäler 
vorhanden (Reste der Henschel-Villa, WC-Gebäude, Pergola, Substruktion, Ter-
rassen- und Treppenanlagen), die die Zugehörigkeit des Plangebietes zum 
Siedlungsgebiet unterstreichen.  

Eine Zersiedelung neuer Außenbereichsflächen wird durch den aufzustellenden 
Bebauungsplan nicht begründet, im fraglichen Teil des Plangebietes wird über-
wiegend öffentliche Grünfläche (Parkanlage) entsprechend der Bestandssituation 
und lediglich eine bebaubare Fläche von ca. 1.900 m2 festgesetzt. Dieser Muse-
umsstandort (Museum B) grenzt an die östlich vorhandene zusammenhängende 
Bebauung an. Die zweite bebaubare Fläche (Museum A) befindet sich im Bereich 
des rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. I/32. 

Im beschleunigten Verfahren sind Umweltprüfung, Umweltbericht, zusammenfas-
sende Erklärung und Monitoring gemäß §13a BauGB nicht erforderlich. Eingriffe, 
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die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten im 
Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich ist 
nicht erforderlich. 

Der Bebauungsplan kann gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB bereits vor Anpassung 
des Flächennutzungsplans aufgestellt und rechtskräftig werden. 

1.3 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1,79 ha liegt in der Gemarkung Kassel, 
Flur 10, und umfasst einen Teil des Flurstücks 178/2. Der Geltungsbereich wird 
wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch die Weinbergstraße; 

- im Nordosten durch eine Treppenanlage; 

- im Südosten und Süden durch die Frankfurter Straße; 

- im Südwesten durch die Böschungsmauer der Henschelterrassen und die 
Grenze zum Flurstück 165/1; 

- im Westen durch die Rampe der Straße „Am Weinberg“. 
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2 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Kommunale und regionale Entwicklungsplanung  

2.1.1 Regionalplan Nordhessen (RPN 2009), Land Hessen 

Der aktuelle Regionalplan stellt die Fläche als Vorbehaltsgebiet Natur und Land-
schaft dar. 

2.1.2 Flächennutzungsplan (FNP 2007), Zweckverband Raum Kassel (7) 

Der Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel, rechtswirksam seit 
dem 08.08.2009, stellt im Plangebiet an der Weinbergstraße in Verlängerung 
des Museums für Sepulkralkultur Gemischte Bauflächen dar, der Rest ist Grün-
fläche Parkanlage.  

Westlich an das Plangebiet angrenzend sind Flächen für den Gemeinbedarf (Kul-
tur) und für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft dargestellt. Östlich grenzt ein Sondergebiet Klinik 
an; im Süden das Landschaftsschutzgebiet Fuldaaue. 

 

 
Flächennutzungsplan 2007 (Ausschnitt) 

 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung an die Inhalte des Bebauungsplans angepasst. 

2.1.3 Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan (2007) 

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsraum Nr. 116 des Landschaftsplans 
zum FNP. Westlich des Plangebietes befindet sich am Weinberg die Schutzmaß-
nahme Nr. 10277.  
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Landschaftsplan 2007 (Ausschnitt) 

 

2.1.4 Gesamtverkehrsplan GVP (ZRK 2002)/Verkehrsplanerische Untersuchung 
Nord-Süd-Verbindungsstraße (Brilon-Bondzio-Weiser 2005) 

In der Verkehrsplanerischen Untersuchung der Nord-Süd-Verbindungsstraße 
wird für die Frankfurter Straße im Abschnitt südlich des Weinbergs eine Bela-
stung von 43.000 Kfz/24h (2004) und 41.900 Kfz/24h (Prognose 2020) ange-
geben. 

2.2 Schutzgebiete 

2.2.1 Denkmalschutz 

Der Weinberg ist als Gartendenkmal gemäß §2 Abs. 1 HDSchG eingetragen 
(Denkmaltopografie "Stadt Kassel I" S. 103ff.). Der Schutz umfasst die im gel-
tenden Bebauungsplan Nr. I/32 1. Änderung ausgewiesenen öffentlichen 
Grünflächen der Zweckbestimmung Parkanlage. In den Baufeldern muss mit 
Resten der Villa Henschel und des 1931 abgebrochenen Hauses Henschel ge-
rechnet werden. Die Reste der Villa Henschel im Bereich des Henschelgartens 
sind zu erhalten. 

Die Eiskeller und Bunker unter dem Weinberg sind Kulturdenkmäler gemäß §2 
Abs. 1 HDSchG (Denkmaltopografie "Stadt Kassel II" S. 390ff). 

Weitere Einzeldenkmale sind im Nordwesten das Gebäude des Landesmuseums 
mit den angrenzenden Torhäusern am Ausgang der Wilhelmshöher Allee, vor 
dem Landesmuseum ein einzeln stehendes Wohnhaus, im Nordosten die Lan-
des- und Muhardsche Bibliothek, im Westen das Friedrichsgymnasium (50er-
Jahre-Bau), ebenfalls im Westen die Remise zur ehemaligen Henschelvilla, Teil 
des heutigen Museums für Sepulkralkultur, sowie im Osten das Kriegsopfer-
denkmal von Prof. Hans Sautter. Darüber hinaus steht im Norden des 
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Fürstengartens das Denkmal zur „Verherrlichung der deutschen Einigung“ im 
Jahre 1870/71“ unter Schutz. (5, S. 23ff.) 

Südlich grenzt an die Frankfurter Straße die Karlsaue als Kulturdenkmal gemäß 
§2 Abs. 1 HDSchG (Denkmaltopografie "Stadt Kassel I" S. 50ff) an.  

2.2.2 Schutzgebiete Natur und Landschaft 

Südöstlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet Fuldaaue an die Frankfurter 
Straße. 

2.2.3 Heilquellenschutzgebiet 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung 
zum „Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wil-
helmshöhe 3’ in der Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der 
Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 sind Bohrungen, die tie-
fer als 50 m unter NHN. in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig. 

2.3 Satzungen 

 
Bebauungsplan I/32 1. Änderung „Weinberg“ vom 27.08.2003 (Ausschnitt) 

 

Die westliche Hälfte des Plangebietes liegt im Geltungsbereich des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans Nr. I/32 1. Änderung “Weinberg“ vom 27.08.2003. Südlich 
der Weinbergstraße und östlich der Straße Am Weinberg sieht dieser Plan ein 
ca. 4.800 m2 großes Mischgebiet (offene Bauweise, maximal 4 Vollgeschosse, 
max. GRZ 0,4, max. GFZ 1,2) vor. Der südliche Teil ist Öffentliche Grünfläche 
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der Zweckbestimmung Parkanlage. Entlang der beiden o. g. Straßen sind zu 
erhaltende Baumstandorte festgesetzt.  

Westlich angrenzend – nicht mehr im Plangebiet – ist im Bereich des Museums 
für Sepulkralkultur Fläche für Gemeinbedarf festgesetzt. 

Für das Plangebiet ist die "Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung 
von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahr-
räder für das Gebiet der Stadt Kassel" in der jeweils gültigen Fassung maßgeb-
lich. 

2.4 Vorbereitende Untersuchungen und Gutachten 

2.4.1 Masterplan städtische Museen Kassel, Teil 1, August 2008 (1) 

Mit der Masterplanung 2013 (Hegger Hegger Schleiff AG, Kassel 2008) sollten 
die Standorte und Aktivitäten der städtischen Museen, Archive und Kulturein-
richtungen eingehend geprüft, koordiniert und einer übergeordneten 
Rahmenplanung zugeführt werden. Ziel war es hierbei, die städtischen, staatli-
chen und privaten Einrichtungen stärker und systematischer miteinander zu 
verknüpfen und damit die Kasseler Museumslandschaft zu einem Erlebnis- und 
Erfahrungsort mit einer deutlich gesteigerten Außenwirkung weiterzuentwickeln. 

Im Hinblick auf das anstehende Stadtjubiläum in 2013 wurde die Instandset-
zung und die Modernisierung des Stadtmuseums, des Brüder Grimm-Museums 
und des Brüder Grimm-Platzes mit oberster Priorität bearbeitet. 

Für den erweiterten Flächenbedarf des Brüder Grimm-Museums wurden zwei 
Erweiterungskonzepte untersucht und ein Standortszenario unter Einbeziehung 
der nördlichen Torwache und eines Museumsneubaus auf dem Weinberg vorge-
schlagen. 

2.4.2 Ein neues Tapetenmuseum – Profil und Anforderungskatalog 

Mit der Neukonzeption des Hessischen Landesmuseums im Rahmen des Investi-
tionsprogramms der hessischen Landesregierung zur Neuordnung der 
Museumslandschaft Kassel wurde es erforderlich, für das Deutsche Tapetenmu-
seum, das bislang im Hessischen Landesmuseum gezeigt wurde, einen neuen 
Standort zu finden. Das Tapetenmuseum geht auf eine private Gründung aus 
dem Jahr 1923 zurück und befindet sich seit 1993 in der Verwaltung des Landes 
Hessen. Über verschiedene Stationen war es 1973 in das Hessische Landesmu-
seum verlagert worden. Da es weder von seiner Sammlungsgeschichte noch 
von den Exponaten her einen Bezug zur hessischen Landesgeschichte besitzt, 
wurde 2005 entschieden, es zukünftig nicht mehr in dem landesgeschichtlich 
ausgerichteten Landesmuseum zu zeigen. Eine umfassende Standortsuche hat 
ergeben, dass der Weinberg ein idealer Standort für dieses Museum wäre. Da-
raufhin hat die Museumslandschaft Hessen Kassel im Jahr 2008 ein museologi-
sches Konzept vorgelegt, das eine Präsentation der Tapetensammlung im 
Kontext von zugehöriger Wohnkultur beschreibt. (MHK 2011) 
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2.4.3 Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel, Mai 2010 (3) 

Die Themata GmbH/Dr. Hermanns erarbeiteten im Auftrag der Stadt Kassel ein 
Gesamtkonzept zum Thema Grimm, das zu den Punkten museologisches Kon-
zept, Besucherpotenzialanalyse, Einbindung in ein touristisches Konzept, 
Kooperation mit anderen Grimm-Institutionen in Kassel sowie zur Einbindung in 
die noch zu entwickelnde Landesmarke Grimm Aussagen macht.  

Die Studie befürwortet ein erlebnisorientiertes Museumskonzept mit hohem 
Freizeit- und Bildungswert, dessen Herzstück der Neubau einer „Brüder Grimm-
Welt“ (Bereiche Grimm-Märchen, Kosmos Grimm, Grimm Labor) auf dem Wein-
berg ist. Weiterer Schwerpunkt soll u. a. die Reaktivierung der nördlichen 
Torwache mit der historischen Grimm-Wohnung sein. 

Gemäß Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 04.02.2011 
soll das Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel die Grundlage für die weiteren 
Planungen sein. 

2.4.4 Museumsstandorte auf dem Weinberg, Gutachterliche Stellungnahme, 
 Dezember 2010 (5) 

Im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme wurden im Auftrag der Stadt 
Kassel durch das Architekturbüro Kühn-von Kaehne und Lange unter städtebau-
lichen, baurechtlichen, landschafts- und denkmalpflegerischen sowie weiteren 
standorttypischen Gesichtspunkten die bisherigen Lösungsansätze mit dem Ziel, 
eine Standortempfehlung zu geben, geprüft und beurteilt. Dazu wurden bisher 
aus verschiedenen Richtungen Ideen, Konzepte und Planungen vorgelegt. Für 
die beiden neu zu errichtenden Museen wurden vier Standortszenarien im Fürs-
tengarten und ehemaligen Henschelgarten untersucht. 

Das Gutachten enthält eine Standortempfehlung für die separate Anordnung der 
beiden Museen im Henschelgarten. Wesentliche Gesichtspunkte der Standor-
tempfehlung sind (5) S. 32: 

- Historische Schichten werden wieder belebt. Die Museumsstandorte nehmen 
Bezug auf eine an dieser Stelle verlorene jedoch historisch und städtebaulich 
für Kassel bedeutsame Bebauung. Sie geben damit auch den dort noch vor-
handenen baulichen Anlagen und Fragmenten wieder einen Bezug. 

- Beide Museen befinden sich an einem besonderen Standort. Sie besitzen eine 
Bindewirkung zwischen der Neuen Galerie, der Schönen Aussicht, über die 
Frankfurter Straße hinweg, zum Museum für Sepulkralkultur bis hin zum 
Landesmuseum und der Murhardschen Bibliothek. Sie stärken damit diesen 
Museumsstandort. 

- Die Topografie des Ortes gestattet beiden Museen eine großartige Fernwir-
kung. Sie schafft herausragende Blicke in die Landschaft und aus der 
Gegenrichtung erwartungsvolle Blicke auf beide neuen Museen. Damit ist ei-
ne besondere architektonische Herausforderung verbunden. 

- Beide Museen können dreigeschossig konzipiert werden, stellen sich jedoch 
auf Grund der topografische Situation, mit einer Hanglage nach Süden, von 
der Weinbergstraße aus zweigeschossig dar. Damit können vorhandene Be-
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zugshöhen zu benachbarten Gebäuden, wie dem Museum für Sepulkralkultur 
und dem Elisabeth-Krankenhaus, aufgenommen werden. 

- Der heute von der Öffentlichkeit wenig angenommene ehemalige Henschel-
garten kann durch die Museumsfunktionen und die dazugehörigen 
gestalteten Gartenanlagen neu aufgewertet werden. Eine gemeinsame „grüne 
Hangkante“ schafft Abstand zur Frankfurter Straße. 

- Mit dem Bau der Museen im ehemaligen Henschelgarten müssen, im Ver-
gleich zu den Varianten der Museumsstandorte im Fürstengarten, weniger 
ausgewachsene Bäume gefällt werden. Allerdings kann eine als Naturdenk-
mal vorgesehene Linde im östlichen Bezirk des Henschelgartens in dem dort 
vorgesehenen Baufeld nicht erhalten werden. 

- Eine unterirdische Verbindung beider Museen bleibt eine optionale Möglich-
keit der gemeinsamen Erschließung. 

- Durch ihre räumlich getrennten Standorte im gemeinsamen ehemaligen Hen-
schelgarten bleiben Sichtverbindungen vom Fürstengarten und der 
Weinbergstraße über die Karlsaue, die Fuldaniederung bis in die Tiefe der 
Landschaft erhalten. 

- Der Fürstengarten bleibt als Parkanlage weitgehend unberührt und entwick-
lungsfähig. Eine direkte Nachbarschaft der neuen Museen zum 
Friedrichsgymnasium und dessen Pausenausweitung  in den Fürstengarten 
wird vermieden. 

Die Standortempfehlung des Gutachtens wurde mit Vertretern des Landes Hes-
sen, der Stadt Kassel und des Landesamtes für Denkmalpflege abgestimmt. Die 
Ergebnisse wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 07.02.2011 als 
Grundlage des weiteren Planverfahrens beschlossen. 

2.4.5 Baugrunduntersuchung, März 2009 (6) 

Eine von der Stadt Kassel in Auftrag gegebene Baugrunduntersuchung (Erd- 
und Grundbaulaboratorium Kratzenberg, Kassel 03.03.2009) empfiehlt, einen 
Museumsneubau mit maximal 3 bis 4 Geschossen auf dem Niveau der Wein-
bergstraße anzuordnen und Kellergeschosse bis maximal 4 m unter die 
Oberkante Weinbergstraße auszudehnen (OK Kellerfußboden +176,80 m ü. 
NN.). Dadurch könne eine Sturzgefährdung der über den Weinbergstollen han-
genden und in den Stollenwänden anstehenden lagerungsgestörten Gesteinen 
vermieden werden. 

2.5 Landschaftsplanerischer Fachbeitrag 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Fachbeitrag im Auftrag 
des Umwelt- und Gartenamtes der Stadt Kassel erarbeitet (10): Fachbeitrag 
Grün+Umwelt, Wette+Küneke GbR Landschaftsarchitekten, Göttingen 2011.  
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2.6 Wettbewerbsverfahren 

Parallel zur Planaufstellung war vorgesehen, sowohl für die Grimm-Welt als 
auch für das Tapetenmuseum jeweils Realisierungswettbewerbe auf Grundlage 
der Vorgaben des  Bebauungsplans, der vorliegenden Museumskonzepte und 
des Standortgutachtens durchzuführen. 

Im September 2011 wurde dementsprechend der Wettbewerb für die Grimm-
Welt von der Stadt Kassel ausgelobt. Das Ergebnis liegt seit Januar 2012 vor. In 
der Beratung hatte das Preisgericht der Stadt Kassel empfohlen, einen der drei 
Preisträger mit der Planung zu beauftragen.  

Im anschließenden Vergabeverfahrens nach den Richtlinien für freiberufliche 
Leistungen (VOF), das mit den beiden ersten Preisträgern durchgeführt wurde - 
der dritte hatte abgesagt - hat den Ausschlag für die Wahl des 2. Preisträgers - 
kadawittfeldarchitektur gmbh /Aachen- die Entwicklungsfähigkeit des Entwurfs 
im Hinblick auf das Museumskonzept und die überzeugende Erlebnisqualität im 
Zusammenhang von Funktion und Gebäude gegeben.  

Die Stadt Kassel beabsichtigt, diesen Architekturenwurf bis 2014 zu realisieren.  

2.7 Sonstige Planungsvorgaben und Hinweise 

2.7.1  Altstandorte 

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten, Altablagerungen oder Schadensfälle 
bekannt. 

2.7.2 Bombenabwurfgebiet 

Die Auswertung der beim Hessischen Kampfmittelräumdienst vorliegenden 
Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich der Geltungsbereich in einem Bomben-
abwurfgebiet befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätz-
lich ausgegangen werden.  

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingrei-
fende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 4 m durchgeführt wurden 
sowie bei Abbrucharbeiten sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. 
Eine Kampfmittelnachsuche für den Bereich „Museum A“ ist bereits im Jahr 
2007 erfolgt, da die Fläche bisher als gewerbliche Baufläche im Bebauungsplan 
Nr. I/32 festgesetzt war. Unterlagen hierzu liegen dem Liegenschaftsamt der 
Stadt Kassel vor. 

Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf 
Kampfmittel, gegebenenfalls nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der ge-
planten Bauarbeiten auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen boden-
eingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-ge-
stützte Datenaufnahme erfolgen [...] 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, 64278 Darmstadt, 
kmrd@rpda.hessen.de. 
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3 Bestand 

Da die Bestandssituation bereits in mehreren Gutachten ausführlich untersucht 
und dargestellt wurde, soll hier nur in verkürzter Form auf die wesentlichen Er-
gebnisse der Bestandsaufnahme eingegangen werden. Für detailliertere 
Angaben zum Bestand siehe Quellen (1), (3)-(6), (8) und (10). 

3.1 Historie 

Der südlich an den heutigen Fürstengarten anschließende Weinberg wurde bis 
zum Verkauf des fürstlichen Besitzes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
für den Weinanbau genutzt. Erste Terrassierungen erfolgten ab 1765; die Anla-
ge der Felsenkeller wurde 1824 begonnen und in der Folge für den 
Bierausschank genutzt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auf dem Hoch-
plateau Villen errichtet, 1869 und 1903 Villen der Familie Henschel, die die 
Felsenkellergrundstücke erwarb. Die Weinbergstraße wurde in Zusammenhang 
mit dem Bau der Villen um ca. 17,5 m nach Norden verlegt. 

(ausführlich in (10) S. 16ff und (5) S. 5ff.) 

 

 
Bebauungsstand 1854/Überlagerung Karte 2008 
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Bebauungsstand 1877 

 

Bebauungsstand 1910 

 

Bebauungsstand 1943 

alle Karten: Stadt Kassel Umwelt- und Gartenamt/Kühn-von Kaehne und Lange 
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Historische Villen auf dem Weinberg, aus: Gutachterliche Stellungnahme Kühn-von Kaehne u. 
Lange (5), Fotos Stadtarchiv 

3.2 Stadt- und landschaftsräumlicher Kontext 

Der Weinberg und insbesondere der Henschelgarten zeichnen sich als parkähn-
liche Grünfläche in innenstadtnaher Lage durch den wertvollen Baumbestand, 
die besondere stadtgestalterische Qualität aufgrund der Topografie sowie die 
weitreichenden Blickbeziehungen aus. 

Die Situation im Stadtbild als erhöhte Aussichtsplattform ermöglicht weitrei-
chende Blickbeziehungen über die Südstadt, die Karlsaue bis in die Söhre. In 
der umgekehrten Blickrichtung aus Süden, die Frankfurter Straße in die Stadt 
kommend, ist der Weinberg dagegen ein unverwechselbarer Markstein im 
Stadtbild. Entsprechend exponiert und stadtbildprägend ist jede Bebauung in 
diesem Bereich, was am westlich angrenzenden Museum für Sepulkralkultur 
abzulesen ist. 

Landschaftsräumlich ist der Weinberg zweigeteilt als öffentliche Parkanlage auf 
der Aussichtsplattform und die vorgelagerten, zur Zeit noch nicht öffentlich zu-
gänglichen Terrassen- und Gartenanlagen. Der funktionale Bezug zum nördlich 
angrenzenden Fürstengarten ist wesentlich stärker ausgebildet als zur südlich 
angrenzenden Karlsaue, der dort durch den topografischen Versprung und die 
starke Trennwirkung der Frankfurter Straße behindert wird. 

 

  
Henschelgarten, Blickbeziehungen 
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3.3  Nutzungen und baulicher Bestand 

Mit der Entwicklung der Oberneustadt rückte der Weinberg in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts von einem landwirtschaftlich genutzten Garten im Außenbe-
reich zu einer privilegierten Villen-Lage im Stadtrandbereich heran 
(eindrucksvoll demonstriert durch die historische Bebauung der Henschel-
Villen). Mit der Zerstörung bzw. dem Abriss der Villenbebauung wandelte sich 
die Bedeutung zur heutigen öffentlichen und innenstadtnahen Parkfläche, die 
von Besuchern der Innenstadt, des Elisabeth-Krankenhauses und von den Quar-
tiersbewohnern genutzt wird.  

Im Plangebiet sind als bauliche Anlagen die 4-bögige Stützmauer zwischen 
Frankfurter Straße und Henschelgarten einschließlich Balustrade, ein WC-
Häuschen, verschiedene Terrassierungen und Stützmauern im Bereich des 
Weingartens, Ruinen der ehemaligen Henschel-Villa sowie die weit verzweigten 
Felsenkeller auf dem Niveau der Frankfurter Straße vorhanden. Sämtliche bauli-
chen Anlagen und Ruinen stehen unter Denkmalschutz. 

Zwischen dem Straßenniveau Weinbergstraße (180-188 m ü. NN.) und der 
Karlsaue liegen ca. 40 m Höhenunterschied. 

Westlich vom Plangebiet befindet sich an der Weinbergstraße 27 die unter 
Denkmalschutz stehende Remise zu den Henschel-Villen, die durch einen Neu-
bau im Volumen verdoppelt und 1992 als Museum für Sepulkralkultur 
umgenutzt wurde. Die Gesamthöhe des Neubaues ist 11,10 m, die Traufhöhe 
ca. 9,0 m bezogen auf das Eingangsniveau von 189,6 m ü. NHN. 

In der weiteren Verlängerung der Weinbergstraße befinden sich im Wesentli-
chen Wohngebäude. Die von der Weinbergstraße abgehende Rampe „Am 
Weinberg“ führt zu einer terrassierten Altenwohnanlage aus den 1970er-Jahren. 
Der Weinberghang ist im Bereich der Rampenanlage stark beeinträchtigt. 

Der nördlich angrenzende Fürstengarten wird locker begrenzt durch die grün-
derzeitlichen Gebäude der Murhardschen Bibliothek und des Landesmuseums 
sowie im Westen durch die Baukörper des Friedrichsgymnasiums aus den 
1950er-Jahren.  

3.4 Erschließung und Verkehr 

3.4.1 Fuß- und Radverkehr 

Das Plangebiet ist als öffentliche Parkanlage frei zugänglich und wird von Park-
wegen durchzogen, die teilweise mit dem Wegenetz im Fürstengarten verknüpft 
sind. Entlang der Pergola an der südlichen Stützmauer verläuft ein großzügig 
angelegter Terrassenweg. In der südwestlichen Umzäunung des Parks befindet 
sich ein zurzeit noch geschlossener Ausgang zu den Terrassierungen und Trep-
penanlagen an der Frankfurter Straße, die momentan saniert werden. Ein 
Zugang oder Durchgang von der Frankfurter Straße aus wäre möglich, ist je-
doch noch nicht eröffnet.  
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Zu Fuß ist das Plangebiet von der Innenstadt aus über den Fußweg an der 
Schönen Aussicht und die Brücke über die Frankfurter Straße sehr gut - aller-
dings nicht barrierefrei – erreichbar. Die Verbindung zu den Wegenetzen der 
Karlsaue verläuft ebenfalls über die Fußgängerbrücke, könnte zukünftig aber 
kürzer über die Weinbergterrassen und Treppenanlagen führen. 

Es befinden sich keine Radwege im Nahbereich des Plangebietes. 

3.4.2 ÖPNV 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich verschiedener Haltestellen des öffentli-
chen Nahverkehrs: 

 

Haltestelle Fußweg Linien  

Rathaus 400 m / 7 min RegioTram 4, 5 Tram 1, 3, 4, 5, 6, 8 Bus 12, 50, 
500 

Am Weinberg 520 m / 9 min RegioTram 3, 5 Tram 5, 6 Bus 12, 50, 500 

Weigelstraße 720 m / 12 min Tram 1, 3 

 

Die Doppelhaltestelle Rathaus und Rathaus / Fünffensterstraße gehört zu den 
am besten angedienten Haltstellen. Damit verfügt der neue Museumsstandort in 
fußläufiger Entfernung über eine exzellente ÖPNV–Erschließung. 

Darüber hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche Haltstelle auf der Wil-
helmshöher Allee zwischen den jetzigen Haltestellen Weigelstraße und Rathaus 
einzufügen, die die Erreichbarkeit des Museumsstandortes noch weiter verbes-
sert. 

Die Erreichbarkeit der Haltestelle Am Weinberg ließe sich mit einem rückwärti-
gen Zugang über die Weinbergterrassen und Treppenanlage auf ca. 300 m 
verkürzen. 

3.4.3 Kfz-Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die nördlich verlaufende Wein-
bergstraße, die von der Wilhelmshöher Allee aus als Rechtsabbieger über den 
Brüder Grimm-Platz oder über die Amalienstraße erreichbar ist.  

Die Weinbergstraße ist ca. 9 Meter breit und mit Großsteinpflaster ausgebaut. 
Beidseitig der Weinbergstraße befinden sich ca. 1,5 Meter breite Fußwege aus 
Kleinsteinpflaster. Der südliche Fußweg ist zusätzlich durch einen ca. 1 Meter 
breiten ornamentalen Mosaikpflasterstreife von der Straße getrennt (5, S.15). 

An der Westgrenze trennt die in Abschnitten aufgeständerte Straße Am Wein-
berg den Henschelgarten vom Museum für Sepulkralkultur und der 
nachfolgenden Hangkantenbebauung. 
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Die Frankfurter Straße (Bundesstraße 3, 2004: 43.000 Kfz/24h, Prognose 2020: 
41.900 Kfz/24h) verläuft stark ansteigend südöstlich des Plangebiets und kann 
nicht zur Erschließung des Plangebietes genutzt werden.  

3.4.4 Parken 

Entlang der Weinbergstraße befinden sich über 100 Pkw-Parkplätze. Sie werden 
wochentags überwiegend von Mitarbeitern und Besuchern der angrenzenden 
Einrichtungen belegt. An Wochenenden dagegen sind zahlreiche Stellplätze frei. 

Laut einer Bestandserhebung der Stadt Kassel von 2010 verfügen die Parkhäu-
ser in der Umgebung der geplanten Museumsstandorte eine Gesamtkapazität 
von ca. 1.900 Pkw-Stellplätzen (Entfernung ca. 10-15 Gehminuten): 

 

Parkhaus Kapazität  Entfernung  

Garde du Corps-Platz 360 Stellplätze 570 m 

Neue Fahrt 307 Stellplätze 660 m 

Galeria Kaufhof 255 Stellplätze 800 m 

Friedrichsplatz 980 Stellplätze 860 m 

Pkw-Stellplätze in Parkhäusern, Stadt Kassel Straßenverkehrsamt 2010 (4) 

Quellen: (4), (5) Seite 15ff. 

3.4.5 Zufahrt Rampenunterseite 

Am westlichen Rand des Plangebietes verläuft eine Zuwegung zur Unterseite 
der aufgeständerten Straße „Am Weinberg“, die von der Stadt Kassel für die 
Instandhaltung der Straßenrampe genutzt wird. Dieser Weg wird auch benötigt, 
um die rückwärtige Seite des Museums für Sepulkralkultur andienen zu können. 
Bereits vor Jahren gab es intensive Bemühungen seitens des Museums, unter 
der Rampenstraße ein so genanntes Lapidarium (Freigelände für Grabsteine u. 
ä.) einzurichten. Derzeit wird die Zufahrt auch für die Andienung der Baustelle 
an der Weinbergterrasse genutzt. 

3.4.6 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet grenzt dreiseitig an öffentliche Straßen und ist voll erschlossen.  

In der Weinbergstraße verlaufen Elektro- und Wasserversorgungsleitungen. 
Gas- und Fernwärmeversorgungsleitungen sind in der Weinbergstraße aus 
westlicher Richtung lediglich bis zum Museum für Sepulkralkultur verlegt. 

In der Frankfurter Straße verlaufen Elektro- und Wasser- sowie etwas unterhalb 
Fernwärmeversorgungsleitungen. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom 
AG. Das mitten durchs Plangebiet verlaufende Erdkabel ist tot und kann nicht 
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mehr reaktiviert werden. Die neu geplanten Gebäude können von einer auf der 
Westseite des Plangebietes liegenden Kabelkanalanlage aus versorgt werden. 

Öffentliche Mischwasserkanäle DN 300 befinden sich in der Frankfurter Straße, 
Weinbergstraße und der Straße „Am Weinberg“. Die Entwässerung der betref-
fenden Fläche (Museumsneubauten) kann im Mischsystem mit Anschluss an den 
Kanal in der Weinbergstraße erfolgen. Der überwiegende Teil des Henschelgar-
tens ist aufgrund der Topografie dem Einzugsbereich der Kanäle in der 
Frankfurter Straße zugeordnet. 

Im Bereich der Weinbergstraße wurde die Kanalisation von der Friedrichsstraße 
bis in Höhe des Verbindungsweges zur Neuen Galerie über die Fußgängerbrücke 
bereits erneuert. In Abhängigkeit der geplanten Bebauung (Versiegelungsgrad, 
Höhe des Anschlusses an die öffentliche Kanalisation) ist seitens des KEB eine 
Fortführung der Kanalerneuerung in der Weinbergstraße auf einer Länge von 
ca. 100 m vorgesehen. 

3.4.7 Elektro-Hauptversorgungsleitung 

Von der Ecke Weinbergstraße/Treppenanlage verlaufen über den östlichen Teil 
des Plangebiets Elektro-Hauptversorgungsleitungen in einem Schutzrohr DN 
1200 bergab zur Frankfurter Straße. Es handelt sich dabei um eine 110-kV-
Trasse, die nicht umgelegt werden kann und durch Gestattungsvertrag von 
2007 zwischen der Stadt Kassel und den Städtischen Werken gesichert ist.  

Das Schutzrohr beginnt ca. 10 m südlich der Weinbergstraße und ca. 6 m west-
lich des WC-Häuschens, liegt mit seiner Oberkante auf ca. 179,65 m ü. NHN. 
und fällt dann in einem Winkel von ca. 20° zur Frankfurter Straße ab. Das 
Schutzrohr kann, soweit statische Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind, 
überbaut werden.  

Vor dem Schutzrohr befinden sich die Kabelmuffen, zu denen der Zugang jeder-
zeit gewährleistet sein muss. Dieser Bereich muss von einer Überbauung 
freigehalten werden. Möglicherweise können die Muffen in Abstimmung mit den 
Städtischen Werken in eine Bebauung integriert werden, wenn der entspre-
chende Kellerraum jederzeit von außen zugänglich ist und die notwendigen 
Arbeiten an den Muffen ermöglicht. 

3.5 Natur und Landschaft 

Ausführliche Darstellung im Grünordnerischen Fachbeitrag (10).  

Die Oberflächen im Plangebiet setzen sich überwiegend aus Rasen, Wiese sowie 
einigen Fußwegen im Park mit wassergebundener Decke zusammen. Der Land-
schaftsgarten ist locker von teilweise großkronigen und wertvollen Laubbäumen 
bestanden.  
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3.6 Zusammenfassende Wertung 

Die Werte, Potenziale und Konflikte der Bestandssituation lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

- Herausragende Bedeutung im Stadtbild aufgrund der topografischen Gege-
benheiten  

- wichtige weitreichende Blickbeziehungen vorhanden 

- Gesamtanlage unter Denkmalschutz, verschiedene bedeutsame Einzel-
denkmäler vorhanden 

- aus gartendenkmalpflegerischer Sicht einmaliges Dokument der Entwick-
lung gärtnerisch genutzter Freiräume des ausgehenden 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts (10) S. 25 

- wertvoller Baumbestand 

- Flächennutzung überwiegend vegetationsbestimmt mit stark variierender 
Nutzungsart und –intensität (10) S. 6 

- aus ökologischer Sicht eher allgemeine Bedeutung (10) S.25 

- noch nicht voll entwickeltes Potenzial als innenstadtnahe Erholungsfläche, 
Teile nicht öffentlich zugänglich 

- Nutzung im historischen Wandel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Substruktionsbögen und Fuß-
gängerbrücke, Frankfurter 
Straße, rechts Elisabeth-
Krankenhaus 
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Weinbergstraße 

 

Museum für Sepulkralkultur 

 

 

Weinbergstraße, Blickrichtung 
Westen 
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Rampe „Am Weinberg“ 

 

Henschelgarten 

 

Pergola mit Fernblick 
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Freitreppenanlage der ehema-
ligen Henschelvilla 

 

ehemaliges Gewächshaus 

 

WC-Häuschen an der Fußgän-
gerbrücke 
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4 Planungsziele 

4.1 Museumskonzepte 

4.1.1 Brüder Grimm-Welt - siehe Gesamtkonzept Brüder Grimm in Kassel (3) 

Für die Grimm-Welt werden zukünftig ca. 125.000 Besucher jährlich erwartet. 
Das Konzept sieht die Konzentration aller musealen und erlebnisorientierten 
Angebote am Standort Weinberg vor. Dort soll eine „Grimm-Welt“ mit drei An-
gebotsschwerpunkten eingerichtet werden, die in Synthese ein umfassendes 
und differenziertes Wissens- und Erlebnisangebot darstellen: 

- Präsentation von fünf kapitelweise erzählten Märchen,  

- Präsentation des Lebens und Werks der Brüder Grimm, 

- spielerischer und interaktiver Erlebnisbereich. 

Die Dauerausstellung wird ergänzt mit Räumlichkeiten und Angeboten zu muse-
umspädagogischen Aktivitäten, Veranstaltungen, Vorträgen und Incentives, 
Verwaltungs- und musealen Hintergrundräumen (3) S. 86ff.  

Das Raumprogramm erfordert ca. 3.100 m2 Nettogrundfläche bzw. 3.700 m2 
Bruttogeschossfläche. 

Der Hauptstandort Weinberg wird ergänzt durch die nördliche Torwache am 
Brüder Grimm-Platz, die mit ihrer historischen Wohnung in einer zeitgemäßen 
Umsetzung zu einem Kasseler Grimm-Denkmal werden soll. 

4.1.2 Tapetenmuseum (2) 

Für das Deutsche Tapetenmuseum, das in seiner Art und im Umfang der Samm-
lung weltweit einzigartig ist, wird eine mögliche Zahl von 50.000 Besuchern 
jährlich prognostiziert. Die Ausstellung soll einen umfassenden Einblick in die 
Geschichte der Wandbekleidung und der zugehörigen Wohn- und Raumkultur 
vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart gewähren. Neben den Tapeten wer-
den Kleinmöbel und Accessoires der jeweiligen Epochen die Ausstellung 
ergänzen. Das Raumprogramm umfasst etwa 2.500 m2 Nutzfläche, von der et-
wa 1.500 m2 auf Ausstellungsräume mit rd. 300 m2 Sonderausstellungsfläche, 
rd. 225 m2 auf Flächen für Besucherservice und Museumspädagogik, rd. 300 
m2 auf Technikbereiche und rd. 100 m2 auf Flächen zur Vorbereitung von Son-
derausstellungen entfallen. Die Raumhöhen in den Ausstellungsbereichen liegen 
zwischen 3,0 und 4,5 Metern, entsprechend den Maßen der Exponate. Um den 
Standart nicht unnötig mit Nebenflächen zu belasten, wird darauf verzichtet, in 
dem Neubau ein Depot für die etwa 22.000 Objekte umfassende Sammlung un-
terzubringen. Dieses wird an einem anderen Standort realisiert. (MHK 2011) 
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4.2 Museumsstandorte 

In den verschiedenen Voruntersuchungen (siehe 3.1 – 3.4) wurden Standorte 
für die geplanten Museumsgebäude im Bereich des Weingartenplateaus und des 
Fürstengartens untersucht und nach Kriterien wie z. B. Erschließung, städtebau-
liche Zusammenhänge, planungsrechtliche Umsetzbarkeit, bereits am Standort 
vorhandene Bauflächenfestsetzungen, Berücksichtigung der schwierigen Bau-
grundverhältnisse sowie Minimierung der Beeinträchtigung von Baumbestand, 
Blickbezügen und Stadtbild bewertet. 

Grundlage für das weitere Planverfahren sind die Ergebnisse der „Gutachterli-
chen Stellungnahme zu den geplanten Museumsstandorten auf dem Weinberg 
in Kassel“ (2) S. 32: 

- Anordnung der Museumsneubauten im Henschelgarten in zwei separaten 
Baukörpern, 

-  Standort für die Brüder Grimm Welt in der Bauflucht des Museums für Se-
pulkralkultur und auf der Bezugsachse der ehemaligen älteren Henschel-Villa, 
2-3 Geschosse, 3.700 m2 BGF, 

- Standort für das Tapeten-Museum im Bereich der historischen Villen-
Standorte im östlichen Teil des Henschelgartens, 2-3 Geschosse, 3.000 m2 
BGF, 

 

 
Vorzugsvariante Museumsstandorte, Kühn-von Kaehne u. Lange (5) 
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- Höhenbegrenzung der Baumassen auf ca. 10,5 m (Traufhöhe, Bezug auf Mu-
seum für Sepulkralkultur und Elisabeth-Krankenhaus), 

-  Freihaltung wichtiger Blickbeziehungen sowie 

- Minimierung der Eingriffe in den Henschelgarten als Gartendenkmal. 

Das Palais Bellevue wird von 2009-2011 denkmalgerecht saniert und soll bis 
zum Neubau der Brüder Grimm-Welt auf dem Weinberg Interimsstandort des 
Brüder Grimm-Museums sein. 

4.3 Erschließung und Verkehr 

Integriertes Gesamtkonzept Erschließung Museumslandschaft Weinberg (9) 

4.3.1 Ausgangslage 

Der Entwicklung des Gesamtkonzeptes Brüder Grimm in Kassel liegt eine Studie 
THEMATA - Freizeit- und Erlebniswelten Services GmbH, Potsdam / Dr. Her-
manns, Ausstellung, Medien Transfer, Münster zu Grunde, die das Thema der 
städtebaulichen Integration und speziell die Frage der verkehrlichen Erschlie-
ßung betrachtet hat. 

Ausgangspunkt war die Prognose der Jahresbesucherzahl sowie die Prognose 
täglich zu erwartender Besucherzahlen. Die Eckdaten aus der Untersuchung 
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

 
Jahresbesucherzahl 125.000               
maximale Tagesbesucherzahl (Peak Day) 1.574                   
Tagesbesucherzahl für Kapazitätsauslegung (Design day) 1.259                   
gleichzeitig anwesende Besucher Peak day 700                      
gleichzeitig anwesende Besucher Design day 500                      
errechneter Stellplatzbedarf insgesamt 150                      
davon vorgeschlagen in TG 110                      
davon vorgeschlagen im Umfeld 40                        
Flächenbedarf Parkplätze in qm 4.000                   
Kosten Tiefgarage 1.900.000 €            
 

Der Gutachter empfahl, die Tiefgarage mit ca. 110 Plätzen als Tiefgeschoss un-
ter dem Gebäude der Brüder-Grimm-Welt am Weinberg zu bauen. Dieser 
Empfehlung wurde aus mehreren Gründen nicht gefolgt: 

4.3.2 Rahmenbedingungen der Erschließung und kritische Analyse bisheriger 
Lösungsvorschläge im direkten Umfeld der Museen 

Städtebauliche Aspekte 

Die Topographie des vorgesehenen Baufeldes für die Brüder-Grimm-Welt er-
möglicht einen Baukörper mit belichteten südlich ausgerichteten 
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Ausstellungsflächen im unteren Geschoss. Zentrales Ziel der Standortuntersu-
chungen und des Bebauungsplanes ist es, das Gebäude parkverträglich 
einzufügen. Daher sind die Fläche des Baufeldes sowie die Höhe des Gebäudes 
klar begrenzt. Der Bau der Tiefgarage hätte bei Einhaltung der Höhenbegren-
zung und angesichts der Tatsache, dass die Gründungstiefe wegen der 
geologischen Verhältnisse und des unterirdischen Stollensystems nicht tiefer als 
ca. 4 Meter unter dem Niveau der Weinbergstraße liegen darf, ein größeres 
städtebaulich nicht verträgliches Baufeld zur Folge gehabt oder bei Begrenzung 
des Baufeldes eine größere Höhe des Gebäudes.  

Verkehrliche Aspekte 

In einer Verkehrsuntersuchung im Jahre 2007 wurde im Zusammenhang mit 
Überlegungen zu einer Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes in einem wei-
ten Umkreis um den Platz insbesondere das Parkplatzangebot und dessen 
Auslastung erfasst. Insgesamt wurden 790 Parkplätze in den Bereichen Brüder-
Grimm-Platz, Friedrichstraße, Fünffensterstraße, Parkhaus Gare-du-Corps-Platz, 
Humboldtstraße, Marienstraße, Obere Karlsstraße, Weinbergstraße, Wilhelms-
höher Allee und Tiefgarage Elisabeth Krankenhaus gezählt. Aktuelle Stichproben 
zeigen, dass die seinerzeit erhobenen Daten auch heute noch die Verhältnisse 
sehr gut abbilden. Wie die nachfolgende Tabelle zum Auslastungsgrad zeigt, ist 
der gesamte Untersuchungsbereich durch einen sehr hohen Auslastungsgrad 
der Parkplätze (ca. 83 %), in Teilbereichen noch deutlich höher, gekennzeich-
net. 

 

Ort
Spitzen-
stunde

Belegung 
im 

Maximum

Parkplätze Auslastung
i. v. H.

Brüder-Grimm-Platz 09:30 74                  76                 97%
Friedrichsstraße 11:00 41                  41                 100%
Fünffensterstraße 12:00 14                  14                 100%
Parkhaus Garde-du-Corps-Platz 12:05 295                360               82%
Humboldtstraße 20:00 33                  38                 87%
Marienstraße 10:00 15                  20                 75%
Obere Karlsstraße 11:00 13                  14                 93%
Weinbergstraße 11:00 100                113               89%
Tiefgarage Elisabteh-
Krankenhaus 14:00 52                  60                 87%
Wilhelmshöher Allee 16:00 51                  54                 94%
Gesamtgebiet 11:00 652                790               83%  
 

Im gesamten Umkreis der neuen Museen finden die Besucher praktisch nur sehr 
wenige freie Parkplätze. Aus diesem Grund scheitert schon der Vorschlag des 
Gutachters der Konzeptstudie, ca. 40 Parkplätze im Umfeld unterzubringen.  

Ohne ein wirksames verkehrliches Konzept würde ohne den Bau von Parkplät-
zen ein erheblicher, nicht gebietsverträglicher Parksuchverkehr verursacht. 

Überträgt man die oben dargestellten Nachfragewerte linear auf das Tapeten-
museum bei ca. 60.000 Besuchern erhöht sich der Stellplatzbedarf um ca. 70 
Stellplatze auf insgesamt 220, die städtebaulich verträglich weder um Umfeld 
noch in einer entsprechenden Tiefgarage realisiert werden können.  
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Würde man jedoch die Tiefgaragenplätze tatsächlich realisieren, würde deren 
Benutzung für die Weinbergstraße und speziell auch für den Zufahrtsknoten 
Wilhelmshöher Allee / Weinbergstraße ein unverträgliches Ziel- und Quellver-
kehrsaufkommen auslösen.  

Für die Reisebusse mit Besuchern der Museen ist verkehrstechnisch ein Fahr-
weg Brüder-Grimm-Platz - Weinbergstraße - Humboldtstraße oder 
Sophienstraße – Wilhelmshöher Allee möglich und bei Wegnahme heutiger ge-
bührenpflichtiger Parkplätze in der Weinbergstraße auf einer Länge von ca. 30 
Metern können eine oder zwei Haltepositionen für den Ausstieg/ Einstieg einge-
richtet werden. Optimal ist diese Lösung jedoch nicht. 

Finanzielle Aspekte 

Die finanziellen Mittel der Stadt Kassel für die Entwicklung der Museumsland-
schaft insgesamt und den Bau der Brüder-Grimm-Welt im Besonderen sind 
durch die Haushaltsvorgaben eng begrenzt. Dieser finanzielle Rahmen lässt den 
Bau einer Tiefgarage nicht zu. Im Übrigen hat das Land Hessen im Zuge der 
Projektentwicklung für die Vorhaben am Weinberg deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass der Bau einer Tiefgarage für das Tapetenmuseum nicht erwogen 
wird und auch keine finanzielle Beteiligung für eine Garage unter dem Gebäude 
der Brüder-Grimm-Welt. 

Ergebnis 

Damit steht fest, dass aus städtebaulichen, verkehrlichen und finanziellen Er-
wägungen ein gänzlich anderes Erschließungskonzept für die Besucher der 
beiden Museen erforderlich ist. 

4.3.3 Integriertes Gesamtkonzept zur Erschließung der Museen am Weinberg 

Das integrierte Erschließungskonzept beinhaltet drei Komponenten: ÖNPV, Rei-
sebusse und motorisierter Individualverkehr. Es verbindet die städtebaulichen, 
verkehrlichen und touristische Ziele zur Entwicklung der Museumslandschaft. 
Und es baut darauf auf, dass in Zeiten moderner Kommunikation per Internet 
die beiden Museen umfassend präsentiert werden, insbesondere auch hinsicht-
lich der verkehrlichen Erreichbarkeit, und dieses Angebot wie heute üblich von 
fast allen Besuchern vor dem Besuch genutzt wird.  

ÖPNV  

Die Doppelhaltestelle Rathaus und Rathaus / Fünffensterstraße gehört zu den 
am besten angedienten Haltstellen im Raum nördlich Frankfurt und südlich 
Hannover im städtischen und regionalen Verkehr. In fußläufiger Entfernung von 
ca. 400 Metern verfügt der neue Museumsstandort damit über eine exzellente 
ÖPNV–Erschließung. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, eine zusätzliche 
Haltstelle auf der Wilhelmshöher Allee zwischen den jetzigen Haltestellen Wei-
gelstraße und Rathaus einzufügen, die die Erreichbarkeit des 
Museumsstandortes noch weiter verbessert. 
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Reisebusse 

Diese Besucher sind eine sehr wichtige Zielgruppe, die sich dadurch auszeich-
net, dass die Reise in der Regel sorgfältig geplant wird und dazu alle 
verfügbaren Standortinformationen abgerufen werden. Das Konzept sieht vor, 
die östlich vor dem Landesmuseum an der Weinbergstraße befindlichen Längs-
parkplätze auf einer Länge von 30 Metern zu einer Halteposition für Reisebusse 
umzugestalten. Die Abfahrt kann dann über die Obere Karlsstraße erfolgen. 
Zentraler Parkplatz ist der Busparkplatz am Ottoneum (Papin Platz), der über 
ausreichende Kapazitäten verfügt. 

PKW 

Grundlage des Konzeptes ist ein Ziel und ein Faktum. Ganz anders als z.B. bei 
Freizeitparks außerhalb städtischer Gebiete oder speziellen kommerziellen Son-
dernutzungen im städtischen Bebauungsgefüge, die in der Regel ausschließlich 
für den Besuch der Nutzung angefahren werden (rein und raus), besteht das 
Ziel, die Museen und ihre Stadt zu verbinden. Es ist ausdrücklich erwünscht, 
dass auswärtige Museumsbesucher die Stadt besuchen und wahrnehmen und 
dabei auch Einkäufe tätigen. Die punktgenaue Anfahrt ist somit ausdrücklich 
nicht erwünscht. 

Faktum ist, dass die Kasseler Parkhäuser in der Innenstadt noch museumsnah 
liegen und auch zu Zeiten der höchsten Tagesbelegung über ausreichende Ka-
pazitäten verfügen, wie eine Zählung in der 34. Woche 2010 zeigt.  

Die Daten: 1. freie Parkplätze Innenstadt insgesamt, 2. freie Parkplätze Tiefga-
rage Friedrichplatz, 3. und 4. räumliche und zeitliche Distanzen Parkhäuser – 
Museen sind nachfolgend dargestellt: 
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Zählpunkte in den 34. Woche 

Freie Parkplätze Innenstadt 
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Anmerkung: Da an mehreren Tagen der Woche gezählt wurde, wurden die Stunden den aufsteigenden Werten 
der freien Parkplätze zugeordnet, so dass sich die Stundenwerte wiederholen; sie repräsentieren unterschied-
liche Tage 

 

von  … nach   in 
Meter

Landes-
museum

Museum für 
Sepulkral-

kultur

Stadt-
museum

Neue 
Galerie
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documenta 
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Orangerie Naturkunde-
museum

BGM 
Weinberg

Parkhaus 
Garde-du-

Corps-Platz
300 630 270 500 660 780 1000 890 570

Parkhaus Neue 
Fahrt

350 720 230 480 570 680 890 760 660

Parkhaus 
Galeria Kaufhof

510 860 450 630 420 600 730 600 800
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590 920 620 440 100 100 310 70 860

Räumliche Distanzen Parkplätze - Innenstadtmuseen
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Zeitliche Distanzen Parkplätze - Innenstadtmuseen

 
Es zeigt sich somit, dass die Infrastruktur für den Ruhenden Verkehr in attrakti-
ver Lage zum Museum und städtebaulich und verkehrlich integriert bereits 
vorhanden ist und nicht städtebaulich unverträglich zusätzlich erstellt und fi-
nanziert werden muss. 
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Marketingunterstützung 

Diese infrastrukturelle Basis kann sich nun ein modernes Marketing zunutze 
machen, in dem z.B. in einem gemeinsamen Ticket die Kombination von Muse-
umsbesuch und Parken angeboten wird, wobei preisliche Optimierungen 
ausschließlich für Museumsbesucher durch Rabatte beim Parken denkbar sind. 

Im Mittelpunkt des Marketings sollte die Tiefgarage Friedrichsplatz gestellt wer-
den, die zu keinem Zeitpunkt der Zählung weniger als ca. 500 freie Parkplätze 
aufwies und bei deren Nutzung der landschaftlich reizvolle Fußweg über die 
Schöne Aussicht vorbei am Palais Bellevue und der Neuen Galerie und über die 
Brücke der Frankfurter Straße zum Weinberg empfohlen werden kann („Weg 
der Museen“). (9) 

Beispiel Kombiticket 

Ein Beispiel für die gelungene Umsetzung eines derartigen Kombiticket-
Konzeptes ist die Stadt Dresden: Ausgangspunkt für den Besuch der staatlichen 
Kunstsammlungen ist die wenige Gehminuten entfernte Tiefgarage Frauenkir-
che/Neumarkt, in der beim Besuch einer dieser Ausstellungen zentral, 
komfortabel und vergünstigt geparkt werden kann – bis zu 24 Stunden für nur 
5 Euro. Das dafür benötigte Rabatt-Ticket ist nach dem Museumsbesuch an den 
Kassen aller Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erhältlich 
(www.q-park.de/BeiQParkparken/Dresdengenie%c3%9fenfairgunstigtparken 
/tabid/1519/language/de-DE/Default.aspx). 

4.3.3 Wegeverbindungen 

Die Fußwege im Plangebiet und ihre Verbindungen mit dem umgebenden We-
genetz sind in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: 

- Die geplanten Museumsstandorte sollen als Teile einer „Museenkette“ ver-
standen werden, die vom Ottoneum bis zum Museum für Sepulkralkultur 
aufgereiht ist. Essenzieller Bestandteil dieses Konzeptes ist eine gut auf-
findbare, komfortable und behindertengerechte Fußwegeverbindung 
zwischen diesen Standorten, die entlang der Schönen Aussicht über die 
Fußgängerbrücke zum Henschelgarten führt. 

- In Zusammenhang mit dem oben vorgestellten Konzept der Parkhausnut-
zung wird eine sichere, kurze und komfortable Wegeführung zwischen 
diesen Parkhäusern und den Museumsstandorten erforderlich. 

- Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV kann mit der Öffnung des Zugangs von 
der Frankfurter Straße aus über die Weinbergterrassen und Treppenanlage 
deutlich verbessert werden, indem sich die Entfernung zur Haltestelle Am 
Weinberg auf nur ca. 300 m Fußweg verkürzt.  

- Die Öffnung des Weges über die Weinbergterrassen und Treppenanlage er-
schließt eine neue und wichtige Wegeverbindung Weinbergstraße – 
Karlsaue. 

- Das Spazierwegenetz innerhalb der Parkanlage sollte mit der Wegeführung 
im Bereich der Museumsstandorte verknüpft werden. Ein Konzept der Ver-
legung der Fußwege im Plangebiet und ihrer Anschlüsse an das angren-
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zende Wegenetz ist im Zielkonzept und Grünordnungsplan des Fach-
beitrages (10) dargestellt. Danach werden durchgängige Wegeverbin-
dungen in ost-westlicher und nord-südlicher Richtung sowie zusätzliche 
Anknüpfungspunkte an das Wegenetz des Fürstengartens geschaffen. 

Im Hinblick auf eine behindertengerechte Wegeverbindung zwischen der Neuen 
Galerie und den Museen auf dem Weinberg wird vorgeschlagen, die vorhandene 
Fußgängerbrücke über die Frankfurter Straße behindertengerecht auszubauen. 
Für den Einbau eines Aufzuges werden nördlich oder südlich der Treppenanlage 
Flächen benötigt. 

 

 
Geplante Wegeverbindungen, Zielkonzept Fachbeitrag, Stadt Kassel/Wette+Küneke (10) 

4.4 Natur und Landschaft 

Aus dem Grünordnerischen Fachbeitrag (10) S. 20 u. 23: 

Aus Umweltsicht sollte der derzeitige Bestand in seinen ökologischen Grundzü-
gen beibehalten und vorhandene Defizite und Beeinträchtigungen reduziert 
werden. 

Folgende Ziele sind anzustreben: 

-  Erhalt und Pflege des Baumbestandes und Ersatz abgängiger Gehölze durch 
Neupflanzungen, 

-  Erhalt, Pflege und Entwicklung seltener Tier- und Pflanzenarten, 

-  Bepflanzung des freigestellten Südhanges im Kontext mit der Nutzung als 
Weinberg, 
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-  Freigabe des Südhanges für die Erholungsnutzung in Ergänzung zum Wein-
bergplateau mit Komplettierung des Wegenetzes, 

-  Erhalt der baulichen Anlagen des Kulturdenkmals wie Stützmauern, Sub-
struktionsbögen, Pavillons, Treppen und Pergolen. [...] 

Das stadtplanerische Ziel der Bebauung des Weinberg-Areals steht dem oben 
geschilderten anzustrebenden Zustand entgegen. Gleichwohl sind die o. g. Ziel-
setzungen zumindest in Teilbereichen umsetzbar und durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan verbindlich zu regeln. 

Darüber hinaus gilt es, die Beeinträchtigungen durch die beabsichtigte Nut-
zungsänderung wo möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Nachfolgend 
beschriebene Maßnahmen sind geeignet, mögliche Beeinträchtigungen zu redu-
zieren: 

-  Erhalt und ggf. Sanierung der Brunnen- und Treppenanlagen, 

-  Erhalt geschützter Arten, 

-  weitgehender Erhalt wertvoller Bäume, 

-  landschaftliche Einbindung von entstehender Bebauung in die Umgebung; 
Gestaltung der Neubauten als „Gebäude im Park“ 

-  Freihaltung der Geländekante des südlichen Weinbergparks entlang der 
Pergola von entstehender Bebauung; nachhaltige Sicherung des Standortes 
für den vorhandenen Großbaumbestand 

- Stärkung der freiraumbezogenen Erholungsnutzung durch Ausweisung zu-
sätzlicher Fußwegeverbindungen, 

- Optimierung der vorhandenen Erschließung 

-  Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der Bebauung (Lärm-
schutzfenster, emissionsquellenorientierte Nutzungszuweisung), 

-  Begrenzung der Hausbrandemissionen durch geeignete, von der Kommune 
festzulegende Maßnahmen, 

-  Rückhaltung von Niederschlagswasser. 

4.5 Vorgaben für die Realisierungswettbewerbe 

Die Empfehlungen aus dem Standortgutachten für die Vorgaben zu den geplan-
ten Realisierungswettbewerben der beiden Museen (5) S. 32ff., sind weitgehend 
in die unter 5. dargestellten Festsetzungen im Bebauungsplan eingeflossen.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans wurden weitgehend in die Liste der Vor-
gaben und Rahmenbedingungen für die Wettbewerbe aufgenommen, da sie den 
Diskussionsprozess der beteiligten Fachbehörden und –planer im Vorfeld wider-
spiegeln.  

Aus Sicht der Bauleitplanung wurden folgende Wettbewerbsvorgaben vorge-
schlagen: 
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- Festsetzungen des Bebauungsplans (Lage und Größe der Baufelder, Ge-
schossflächen, Höhenbegrenzungen, farbliche Einfügung, 
Freiflächennutzung u. a.) 

sowie darüber hinaus: 

- Rücksichtnahme auf vorhandenen Baumbestand: wertvolle Baumstandorte 
innerhalb der überplanbaren Flächen (Baufenster) sind wenn irgend möglich 
zu berücksichtigen, zu erhalten und in die Entwurfslösung einzubeziehen 

- Erhalt und Einbindung der denkmalgeschützten Freitreppen- und Brunnen-
anlage der ehemaligen Henschel-Villa 

- Bezugnahme auf die in der Freitreppenanlage erhaltene Villen-Achse 

- Freihaltung wichtiger Blickbeziehungen 

- Rücksichtnahme auf die Parkanlage durch Minimierung der Grundstücksver-
siegelung (Zugänge, Abstellplätze, Terrassen) 

- Zufahrt von der Rampenstraße 

- Anknüpfen und Weiterentwickeln des vorhandenen Parkwegenetzes  

-  Bedingte Überbaubarkeit der Elektro-Hauptversorgungsleitung im östlichen 
Teil des Baufensters für das Tapetenmuseum, Muffenbereich von Überbau-
ung freihalten oder in die Bebauung integrieren (Kellerraum von außen 
zugänglich)  

- Berücksichtigung des Lärmschutzes (Immissionen von der Frankfurter Stra-
ße). 

Der Umgang mit möglicherweise gefährdeten Baumstandorten ist im Rahmen 
der Wettbewerbsvorbereitung ggfs. mit gutachterlicher Begleitung zu klären. 
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5 Festsetzungen des Bebauungsplans  

5.1 Flächen für den Gemeinbedarf – Museum 
 (§9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Die Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
Museum umschreibt die geplante öffentliche Flächennutzung genau und schließt 
andere Nutzungen an dieser Stelle aus. Die Vorhaben sind konkret genug, um 
die Anforderungen an diese Art der Flächenfestsetzung zu erfüllen. Dichteober-
grenzen werden im vorliegenden Fall von der BauNVO nicht vorgegeben, sie 
werden anhand der konkreten Vorhaben festgelegt.  

Die Flächen für den Gemeinbedarf grenzen an die Weinbergstraße an und be-
schränken sich darüber hinaus auf die Baufenster, um den Eingriff in die 
öffentliche Grünfläche zu minimieren. 

5.1.1 Museum A (Brüder Grimm-Welt) – g – GF 3.700 m2 

Das Baufenster entspricht in etwa dem im städtebaulichen Gutachten (5) vor-
geschlagenen Baufeld und lässt mit 2.312 m2 Fläche genügend Spielraum für 
die Ergebnisse eines Realisierungswettbewerbs. Es gibt in seiner Lage die beab-
sichtigte Reihung der Museen entlang der Weinbergstraße wieder, die jedoch 
keine starre Anordnung in der Gebäudeflucht des Museums für Sepulkralkultur 
beabsichtigt und nicht als Baulinie dargestellt wird. 

Aufgrund der möglichen Gesamtlänge der Gebäude im Baufenster von mehr als 
50 m in mindestens einer Richtung muss geschlossene Bauweise festgesetzt 
werden. 

Die zulässige Geschossfläche orientiert sich an den Ergebnissen des Gesamt-
konzeptes Brüder Grimm in Kassel (3) und des Standortgutachtens (5). 

Als Höhenbezug dient die Gebäudehöhe des benachbarten Museums für Se-
pulkralkultur, die als absolute Höhenbegrenzung festgesetzt wird. Aufgrund des 
abfallenden Geländes sind im Baufenster Gebäudehöhen von ca. 13 m über Ge-
lände möglich.  

Eine Begrenzung der Geschosszahl ist nicht erforderlich, da sie im vorliegenden 
Fall keine Aussage über Nutzugsdichten verspricht und im Zusammenhang mit 
der räumlichen Innenorganisation von Museen eher hinderlich ist. 

Das Baufenster hält zu den als zu erhaltend festgesetzten Baumstandorten Ab-
stand, um eine Gefährdung durch bauliche Eingriffe im Wurzelbereich zu 
vermeiden. Wertvolle Baumstandorte innerhalb der Baufenster sind wenn ir-
gend möglich zu berücksichtigen, zu erhalten und in eine Bebauung 
einzubeziehen. 

5.1.2 Museum B (Tapetenmuseum) – g – GF 3.000 m2 

Die Erläuterungen in 5.1.1 gelten analog auch für das Baufenster Museum B. 
Als Höhenbezug dient hier die Gebäudehöhe des benachbarten Elisabeth-
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Krankenhauses. Zusätzlich wird die Höhenlage im Baugrund begrenzt, um Ab-
stand zu einzelnen tektonisch empfindlichen Gewölben der Felsenkeller unter 
diesem Baufenster zu halten.  

Zu beachten ist die in der nordöstlichen Ecke des Baufensters eingeschränkte 
Überbaubarkeit im Bereich der 110-kV-Trasse einschließlich Muffen (siehe 3.4.7 
und 5.5.1).  

5.2 Stellplätze 

Auf den Flächen für Gemeinbedarf sind oberirdische Kfz-Stellplätze und Garagen 
nicht zulässig. Davon ausgenommen sind Pkw-Stellplätze für Behinderte. Auf 
der öffentlichen Grünfläche sind Kfz-Stellplätze generell nicht zulässig. Damit 
soll klargestellt werden, dass Kfz-Stellplätze nicht mit den Qualitäten der unter 
Denkmalschutz stehenden Parkanlage verträglich sind und sich auch nicht im 
Nahbereich der Museumsgebäude anlagern sollen.  

Es sind keine Pkw-Stellplätze im Sinne von §1 und 2 der Stellplatzsatzung der 
Stadt Kassel herzustellen. Ausgenommen hiervon sind Stellplätze für Behinder-
te. Wie unter 4.3 dargelegt, stehen ausreichend Parkplätze in den nahe 
gelegenen Parkhäusern zur Verfügung. 

5.3 Grünordnung 

Die nicht für den Gemeinbedarf festgesetzten Flächen werden entsprechend 
dem bisher geltenden Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche der Zweckbe-
stimmung Parkanlage beibehalten. 

In den Flächen für Gemeinbedarf sind mindestens 70% der Grundstücksfreiflä-
chen als Grünflächen (Vegetationsflächen) zu erhalten oder herzustellen und 
dauerhaft zu pflegen. 

Wege und ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind so herzustellen, dass 
Regenwasser versickern kann z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasenfu-
genpflaster, Schotterrasen, wassergebundenen Decken. Ergänzend kann die 
Entwässerung der Flächen in angrenzende Pflanzflächen erfolgen. 

Den Empfehlungen des Grünordnerischen Fachbeitrages (10) S. 24 folgend 
werden weitere Festsetzungen zu grünordnerischen Belangen getroffen: 

- Die öffentlichen Grünflächen der Zweckbestimmung Parkanlage sind nach 
Maßgabe der öffentlichen Parkverwaltung zu schützen, zu pflegen und zu 
entwickeln, 

- Fußwege in der öffentlichen Grünfläche sind mit wassergebundener Wege-
decke auszuführen, 

- die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Bäume sind dauer-
haft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen, 
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- die in der Planzeichnung festgesetzten Baumpflanzungen sind mit standort-
gerechten einheimischen Laubbäumen 1. Ordnung (Stammumfang mind. 
18-20, 3xv, mDb) auszuführen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen, 

-  die Grundstücksfreiflächen sind in die angrenzende, durch weitläufige Ra-
senflächen sowie markante Einzelbäume geprägte Parkanlage zu 
integrieren. Kleinteilige Bepflanzungen sowie Einfriedungen jeglicher Art 
sind unzulässig. 

Abweichend von den Empfehlungen des Fachbeitrages werden folgende als zu 
erhaltend vorgeschlagene Baumstandorte nicht in die Plandarstellung aufge-
nommen: 

- Silberahorn östlich neben ehemaliger Henschelvilla (Baum Nr. 10 im Grün-
ordnungsplan), da sich dieser Standort im Bereich des geplanten 
Baufensters der Grimm-Welt befindet, 

- Eiche im östlichen Teil des Plangebietes (Baum Nr. 11 im Grünordnungs-
plan), da sich dieser Standort im Bereich des geplanten Baufensters des 
Tapetenmuseums befindet. Eine Rücksichtnahme durch Einhaltung von Ab-
ständen zum Wurzelbereich würde aufgrund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse das Baufenster übermäßig einschränken, es bestünde ein gro-
ßes Risiko für ein frühzeitiges Absterben des Baumes bzw. erhöhte 
Verkehrsicherungsrisiken. Zudem erschweren die problematischen Boden-
Wasserverhältnisse (vgl. (10) 4.2) die nachhaltige Sicherung des Baumes. 

In der konkreten Umsetzung ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass zumindest 
der Baumstandort Nr. 10 erhalten werden kann. Allgemein wird den Realisie-
rungswettbewerben für die Museen als Vorgabe aufgegeben, wertvolle 
Baumstandorte innerhalb der überplanbaren Flächen (Baufenster) wenn irgend 
möglich zu berücksichtigen, zu erhalten und in die Entwurfslösung einzubezie-
hen (siehe 4.5). 

Die im Fachbeitrag vorgeschlagenen Baufenster und Flächenfestsetzungen für 
den Gemeinbedarf weichen von den Vorgaben des Standortgutachtens (5) ab 
und werden nicht übernommen. 

5.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

5.4.1 Elektro-Hauptversorgungsleitung 

Wie unter 3.4.7 beschrieben, verläuft im Bereich des geplanten Baufensters 
Museum B eine Elektro-Hauptversorgungsleitung im Betonkanal von der Wein-
bergstraße zur Frankfurter Straße. Der Verlauf der Trasse ist im Plan 
gekennzeichnet (Hauptversorgungsleitung unterirdisch – Elektro). In Zusam-
menhang mit der geplanten Grundstücksveräußerung in diesem Bereich an das 
Land Hessen als Träger des Tapetenmuseums wird vorsorglich ein 3 m breiter 
Streifen als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Städtischen Werke AG zu 
belastend festgesetzt. 
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5.4.2 Zufahrt Rampenunterseite 

Wie in 3.4.5 beschrieben, verläuft am westlichen Rand des Geltungsbereiches 
eine Zuwegung zur Unterseite der aufgeständerten Straße „Am Weinberg“. Die-
ser Weg wird für die Instandhaltung der Straßenrampe benötigt. Zur Sicherung 
der Zuwegung wird ein einzutragendes Wegerecht von ca. 3 m Breite zu Guns-
ten der Stadt Kassel im Bebauungsplan dargestellt.  

5.5 Gebäudegestaltung 

Die Farbgestaltung der Fassadenflächen von Neubauten in den Flächen für den 
Gemeinbedarf soll sich in die Umgebung des Gartendenkmals Henschelgarten 
verträglich und zurückhaltend einfügen. Im Baugenehmigungsverfahren ist ein 
Farb- und Materialkonzept der Gebäudeoberflächen vorzulegen und mit der Ge-
nehmigungsbehörde abzustimmen. 

Mit dieser Festsetzung soll der Rücksichtnahme eines Neubaues auf die Qualitä-
ten des Gartendenkmals, den wertvollen Baumbestand und die exponierte Lage 
des Standortes im Stadtbild Rechnung getragen werden. 
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6 Gesamtabwägung  

6.1 Öffentliches Interesse 

Das öffentliche Interesse an der Planung ergibt sich aus der öffentlichen Funkti-
on und Nutzung der geplanten Museen und der vorhandenen Parkanlage. 

6.2 Eingriffsvermeidung 

Die Vermeidung eines Eingriffs an dieser Stelle würde in der Gesamtschau zu 
wesentlich schlechteren Ergebnissen führen, nämlich zur Umsetzung der Muse-
umspläne an Standorten, die von den vorbereitenden Untersuchungen (siehe 
2.4) als suboptimal erkannt wurden, oder die Aufgabe der Pläne zur Umsetzung 
der Museumskonzepte. 

6.3 Planungsalternativen 

Sich wesentlich unterscheidende Lösungen gemäß § 3 BauGB wurden bereits in 
verschiedenen Studien und Gutachten untersucht und bewertet (siehe 2.4). 

6.4 Auswirkungen der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird der Neubau von zwei Museen 
auf dem Weinberg mit zusammen 6.700 m2 Geschossfläche und ca. 5.600 m2 
Nutzfläche ermöglicht.  

Die bereits vorhandene Flächenfestsetzung von 4.706 m2 Mischgebiet wird 
durch zwei Flächen für den Gemeinbedarf der Zweckbestimmung kulturelle Ein-
richtung von zusammen 5.133 m2 an den geplanten Museumsstandorten 
ersetzt.  

Bei Umsetzung des Bebauungsplans ist mit folgenden Auswirkungen zu rech-
nen: 

- Die geplanten Museumsneubauten werden planungsrechtlich gesichert, 

- im östlichen Teil des Plangebietes wird öffentliche Grünfläche der Zweckbe-
stimmung Parkanlage neu festgesetzt, 

- die überbaubare Grundfläche vergrößert sich um 1.660 m2 (59%), 

- die zulässige Geschossfläche vergrößert sich um 1.053 m2 (19%), 

- es werden 12 gegenüber 37 Baumstandorten im bisher geltenden Bebau-
ungsplan I/32 durch Festsetzung gesichert,  
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- bei maximaler Überbauung der Baufenster entfallen 19 vorhandene Bäume, 
2 Baumpflanzungen kommen durch Festsetzung hinzu. 

6.5 Verhältnismäßigkeit 

Das stadtwirtschaftlich und städtebaulich zu erwartende Ergebnis steht in ver-
tretbarem Verhältnis zu dem von der Stadt Kassel zu leistenden Aufwand. 
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7 Sonstige planungsrelevante Angaben  

7.1 Flächen 

Gebietsfestsetzungen B-Plan I/32 
(2003) 

B-Plan I/31 
(neu) 

Veränderung 
 

Mischgebiet – o – IV – 0,4/1,2 4.706 m2   

Fläche Gemeinbedarf – Museum A  2.890 m2  

Fläche Gemeinbedarf – Museum B  2.243 m2  

Öffentliche Grünfläche 13.215 m2 12.788 m2 - 427 m2 

Geltungsbereich 17.921 m2 17.921 m2  

 

Grundflächen B-Plan I/32 
(2003) 

B-Plan I/31 
(neu) 

Veränderung 
 

Grundfläche 1:    

Mischgebiet GRZ 0,4 1.882 m2   

Fläche Gemeinbedarf – Museum A  2.312 m2  

Fläche Gemeinbedarf – Museum B  1.895 m2  

Summe: 1.882 m2 4.207 m2 +2.325 m2 

Grundfläche 2:    

Mischgebiet GRZ 0,4*1,5 2.824 m2   

Fläche Gemeinbedarf – Museum A  2.485 m2  

Fläche Gemeinbedarf – Museum B  1.999 m2  

Summe: 2.824 m2 4.484 m2 +1.660 m2 

Grundfläche 1: nur Gebäude 

Grundfläche 2: einschließlich Stellplätze, Zufahrten etc. gem. §19 (4) BauNVO 

Geschossflächen B-Plan I/32 
(2003) 

B-Plan I/31 
(neu) 

Veränderung 
 

Mischgebiet GFZ 1,2 5.647 m2   

Fläche Gemeinbedarf – Museum A  3.700 m2  

Fläche Gemeinbedarf – Museum B  3.000 m2  

Summe: 5.647 m2 6.700 m2 +1.053 m2  
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7.2 Bodenordnung 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Flurstücksanteile: 

 

Flurstück Flur Lage Fläche ca. m2 Eigentümer 

178/2 10 Weinbergstraße 17.921 Stadt Kassel 

Summe Geltungsbereich 17.921  

 

Es ist kein Grunderwerb durch die Stadt Kassel erforderlich.  

Gemäß Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung soll dem Land 
Hessen für den Bau des Tapetenmuseums eine entsprechende städtische 
Grundstücksfläche auf dem Weinberg im Tausch zum Erwerb des nördlichen 
Torwachtgebäudes durch die Stadt Kassel angeboten werden. 

7.3 Kosten 

Mit Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplans entstehen der Stadt Kassel 
folgende Kosten: 

 

Maßnahmen Kosten (€) 

Planungskosten: Bebauungsplan, Fach-
beitrag Grün+Umwelt 

25.000 

Kosten landschaftspflegerischer Maß-
nahmen: Wegebau, Baumpflanzungen, 
Rasenansaaten, Ausstattungselemente 
(10) S. 25 

178.000 

Summe: 203.000 
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8 Verfahrensübersicht 

Datum Verfahrensschritt 

03.11.2008 Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung 

07.-18.09.2009 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 
1 BauGB 

01.-30.09.2009 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB 

10.-28.01.2011 Erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§3 Abs. 1 BauGB 

07.02.2011 Beschluss der Ergebnisse des Standortgutachtens (5) als 
Grundlage des weiteren Verfahrens durch die Stadtver-
ordnetenversammlung 

17.02.2011 Vorstellung des Bebauungskonzeptes im Ortsbeirat Mitte 

22.02.-25.03.2011 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB 

12.09.-14.10.2011 Beteiligung der Öffentlichkeit (Offenlegung) gemäß      
§3 Abs. 2 BauGB 
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Bebauungsplan Nr. I/31 Museumspark Weinberg 
Festsetzungen durch Text 

Planungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 1 BauGB i. V. mit BauNVO) 

0 Allgemeines 

 Der Bebauungsplan Nr. I/32 1. Änderung „Weinberg“ der Stadt Kassel vom 27.08.2003 
wird innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans aufgehoben. 

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 15 BauGB, §11 BauNVO   

1.1 Fläche für den Gemeinbedarf (§9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB): Die Flächen für den Gemeinbedarf 
dienen der Zweckbestimmung Museum. 

1.2 Im Baufenster Museum A darf die Geschossfläche gemäß § 20 BauNVO insgesamt 3.700 
m2, im Baufenster Museum B insgesamt 3.000 m2 nicht überschreiten. Die Geschossflä-
che von Garagengeschossen gemäß §21a (1) BauNVO wird nicht auf die festgesetzte zu-
lässige Geschossfläche angerechnet. 

1.3 Im Baufenster Museum A darf die Gebäudehöhe 199,0 m ü. NHN. nicht überschreiten. Im 
Baufenster Museum B darf die Gebäudehöhe 192,0 m ü. NHN. nicht überschreiten.  

1.4 Im Baufenster Museum B darf die Oberkante Bodenplatte des untersten Geschosses 
176,8 m ü. NHN. nicht unterschreiten. 

2 Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

2.1 Auf den Flächen für Gemeinbedarf sind oberirdische Kfz-Stellplätze und Garagen nicht 
zulässig. Davon ausgenommen sind Pkw-Stellplätze für Behinderte.  

2.2 Auf der öffentlichen Grünfläche sind Kfz-Stellplätze nicht zulässig. 

3 Grünflächen (§9 Abs. 1 Nr. 15 Abs. 2 BauGB) 

 Die öffentlichen Grünflächen der Zweckbestimmung Parkanlage sind nach Maßgabe der 
öffentlichen Parkverwaltung zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 

4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§§1a und 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 Fußwege in der öffentlichen Grünfläche sind mit wassergebundener Wegedecke auszu-
führen. 

5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

5.1 Das Flurstück 178/2 ist im gekennzeichneten Bereich mit einem Leitungsrecht zugunsten 
der Städtischen Werke AG zu belasten. 

5.2 Das Flurstück 178/2 ist am westlichen Rand des Geltungsbereiches mit einem Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Stadt Kassel zu belasten. 

6 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 
1 Nr. 25 BauGB) 

6.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Bäume sind dauerhaft zu pflegen, 
zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

6.2 Die in der Planzeichnung festgesetzten Baumpflanzungen sind mit standortgerechten ein-
heimischen Laubbäumen 1. Ordnung (Stammumfang mind. 18-20, 3xv, mDb) auszufüh-
ren, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Baurechtliche Festsetzungen gemäß § 81 Hessische Bauordnung i. V. mit §9 Abs. 4 
BauGB 

7 Dächer und Fassaden (§ 81 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 HBO) 

7.1 Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind zulässig und müssen sich in die Gestaltung 

Anlage 4 
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der Dächer bzw. Fassaden einfügen. 

7.2  Die Farbgestaltung der Fassadenflächen von Neubauten in den Flächen für den Gemein-
bedarf soll sich in die Umgebung des Gartendenkmals Henschelgarten verträglich und zu-
rückhaltend einfügen. Im Baugenehmigungsverfahren ist ein Farb- und Materialkonzept 
der Gebäudeoberflächen vorzulegen und mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

8 Stellplätze (§81 Abs. 1 Nr. 4 HBO) 

 Es sind keine Pkw-Stellplätze im Sinne von §1 und 2 der Stellplatzsatzung der Stadt Kas-
sel herzustellen. Ausgenommen hiervon sind Stellplätze für Behinderte. 

9  Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

9.1 Die Grundstücksfreiflächen sind in die angrenzende, durch weitläufige Rasenflächen so-
wie markante Einzelbäume geprägte Parkanlage zu integrieren. Kleinteilige Bepflanzun-
gen sowie Einfriedungen jeglicher Art sind unzulässig. 

9.2 In den Flächen für Gemeinbedarf sind mindestens 70% der Grundstücksfreiflächen als 
Grünflächen (Vegetationsflächen) zu erhalten oder herzustellen und dauerhaft zu pflegen. 

9.3 Wege und ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind so herzustellen, dass Regenwas-
ser versickern kann z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasenfugenpflaster, Schotter-
rasen, wassergebundenen Decken. Ergänzend kann die Entwässerung der Flächen in an-
grenzende Pflanzflächen erfolgen. 

 

Hinweise 

Bombenabwurfgebiet: 

Die Auswertung der beim Hessischen Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat 
ergeben, dass sich der Geltungsbereich in einem Bombenabwurfgebiet befindet. Vom Vorhan-
densein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. In den Bereichen, in de-
nen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe 
von mind. 4 m durchgeführt wurden sowie bei Abbrucharbeiten sind keine Kampfmittelräum-
maßnahmen notwendig. Eine Kampfmittelnachsuche für den Bereich „Museum A“ ist bereits im 
Jahr 2007 erfolgt, da die Fläche bisher als gewerbliche Baufläche im Bebauungsplan Nr. I/32 
festgesetzt war. Unterlagen hierzu liegen dem Liegenschaftsamt der Stadt Kassel vor. Bei allen 
anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, gegebenen-
falls nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der geplanten Bauarbeiten auf den Grundstücks-
flächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grund-
sätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, 64278 Darmstadt, 
kmrd@rpda.hessen.de. 

Elektro-Hauptversorgungsleitung: 

Von der Ecke Weinbergstraße/Treppenanlage verlaufen über den östlichen Teil des Plangebiets 
Elektro-Hauptversorgungsleitungen in einem Schutzrohr DN 1200 bergab zur Frankfurter Stra-
ße. Es handelt sich dabei um eine 110-kV-Trasse, die nicht umgelegt werden kann und durch 
Gestattungsvertrag von 2007 zwischen der Stadt Kassel und den Städtischen Werken AG gesi-
chert ist. Das Schutzrohr beginnt ca. 10 m südlich der Weinbergstraße und ca. 6 m westlich 
des WC-Häuschens und liegt mit seiner Oberkante auf ca. 179,65 m ü. NHN. Das Schutzrohr 
kann, soweit statische Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind, überbaut werden. Vor dem 
Schutzrohr befinden sich die Kabelmuffen, zu denen der Zugang jederzeit gewährleistet sein 
muss. 

Heilquellenschutzgebiet: 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung zum „Heilquel-
lenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wilhelmshöhe 3’ in der Gemarkung 
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Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der 
Zone B2 sind Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, geneh-
migungspflichtig. 

Kulturdenkmal: 

Der Weinberg ist als Gartendenkmal gemäß §2 Abs. 1 HDSchG eingetragen (Denkmaltopogra-
fie "Stadt Kassel I" S. 103ff.). Die Gartentreppenanlage der ehemaligen Henschel-Villa, das 
Nebengebäude an der östlichen Ecke des Geltungsbereichs, sowie die Eiskeller und Bunker 
unter dem Weinberg sind Kulturdenkmäler gemäß §2 Abs. 1 HDSchG (Denkmaltopografie 
"Stadt Kassel II" S. 390ff). Das Kultur- und Gartendenkmal „7000 Eichen“ ist nicht betroffen. 

Stellplatzsatzung: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und Ge-
staltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder 
für das Gebiet der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 



Rechtsgrundlagen (Stand April 2011)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.04.2011 (BGBl. I S. 619).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten 
am 01. März 2010.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. 
August 2010 (BGBl. I S. 1163).
Bundes-Immisionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1728).
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. 
Dezember 2010, in Kraft getreten am 29. Dezember 2010.
Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 25.11.2010 (GVBl. I S. 429).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), in Kraft getreten am 
24.12.2010.
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 06.10.2010 
(GVBl. I S. 313, 319).
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler (DSchG HE 1974) in der Fassung vom 05.09.1986 
(GVBl. I, S. 262), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.03.2010 (GVBl. I, S. 72, 
80).
Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)  in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Festsetzungen nach Planzeichenverordnung
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(§ 9 Abs. 1(5) BauGB) 
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(§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
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Vorlage Nr. 101.17.523  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 
"Sondergebiet-Läden-Fuldatalstraße" 
(Beschluss über den Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen aus der Offenlage 
und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
1. „Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) zur 

Vorhaben- und Erschließungsplanung auf den Grundstücken Wolfsangerstraße 100 und 
Fuldatalstraße 83 zwischen dem Vorhabenträger Fa. Edeka und der Stadt Kassel wird 
zugestimmt. 
 

2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 13 a BauGB der Stadt Kassel Nr. VI/12 
‚Sondergebiet-Läden - Fuldatalstraße‘ wird zugestimmt. 
 

Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 2 wird zugestimmt. 
 

Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/12 ‚Sondergebiet-Läden -Fuldatalstraße‘ wird 
nach § 10 BauGB als Satzung beschlossen.“ 

 
 
 
Dem Ortsbeirat Wolfsanger-Hasenhecke wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 13.06.2012 zur 
Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 14.06.2012 und 
18.06.2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), die Begründung 
(Anlage 3), die Festsetzungen durch Text (Anlage 4), eine Verkleinerung der Planzeichnung 
einschließlich Legende (Anlage 5) sowie der Durchführungsvertrag Edeka  
(Anlage 6) sind beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.524  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/8  
"Am Donarbrunnen 18"  (Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. VIII/8 „Am 
Donarbrunnen 18“ gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) wird zuge-stimmt. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13 a BauGB durchgeführt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines Einfamilienwohngebäudes im rückwärtigen 
Bereich des Grundstücks Am Donarbrunnen 18. 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Straße ‚Am Donarbrunnen‘, die östliche und 
westliche Grundstücksgrenze und eine gedachte nördliche Linie im Abstand von ca. 85 m zur 
Straßenbegrenzungslinie.“ 

 
 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 14. Juni 2012 und 
18. Juni 2012 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und der Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 2) sind 
beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.414  Kassel, 21. März 2012 
 
 
 
Fahrradboxen 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gab es in Kassel bereits Überlegungen, solche Fahrradboxen zu installieren? 
 

2. Gab es Gespräche mit potentiellen Betreibern solcher Fahrradboxen? 
 

3. Welche Standorte kämen aus Sicht des Magistrats infrage? 
 

4. Wie hoch schätzt der Magistrat den Bedarf in Kassel ein? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.415  Kassel, 21. März 2012 
 
 
 
Sachstand Umbau Eissporthalle 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie ist der Sachstand bezüglich des angekündigten Eishallen-Umbaus? 
 

2. Welche Gespräche gab es seit der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung zur 
Realisierung des Technischen Rathauses  diesbezüglich zwischen Stadt, Salzmann-
Investor und Eishallen-Eigentümer? 

 
3. Liegen dem Magistrat außer den bekannten Absichtserklärungen mittlerweile konkrete 

Umbauplanungen vor? 
 

4. Mit welchem Zeitraum rechnet der Magistrat bis zu einem Umbau der Eissporthalle in eine 
Multifunktionsarena? 

 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.416  Kassel, 26. März 2012 
 
 
 
Sichere Unterführung zum Schlosspark erhalten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt die Fußgängerunterführung unter der Tulpenallee am 
Eingang des Schloßparks Wilhelmshöhe zu erhalten, unabhängig von den 
Umbauplanungen für einen Aufgang von der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 zum 
Parkplatz und Bushalt für den Bergparkbus. 

 
 

Begründung: 
 
Für die Parkbesucher, die die Straßenbahn nutzen, stellt die Unterführung einen komfortablen und 
autofreien Zugang zum Bergpark dar. Dies gilt insbesondere für Gruppen mit Kindern und 
Jugendlichen, im Winter Schlittenfahrer und Schlittschuhläufer. Sie bewährt sich gerade bei 
größeren und großen Veranstaltungen im Schloßpark – Lichterfest, Museumsfest, Sängerfest, 
Oldtimer-Rallye, Konzerten, Neujahrsfeier etc. – wenn viele Passanten und viele Kraftfahrzeuge 
zur gleichen Zeit diesen Bereich passieren müssen. Ein Überweg auf Straßenniveau würde auch 
dann, wenn er durch eine Ampel oder Verkehrspolizisten gesichert würde, einen höheren 
Unsicherheitsfaktor mit sich bringen.  
Die Planung eines neuen behindertenfreundlichen und steigungsärmeren Aufweges vom Niveau 
des Straßenbahnausstiegs zu den Parkplätzen und zur Haltestelle des Bergparkbuses steht zum 
Erhalt der Unterführung in keinem zwingenden Widerspruch. Eine Reduzierung der Steigung aus 
der Unterführung in Richtung Bergpark wäre wünschenswert und mit geringem technischen 
Aufwand auch möglich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.436  Kassel, 11. April 2012 
 
 
 
Künftige Entwicklung des ehemaligen Kinderkrankenhauses Park Schönfeld 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Informationen hat die Stadt über die künftige Entwicklung des ehemaligen 
Kinderkrankenhaus Park Schönfeld? 

2. Ist die Stadt bei den Überlegungen bzw. Planungen zur künftigen Nutzung von Grundstück 
und Gebäude beteiligt? 

3. Welche Erwartungen hat die Stadt gegenüber einem Käufer des Areals? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Bernd-Peter Doose 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.437  Kassel, 17. April 2012 
 
 
 
Personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie beurteilt der Magistrat die personelle Lage der Unteren Denkmalschutzbehörde? 
2. Wann wird die Leitungsposition der Behörde wieder besetzt? 
3. Welche fachlichen Qualifikationen wird die Stadt im Bewerbungsverfahren bevorzugt 

voraussetzen? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.443  Kassel, 23. April 2012 
 
 
 
Verbesserung der Radmobilität am Rathaus schaffen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Am Kasseler Rathaus werden so bald wie möglich im Jahr 2012 weitere überdachte 
Fahrradstellplätze mit Anschließmöglichkeit geschaffen. 

 
 

Begründung: 
 
Der Anteil des Radverkehrs soll als günstige und umweltschonende Verkehrsart ausgebaut 
werden. 
Durch die Innenhofumgestaltung des Kasseler Rathauses sind im erheblichen Umfang überdachte 
Fahrradparkplätze beseitigt worden. 
Schon zu Beginn der Frühjahrssaison stehen jetzt nicht genügend überdachte Parkplätze zur 
Verfügung. 
Vor dem Umbau reichten in den Sommermonaten die vorhandenen überdachten 
Abstellmöglichkeiten nur knapp aus, sodass für die Steigerung der Attraktivität und Förderung des 
Radverkehrs ein Kapazitätsausbau eh ansteht. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.455  Kassel, 15. April 2012 
 
 
 
Radwegenutzungspflicht 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Hat die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Kassel nach der jüngsten Klarstellung des 
Bundesverwaltungsgerichts, dass „eine Radwegenutzungspflicht […] nur angeordnet 
werden [darf], wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage 
besteht, die das allgemeine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt“ 
(Leitsatz zum Urteil BverwG 3 C 42.09), und der Mitteilung der Landesregierung darüber 
bereits im Juni 2010 die Benutzungspflichten auf Radwegen systematisch überprüft? 

2. Wenn ja, mit welchem Ergebnis und welche Maßnahmen leitet der Magistrat daraus ab? 
3. Wie ermittelt der Magistrat die Häufigkeit der Nutzung von bestimmten Radrouten? 
4. Wie wird gewährleistet, dass die ausgewiesenen Radwege im Sommer von Dreck und im 

Winter von Schnee befreit werden? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@gruene-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.497  Kassel, 30. Mai 2012 
 
 
 
Altmarkt 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie weit sind die Planungen für einen Umbau der Altmarktkreuzung? 
 

2. Wann werden die Stadtverordneten über die Gesamt- und Detailplanungen 
informiert? 

 
3. Ist für die vorgenommene Planung eine Abstimmung mit dem Land Hessen darüber 

erfolgt, ob dafür Landeszuschüsse zur Verfügung stehen? 
 

4. Wie hoch werden die Kosten für den Umbau kalkuliert? 
 

a.) Für die Stadt Kassel? 
 

b.) Wie hoch wird die Beteiligung des Landes sein? 
 

5. Wann soll mit dem Umbau begonnen werden? 
 

6. Wie lange wird für die Umbauzeit veranschlagt? 
 

7. Besteht während der Umbauzeit die Möglichkeit einer Umleitung, um eine 
Stausituation zu entschärfen? 

 
8. Wird sich nach einem Umbau eine Verschlechterung für einen der Verkehrsteilnehmer 

ergeben? 
 

a.)Wenn ja, für wen und wie sieht diese Verschlechterung aus? 
 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.498  Kassel, 30. Mai 2012 
 
 
 
Fuldabrücke/Damaschkebrücke 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. In welchem baulichen Zustand befinden sich 

 
a.) die Fuldabrücke? 

 
b.) die Damaschkebrücke? 

 
2. Ist bei beiden Brücken die Sicherheit der Statik gewährleistet? 

 
3. Hat die jahrzehntelange Belastung durch Schwerlastverkehr, ÖPNV und 

Individualverkehr, insbesondere bei der Fuldabrücke, zu einer Beeinträchtigung der 
Bausubstanz geführt? 

 
4. Muss eine oder müssen beide Brücken saniert werden? 

 
a.) Wenn ja, welche? 

 
b.) In welchem Ausmaß? 

 
c.)Wenn nein, wie lange werden die Brücken noch als sicher eingeschätzt? 

 
d.) In welchem Intervall finden dort Sicherheitsüberprüfungen statt? 

 
Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.499  Kassel, 30. Mai 2012 
 
 
 
Verkehrskonzept Niederzwehren 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie weit sind die Planungen für einen Umbau  der Frankfurter Str./Ecke Leuschner 
Str. /Ecke Credéstr., um die Verkehrssituation rund um den Bereich des dez- 
Einkaufszentrums zu verbessern? 

 
2. Wann werden die Planungen den Stadtverordneten zur Abstimmung vorgelegt? 
 
3. Besteht bei einem Umbau die Möglichkeit Zuschüsse des Landes zu beantragen? 
 
4. Wie hoch werden die Kosten für den Umbau kalkuliert? 
 
5. Wann wird mit einem Umbau zu rechnen sein und wie lange wird dieser Umbau 

dauern? 
 
6. Besteht während der Umbauzeit die Möglichkeit einer Umleitung, um eine  
 Stausituation zu entschärfen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.512  Kassel, 11. Juni 2012 
 
 
 
Ampelsteuerungen für alle Verkehrsteilnehmer optimieren 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses 
Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr über die Optimierungsmöglichkeiten zu 
berichten. 
Insbesondere interessieren: 

 Aktuelle Projekte zur Optimierung der Verkehrsführung 

 Die gegenwärtigen Taktungen und Steuerungsmöglichkeiten 
 
 

Begründung: 
 
Sicherlich nicht nur unsere Fraktion erreichen häufig Bürgeranfragen bezüglich 
unverhältnismäßiger Wartezeiten für FußgängerInnen, AutofahrerInnen und RadlerInnen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL  Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.513  Kassel, 12. Juni 2012 
 
 
 
Bike & Business 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um am Projekt 
„bike + business“ teilzunehmen. Als erster Schritt soll ein Gutachten in Auftrag gegeben 
werden, um zu ermitteln, welche Schritte notwendig sind, um das Rathaus und seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Programm aufzunehmen. Bei allen zukünftigen 
Umzugs-, Umbau- oder Neubauplanungen städtischer Ämter und Einrichtungen wird das 
Projekt „bike + business“ automatisch implementiert.  

 
 

Begründung: 
 
Zunächst werden in einer Pilotphase exemplarisch für das Rathaus die fahrradbezogene 
Infrastruktur (Abstellmöglichkeiten, Umkleide- und Duschmöglichkeiten) erhoben sowie 
Anregungen und Optimierungsvorschläge mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
den für die Liegenschaften Verantwortlichen erörtert. Darüber hinaus sollen Vorschläge zur 
Optimierung der Einbindung der Standorte in das Radverkehrsnetz der Stadt erarbeitet werden. 
Damit „bike + business“ zukünftig zu einem grundsätzlichen Baustein des betrieblichen 
Mobilitätsmanagements der städtischen Ämter und Betriebe wird, ist es generell geboten, die 
hierfür notwendigen Mittel bei Umzugs-, Umbau- oder Neubauplanungen als festen Bestandteil der 
Maßnahme zu betrachten und mit den Gesamtkosten der Maßnahme zu veranschlagen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@gruene-kassel.de
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.525  Kassel, 18. Juni 2012 
 
 
 
Anflugplan Calden - Fluglärm über Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche An- und Abflugrouten sind für den Flughafenneubau Calden geplant? 
2. In welchem Ausmaß ist Kassel davon betroffen? 
3. Wie hoch wäre die Lärmbelastung in dBA bei einem Überflugereignis in betroffenen Teilen 

der Stadt Kassel? 
4. Ist die Stadt Kassel an dem Verfahren für die Festlegung der neuen Flugrouten beteiligt? 
5. Was hat der Magistrat unternommen bzw. was will er unternehmen, um die Interessen der 

Kasseler Einwohner in diesem Verfahren zu vertreten? 
6. Es gab verschiedene Hinweise von Kasseler Bürgern aus den östlichen Stadtteilen, dass 

sie neuerdings niedrigere Flugbewegungen mit entsprechendem Lärm wahrgenommen 
haben. Gab es Veränderungen an den Anflugverfahren des Flughafens Paderborn? 

7. In welcher Höhe befinden sich die Flugzeuge im Anflug auf Paderborn, wenn sie Kassel 
tangieren? 

8. Welcher Lärm in dBA ist bei diesen Überflugereignissen am Boden in Kassel zu erwarten? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:buero@spd-fraktion-kassel.de


 
 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&) 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.527  Kassel, 19. Juni 2012 
 
 
 
Fahrradfahren in der Karlsaue 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit der Museumslandschaft Hessen Kassel (mhk) 
Verhandlungen zu führen, um das Radfahren auf den wichtigen Wegebeziehungen durch 
die Karlsaue dauerhaft zu erlauben. 

 
 

Begründung: 
 
Viele der Hauptwege in der Karlsaue werden schon heute von Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrern zum Queren genutzt. Dabei zeigt sich ein verständnis- und rücksichtsvoller 
Umgang zwischen den Radfahrerinnen und Radfahrern und den Fußgängerinnen und 
Fußgängern.  
Währen der dOCUMENTA13 ist von der mhk das Fahrradfahrern trotz des erhöhten 
Besucheraufkommens gestattet. Durch eine Fahrerlaubnis auf den Strecken der 
Hauptwegebeziehung, wie z.B. zwischen der BuGa und der Südstadt oder der Unterneustadt und 
Mitte, sollte das Fahrradfahren dauerhaft ermöglicht werden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Karin Müller MdL 
 
 
 
Anke Bergmann  Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD  Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.531  Kassel, 26. Juni 2012 
 
 
 
Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels Mobiltelefon 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, nunmehr umgehend mit der Umsetzung des 
einstimmigen Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 6.7.2009 bzgl. der 
schrittweisen Schaffung von Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels Mobiltelefon 
auf Parkplätzen der Stadt Kassel zu beginnen. Die notwendigen Voraussetzungen dafür 
sind kurzfristig zu schaffen. 
 
Der Beschluss wurde vom Magistrat nie beanstandet. Nach § 66 HGO hat der Magistrat 
diesen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auszuführen. 

 
 

Begründung: 
 
Am 6.7.2009 hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Beschluss gefasst, 
schrittweise auf allen Parkplätzen der Stadt Kassel Bezahlmöglichkeiten von Parkentgelten mittels 
Mobiltelefon zu schaffen. In einer Beschlusskontrolle vom 14.12.2009 verweist der Magistrat auf 
die Zurückstellung der Einleitung des Stadtrechtsverfahrens zur Änderung der 
Parkgebührenordnung und auf Nachfrage der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Mobilität und Verkehr am 22.2.2012 wird darauf verwiesen, dass ein entsprechender Entwurf 
vorbereitet würde. In der HNA am 22.6.2012 ließ der Magistrat nun in der HNA erklären, dass er 
den o.g. Beschluss nicht umsetzen wolle.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.532  Kassel, 21. Juni 2012 
 
 
 
Haltestelle Technikmuseum 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit der KVG Gespräche zu führen mit dem Ziel, die 
Haltestelle „Brandaustraße“ in „Brandaustraße/Technikmuseum“ umzubenennen. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Hornemann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.533  Kassel, 21. Juni 2012 
 
 
 
Vorstellung Verkehrsentwicklungsplan 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr den 
aktuellen Sachstand bezüglich des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) Region Kassel 
2030 vorzustellen. Dazu sollen Vertreter der beauftragten Büros „Planersocietät“ aus 
Dortmund sowie „Gertz, Gutsche, Rümenapp“ aus Hamburg eingeladen werden. 

 
 

Begründung: 
 
Der VEP Region Kassel 2030 wird wesentlichen Einfluss auf die Verkehrsplanung in Kassel und 
der Region in den kommenden Jahren haben. Zusammen mit der KVG, dem NVV und dem ZRK 
wurde der Auftrag für seine Erarbeitung an die Büros „Planersocietät“, Dortmund sowie „Gertz, 
Gutsche, Rümenapp“, Hamburg vergeben. Nachdem die Verkehrsdatenanalyse abgeschlossen 
wurde, wäre eine Vorstellung der bislang vorliegenden Ergebnisse und eine Erläuterung des 
weiteren Erstellungsprozesses sinnvoll. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.534  Kassel, 21. Juni 2012 
 
 
 
Zusätzliche Maßnahmen Langes Feld 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie bewertet der Magistrat die vom Ortsbeirat Niederzwehren in seiner Sitzung am 
19.03.2012 einstimmig geforderten zusätzlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Bebauung „Langes Feld“? 

 
2. Wurden über einzelne der vorgeschlagenen Maßnahmen bereits Umsetzungsgespräche 

geführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
 
3. Wie wird der Magistrat in der Sache weiter vorgehen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.535  Kassel, 21. Juni 2012 
 
 
 
Umsetzung Kompetenzregion E-Mobilität 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie ist der derzeitige Sachstand bezüglich der Umsetzung des 
Stadtverordnetenbeschlusses vom 25. Januar 2010 betreffend die Entwicklung Kassels zu 
einer Kompetenzregion Elektromobilität? 

 

2. Welche Ergebnisse kann der Magistrat vorweisen bezüglich der Schaffung einer 
flächendeckenden Ladestruktur (E-Tankstellen) im Stadtgebiet. Wie viele neue 
Ladestationen wurden eingerichtet? 

 

3. Wurden die Beschaffungsrichtlinien für städtische Fahrzeuge und die Fahrzeuge der 
Eigenbetriebe mit dem Ziel des verstärkten Einsatzes von E-Fahrzeugen modifiziert? Wenn 
ja, mit welchem Ergebnis? 

 

4. Welche weiteren Maßnahmen hat der Magistrat seit dem Stadtverordnetenbeschluss 
unternommen, um E-Mobilität zu fördern? 

 

5. Hat der Magistrat mit anderen Mitwirkungsinteressierten Gespräche geführt? Wenn ja, mit 
wem und mit welchem Ergebnis? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.536  Kassel, 21. Juni 2012 
 
 
 
Sachstand Lutherplatz 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie ist der Sachstand bzgl. der Erstellung eines Konzeptes zur Aufwertung des 
Kulturdenkmals Lutherplatz/Altstädter Friedhof? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.553  Kassel, 13. August 2012 
 
 
 
Kulturfabrik Salzmann - Mieter schützen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr und in den Ausschuss für Kultur 

(Die Überweisung in den Ausschuss für Kultur wurde mit Schreiben vom 27. August 2012 
zurückgenommen.) 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 
Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, den Vertragsabschluss zur Anmietung 
von Büroraum im Salzmann-Gebäude davon abhängig zu machen, dass der Vermieter mit 
allen bisherigen derzeitigen Mietern Vereinbarungen ausgehandelt haben wird, wo und wie 
lange und zu welchen finanziellen Bedingungen sie während der Umbauphase 
untergebracht werden und zu welchen für die Mieter tragbaren Bedingungen sie zukünftig 
in die Salzmann-Fabrik wieder zurückkehren können. Voraussetzung für derartige 
Verhandlungen muss sein, dass der Vermieter zunächst zusichert, auf jedwedes 
Räumungsverlangen nach Ablauf der Kündigungsfristen für die bisher ausgesprochenen 
Kündigungen zu verzichten. 

 
 

Begründung: 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel ist durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 101.17.268 
vom 12.12.2011 zur Anmietung von Büroraum im Salzmann-Gebäude ermächtigt worden. Bei 
allen Plänen für die Zukunft der Salzmann-Fabrik in Bettenhausen war es für die Sprecher der 
Stadtverwaltung und die Magistratsparteien SPD und Grüne eine „Selbstverständlichkeit“, dass die 
dort seit Jahrzehnten gewachsene Kulturszene erhalten bleiben solle. Bereits im Oktober 2007 
hatte die Kasseler Linke einen Antrag zur Salzmann-Nutzung um den Zusatz ergänzt, das 
soziokulturelle Angebot sicherzustellen. Dieser Antrag war damals in der 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig angenommen worden. 
 
Anfang Juli 2012 hat der Vermieter Rossing ohne jegliche vorherige Kommunikation mit den 
Betroffenen allen Kultur- und Gewerbemietern zum 30.09. gekündigt. Vorherige Ankündigungen, 
mit den Betroffenen vorab Verhandlungen über die Zukunft des Kulturzentrums und seiner 
derzeitigen Mieter zu führen, wurden nicht eingehalten. In einem offenen Brief an die 
Stadtverordneten vom 30.07.2012 hat die KulturFabrik Salzmann e.V. im Namen aller Betroffenen 
die Probleme dargelegt. Hierin heißt es u.a.:  
„Die allermeisten Mieter - insbesondere solche, die Räume einer bestimmten Größe und 
Beschaffenheit benötigen - sehen sich völlig außerstande, zum Kündigungstermin 30. September 
die Fabrik zu verlassen. Es ist kaum möglich, innerhalb einer derartig knappen Frist neue 
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Standorte zu finden - zumal mitten im Sommer, wo viele Ansprechpartner nicht erreichbar sind. 
Außerdem ist es z.B. für einen Produktionsbetrieb auch rein technisch nicht möglich, in wenigen 
Wochen Räume bedarfsgerecht auszubauen und einen Umzug zu organisieren - von den Kosten 
ganz zu schweigen. 
 
Kurz: Die Situation wird von vielen Nutzern der Salzmannfabrik inzwischen als existenzbedrohend 
empfunden, es besteht akuter Handlungsbedarf.  
Sowohl für das Kulturangebot in der gesamten Stadt wie auch speziell für Bettenhausen ist es 
erforderlich, für die jetzigen Mieter Planungssicherheit und Existenzsicherheit zu erhalten. Die 
Stadt Kassel kann durch ihre Verhandlungsmacht als zukünftiger Hauptmieter veranlassen, dass 
dem berechtigten Anliegen der derzeitigen Mieter entsprochen wird.  
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 
 
 
 
gez. Kai Boeddinghaus 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.555  Kassel, 6. August 2012 
 
 
 
Kurzzeitparken vor Finanzamt 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 
Verkehr 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob vor dem Finanzzentrum am Altmarkt zwei 
Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden können, auf denen mit Parkscheibe geparkt werden 
kann. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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